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Schon vor Corona hat ein ganz entscheidender Motor unseres Gemeinwesens – 
die Bildung – kräftig gestottert. Mit der Pandemie ist die Misere dann überdeutlich 
geworden. Der Bedarf nach einer Investitionsoffensive zeigt sich immer mehr als 
unabweisbar.

Niedersachsens Landesregierung hat dazu allerdings eine krude Idee entwickelt, 
die uns als Bildungsgewerkschaft auf die Barrikaden treibt. Überspitzt formuliert 
lautet sie so: „Mit zu wenig Geld für die Bildung hat es nicht geklappt – dann ver-
suchen wir es eben mit noch weniger Investitionen!“. Cartoonist Michael Hüter hat 
diesen vorprogrammierten Sturzflug auf seine satirische Art auf unsere Titelseite 
gebracht, selbst wenn uns das Lachen dabei im Halse stecken bleibt. Zuletzt wurde 
übrigens bekannt, dass von den fast 9 Milliarden Euro Kreditermächtigungen zur 
Bekämpfung der Corona-Krise in Niedersachsen erst weit unter 3 Milliarden aus-
geschöpft wurden; zugleich fielen die Steuereinahmen längst nicht so gering aus 
wie befürchtet. Und die Auftragseingänge der niedersächsischen Industrie stiegen 
im Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahr sogar um 17 Prozent. Unsere Schulen, 
Hochschulen und die Erwachsenenbildung benötigen aber dringend eine Milliar-
den-Spritze für Personal, Gebäude und Ausstattung. Finanzminister Hilbers will das 
vorhandene Geld bisher einfach nur nicht herausrücken – und wir werden weiter 
gegen diesen Wahnsinn ankämpfen. Mehr zu den fatalen Auswirkungen dieser so-
genannten Austeritätspolitik findet sich – aus verschiedenen Blickwinkeln – in den 
Schwerpunkten dieses Heftes.

Sehr erfreulich stellt sich dagegen eine Ent-
wicklung bei der Herstellung unseres Maga-
zins dar. Die Produktion der E&W Niedersach-
sen läuft seit dieser Ausgabe klimaneutral ab, 
die genutzten Farben sind umweltfreundlich 
und das Papier stammt aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft. Die Zusatzkosten dafür wur-
den bereits im Vorfeld durch ein Bündel klei-
nerer Maßnahmen weitgehend kompensiert. 
Schon im Personalratswahlkampf hat der 
Landesverband ausschließlich klimaneutrale 
Printprodukte verwendet, so dass mein aus-
drücklicher Dank an die Redaktionsleitung 
geht, die diesen Prozess von langer Hand vor-
bereitet und nun erfolgreich umgesetzt hat.

Apropos Personalratswahl: Die Stimmabgabe für den Schulbezirkspersonalrat 
(SBPR) Osnabrück musste nach einem Gerichtsurteil wegen einiger Formfehler wie-
derholt werden. Nun kann die GEW in Weser-Ems allerdings die Bestätigung ihres 
Wahlerfolges vermelden. Im März 2020 hatte die GEW 17 von 25 Sitzen im SBPR 
erzielt, zwei mehr als vier Jahre zuvor. Und auch bei der Wahl-Wiederholung Ende 
Januar 2021 wurden erneut 17 Sitze erzielt (leider bei geringerer Wahlbeteiligung). 
Der Landesverband gratuliert den Kolleg*innen vor Ort ganz herzlich zum sachlich-
konstruktiven Wahlkampf und zum letztendlich großen Erfolg! Zugleich bedanken 
wir uns bei allen, die der GEW erneut ihre Stimme gegeben haben, damit wir uns als 
stärkste Interessenvertretung der Schulbeschäftigten weiter ins Zeug legen können.

Herzliche Grüße

Laura Pooth
Landesvorsitzende

Wo der lange Atem nötig ist
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Wenn die Corona-Krise eines gezeigt 
hat, dann wie rückständig ein Land 
doch in Wirklichkeit ist, das sich im-
mer gern in Finanz- und Eurokrise als 
Musterschüler auf nationaler und 
europäischer Bühne präsentierte. 
Stets gab Deutschland die selbstbe-
wusste Marschrichtung vor. Doch 
die Folgsamkeit, sie wurde immer 
brüchiger. 
Das Vereinigte Königreich hat inzwi-
schen die Europäische Union verlas-
sen und auch die Visegrád-Staaten 
(Polen, Tschechien, Slowakei und 
Ungarn) gehen schon längst ihre ei-
genen Wege. Nun hält die Corona-
Krise die Welt in Atem und Deutsch-
land steht nicht wie ein Fels in der 
Brandung, sondern stolpert nach der 
ersten, eher glimpflich verlaufenen 
Welle im vergangenen Frühjahr von 
einer Blamage zur nächsten. Viel hat 
das mit dem zu tun, was gern als so-
lide Haushaltspolitik bezeichnet wird. 
Die wurde zu Beginn der Krise gefei-
ert, als Finanzminister Milliarden zur 
Bewältigung der immensen Kosten 
aufriefen. „Whatever it takes“, dann 
„Bazooka“ und „Wumms“. Ohne 
Schuldenbremse sei das alles ja gar 
nicht möglich, sagten sie. Nur was 
nützt dieses unhaltbare Selbstlob 
eigentlich, wenn das versprochene 
Geld kaum bei den Empfänger*innen 
ankommt oder die Mängel innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung fortbe-
stehen? 

Ausweitung von Investitionen nötig
Strukturen sind verloren gegangen 
oder nicht mehr leistungsfähig genug, 
Software muss erst entwickelt oder 
neues Personal eingestellt werden. 
Inzwischen kommt die Bundeswehr 
zu Hilfe. Corona reißt eine Fassade 
ein und dahinter kommt ein brüchi-
ges Gebäude zum Vorschein, dessen 
Sanierung zwar dringend geboten ist, 
aus Sicht der Regierenden aber kei-
nesfalls in Frage kommt, da dies noch 
einmal eine Ausweitung der Investiti-
onen bedeuten würde, die zusätzlich 
zu den Corona-Maßnahmen geleistet 
werden müssen. Daher wird lediglich 
eine notdürftige Instandsetzung der 

Fassade erlaubt, um anschließend 
weitermachen zu können wie bisher. 
So in etwa ist der Versuch zu deuten, 
die expansive Verschuldungspolitik 
möglichst bald einzustellen und zur 
Ausgabendisziplin aus Vor-Corona-
Zeiten zurückzukehren. Das bedeutet 
aber auch, beim Faxgerät bleiben zu 
wollen, obwohl doch alle auf Digita-
lisierung und Fortschritt setzen und 
mittlerweile erkannt haben, dass es 
nachhaltiger und leistungsfähiger öf-
fentlicher Strukturen und Einrichtun-
gen bedarf, um die Anforderungen an 
Kapazität und Schnelligkeit zu bewäl-
tigen, vor die uns das Virus stellt.

Sparkurs statt Investitionen
Doch schaut man nach Niedersach-
sen, so stellt man fest, dass sich an 
der oben beschriebenen Haltung gar 
nichts Grundlegendes verändert hat. 
Von allen Bundesländern investiert 
Niedersachsen pro Kopf am wenigs-
ten, hat der Landesbezirk des DGB 
in seiner „#schlaglicht“-Ausgabe 45 
im Dezember 2020 gemeldet. Zuletzt 
waren es danach gerade noch 161 
Euro. Damit seien die Investitionen 
seit 2009 um über ein Drittel einge-
brochen, während der Bundesdurch-
schnitt mit 500 Euro mehr als dreimal 
so hoch liege. Warum das so ist, liegt 
auf der Hand. Wegen Schuldenbrem-
se und „Schwarzer Null“ greift die 
Landesregierung auch in Krisenzei-
ten zum Rotstift. Statt Investitionen 
heißt es weiterhin Sparkurs. In Wirk-
lichkeit versucht die Landesregierung 
mit dem Festhalten an der scheinbar 
bewährten Haushaltsdisziplin, ein Si-
gnal der Stabilität zu senden, obwohl 
doch die Fassade längst eingebrochen 
ist. Der Kaiser ist nackt, doch es bleibt 
vorerst bei der Weigerung, diese Re-
alität auch anzuerkennen. Dabei wird 
eines immer klarer: Wer von einer 
Verbesserung der Bildungschancen 
spricht oder in Aussicht stellt, dass 
in Niedersachsens Schulen mehr für 
den Infektionsschutz getan werden 
muss, kann nicht gleichzeitig an der 
Botschaft festhalten, dass es künftig 
angeblich weniger zu verteilen gibt. 
Wer aus Mangel an Erkenntnissen 

auf dem Rücken der Schwächsten 
Pandemiepolitik betreibt, muss letzt-
lich auch aus Gründen der Fairness 
endlich mehr anbieten als die alte 
Leier über die Ausgabendisziplin.

Kreativität wagen
Damit sind aber nicht mehr Laptops 
und Tablets oder ausreichend Ser-
verkapazitäten gemeint, sondern 
ein Konzept, wie Schulen mit Perso-
nal, Räumlichkeiten und Material so 
ausgestattet werden können, dass 
nicht mehr die Frage danach ge-
stellt werden muss, ob uns nun der 
Gesundheitsschutz oder die Bildung 
der Kinder wichtiger ist. Es muss bei-
des gehen in einem Land, das reich 
ist – in dem sich dieser Reichtum 
aber immer weiter in den Händen 
weniger konzentriert. Die Pandemie 
geht, doch die Staatsschulden blei-
ben, dieses Schreckgespenst bildet 
die Grundlage jener Vorsicht, die die 
Haushaltspolitiker nahezu aller Frak-
tionen schon jetzt wieder umtreibt. 
Kreativ wäre es aber zu fragen, war-
um die Kredite im Allgemeinen über-
haupt beschränkt werden sollten, 
wenn doch die Negativzinsen Geld 
einbringen, oder warum die Corona-
Schulden im Speziellen überhaupt 
zurückgezahlt werden müssen, wenn 
doch der größte Teil dieser Forderun-
gen durch die Europäische Zentral-
bank gehalten wird. Kreativ wäre es 
auch, endlich eine Diskussion darü-
ber zu eröffnen, ob es stimmt, dass 
nur eine Notsituation eine staatliche 
Finanzierungsregel außer Kraft set-
zen darf. Ist es nicht viel sinnvoller, 
statt die Kassenlage, die notwendi-
gen Aufgaben des Staates an die ers-
te Stelle allen politischen Handelns 
zu stellen? Wer zuerst ins Portemon-
naie schaut, wird sich nie vom Faxge-
rät verabschieden. Wer hingegen das 
Haus betrachtet, in dem auch mor-
gen noch unsere Kinder anständig 
leben und lernen sollen, wird eine 
umfangreiche To-do-Liste aufsetzen 
und zwingend abarbeiten müssen, 
vor allem um noch sehr viel höhere 
Folgekosten in der Zukunft abzuwen-
den. 

Rückkehr zur Schuldenbremse 
beim Faxgerät bleiben zu wollen
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Die GEW hat der Landesregierung 
ein schlechtes Zeugnis für das erste 
Schulhalbjahr 2020/21 ausgestellt 
und dies gegenüber den niedersäch-
sischen Medien geäußert.
„Die politisch Verantwortlichen in Nie-
dersachsen waren in der Krise teilwei-
se bemüht. Das reicht nicht!“, befand 
die GEW-Landesvorsitzende Laura 
Pooth. „Durch Corona wurde die Bil-
dungsmisere sichtbarer denn je. Land, 
Bund und Kommunen schieben sich 
lieber gegenseitig die Verantwortung 
zu, anstatt gemeinsam einen milliar-
denschweren Rettungsschirm für die 
Bildung zu schaffen“. Sie forderte die 
Landesregierung auf, endlich Gelder 

Schlechtes Regierungszeugnis für das erste Schulhalbjahr

Bildungsmisere durch Corona deutlicher denn je
aus dem Sondervermögen „Corona“ 
des Landes für die Bildungseinrichtun-
gen zur Verfügung zu stellen.
„Die Personalnot sorgt für anhaltende 
Überlastung der Schulbeschäftigten, 
ihr Gesundheitsschutz ist vielerorts 
immer noch nicht gewährleistet. Das 
Wissenschaftsministerium nutzte die 
Zeit lieber für weitere Kürzungsplä-
ne, anstatt prekäre Beschäftigung in 
den Hochschulen zu bekämpfen oder 
neue Studienplätze zu schaffen. Auch 
in der Erwachsenenbildung wurden 
die verheerenden Folgen für die Be-
schäftigten zumeist ausgeblendet. 
Hilfen für die prekär Beschäftigten 
gibt es immer noch nicht“, erläuterte 

Pooth. Finanzminister Hilbers plane 
entgegen der Notwendigkeit zu inves-
tieren lieber weitere Einsparungen.
In einem Halbjahreszeugnis zur 
Bewältigung der Corona-Krise im 
Bildungsbereich hätte daher „Ver-
setzung gefährdet“ gestanden. Die 
Leistungen der zuständigen Ministe-
rien für Kultus, für Wissenschaft, für 
Finanzen sowie der Staatskanzlei sei-
en nicht ausreichend. Aus Sicht der 
GEW Niedersachsen fehlt schlicht der 
politische Wille, die Mängel dauerhaft 
zu bekämpfen. Die Landesregierung 
müsse nun das zweite Schulhalbjahr 
dringend nutzen, um ihre Defizite aus-
zugleichen.

Schwachstellen beseitigen
Eine zügige Rückkehr zu nachhaltigen 
Finanzen, wie es der niedersächsi-
sche Finanzminister gerade wieder 
ankündigte, kann keinesfalls über 
ausgeglichene Haushalte ohne Neu-
verschuldung erreicht werden, son-
dern nur durch eine expansive Aus-
gabenpolitik, die die Schwachstellen 
endlich beseitigt, die das Coronavirus 
schonungslos offengelegt hat. Das 
rund neun Milliarden Euro große 
Sondervermögen aus dem zweiten 
Nachtragshaushalt der Landesregie-
rung steht dafür zur Verfügung. Es 
möglichst nicht zu verwenden, um 
den Anschein solider Haushaltspo-
litik für die Nachwelt zu wahren, ist 
falsch. Zu gravierend sind die offenen 
Baustellen. Wenn am Ende zum Bei-
spiel Schulen geschlossen werden, 
weil es nicht mehr möglich ist, ge-
nügend Busse für den Transport der 
Schüler*innen auf die Straße zu brin-
gen, so zeigt das nur, wie kurzsichtig 
und schädlich die angeblich so alter-
nativlose Haushaltsdisziplin in den 
Bereichen der Daseinsvorsorge ist. 
Das muss sich ändern und es spielt 

keine Rolle, ob der Finanzminister 
mehr ausgibt, als er einnimmt. Das 
hat diese Krise eindrücklich gezeigt. 
Immerhin scheint in den Reihen der 
Großen Koalition mittlerweile ein Dis-
kurs über Sinn und Unsinn der Schul-
denbremse entstanden zu sein. So 
hat Ministerpräsident Stephan Weil 
zu Beginn des Jahres einen „Über-
arbeitungsbedarf“ angemeldet. Er 

will zumindest die gleichen Regeln 
wie im Bund, wo es einen größeren 
Spielraum für Neuverschuldung gibt. 
Das wäre zumindest ein Anfang auf 
dem langen Weg, an dessen Ende 
vielleicht wirklich der Abschied vom 
Faxgerät steht. 

André Tautenhahn
Freier Journalist
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Hat die herrschende Politik ein 
Herz für arme Kinder? Es könnte 
der Eindruck gewonnen werden.
Denn parallel zu den Schulschlie-
ßungen und dem Homeschooling in 
der Corona-Krise war in Politik und 
Medien ungewohnt oft von den 
„sozial benachteiligten Kindern“ 
die Rede. Fragwürdig war allerdings 
die Motivation, aus der heraus das 
Thema Kinderarmut in den Vorder-
grund geschoben wurde. Denn fast 
ausschließlich diente dieses Prob-
lemfeld dazu, die Durchsetzung des 
Präsenzunterrichts mit voller Klas-
senstärke trotz erheblicher Anste-
ckungsrisiken zu rechtfertigen.
Scheinbar überrascht stellte man 
fest, dass Kinder aus Armutsfamilien 
deutlich seltener über einen PC mit 
Internetanschluss verfügen und die 
Eltern dieser Kinder vielfach nicht in 
der Lage sind, ihre Kinder im Rahmen 
von Homeschooling zu unterstützen. 
Mit Präsenzunterricht unter Corona-
Bedingungen würde man, so die The-
se, die drohenden Bildungsnachteile 
für die verarmten Kinder minimieren 
beziehungsweise kompensieren kön-
nen.
Nun liegen seit langem die Studi-
en vor, die belegen, dass in diesem 
selektiven Bildungssystem die Kin-

Kinderarmut in einem reichen Land
der aus verarmten Familien auch in 
Nicht-Corona-Zeiten zu den struk-
turell Benachteiligten zählen. Das 
Kernproblem ist aktuell also nicht 
der möglicherweise fehlende Inter-
netanschluss, sondern die oftmals 
bedrückende Armut, unter der Kin-
der in diesem Lande aufwachsen. 
Eine umfangreiche Broschüre der 
Bertelsmann-Stiftung zu Kinderar-
mut in Deutschland vom Juli 2020 
liefert hierzu aufschlussreiche Daten. 
Demnach wächst mehr als jedes fünf-
te Kind in Deutschland in Armut auf. 
Das sind 2,8 Millionen Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren. „Die 
Kinder- und Jugendarmut verharrt 
seit Jahren auf diesem hohen Niveau. 
Trotz langer guter wirtschaftlicher 
Entwicklungen sind die Zahlen kaum 
zurückgegangen. Kinderarmut ist seit 
Jahren ein ungelöstes strukturelles 
Problem in Deutschland“, lautet das 
Fazit. Und weiter: „Für zwei Drittel 
der betreffenden Kinder und Jugend-
lichen ist dies ein Dauerzustand: Sie 
leben mindestens fünf Jahre durch-
gehend oder wiederkehrend in Ar-
mut.“

Regionale Unterschiede
Im Vergleich der Bundesländer, oft-
mals auch zwischen verschiedenen 
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Keine Chance auf ein zumindest durchschnittliches Leben

Regionen innerhalb dieser Länder, 
gibt es erhebliche Unterschiede bei 
der Armutsquote.1 Geradezu schick-
salhaft ist es also für Kinder nicht 
nur, in welche Familie sie hineinge-
boren werden, sondern auch, in wel-
cher Region, welchem Stadtteil und 
in welcher Straße sie aufwachsen. 
In Niedersachsen lebten 2019 14,3 
Prozent der Kinder und Jugendlichen 
in Familien mit SGB-II-Bezug. Damit 
liegt Niedersachsen sowohl über 
dem Durchschnitt der westlichen 
Bundesländer (13,1 Prozent) als auch 
über dem gesamtdeutschen Durch-
schnitt (13,8 Prozent). Dramatischer 
als der Durchschnitt sind allerdings 
die Zahlen in einzelnen Regionen 
Niedersachsens, teilweise mit deut-
lich steigender Tendenz seit 2014: 
zum Beispiel in Wilhelmshaven mit 
33,8 Prozent, Delmenhorst 29,7 Pro-
zent, Salzgitter 28,8 Prozent, Emden 
23,9 Prozent, aber durchaus auch in 
der Region Hannover mit 20,2 Pro-
zent. Schlusslicht unter den Bundes-
ländern ist übrigens Bremen mit 31,6 
Prozent (Bremen Stadt 30,8 Prozent, 
Bremerhaven 35,2 Prozent). 

Negative Auswirkungen
„Aufwachsen in Armut begrenzt, be-
schämt und bestimmt das Leben von 
Kindern und Jugendlichen – heute 
und mit Blick auf ihre Zukunft“, lautet 
das bedrückende Resümee. So haben 
Kinder aus Armutsfamilien
• vielfach aufgrund mangelnden 

Wohnraums keinen ruhigen Ort 
zum Lernen oder zum Rückzug,

• eingeschränkte Möglichkeiten der 
Mobilität, da 50 Prozent der Fami-
lien, die Leistungen nach SGB-II be-
ziehen müssen, kein Auto besitzen,

• seltener Taschengeld, deshalb kön-
nen sie mit Freund*innen oftmals 
nichts unternehmen, was Geld kos-
tet (Kino, Eis essen oder ähnliches),

• aus finanziellen Gründen kaum die 
Möglichkeit, mit der Familie eine 
Woche in Urlaub zu fahren,

• Scham, Freund*innen nach Hau-
se einzuladen und Einladungen 
beispielsweise zu Geburtstagen 
anzunehmen, da sie kein Geld für 
Geschenke haben,

• die Erfahrung machen müssen, bei 
Lehrer*innen und Trainer*innen 
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stigmatisierende Anträge für Klas-
senfahrten, Freizeitangebote oder 
ähnliches stellen zu müssen; oder 
sie melden sich krank und fahren 
nicht mit.

Diffamierung und Stigmatisierung
Diese Faktoren führen dazu, dass 
diese Kinder und Jugendlichen „aus 
ihrer eigenen Lebenswelt bezie-
hungsweise ihrem Umfeld nicht he-
rauskommen“ und sich „insgesamt 
weniger zugehörig in der Gesell-
schaft“ fühlen. Massiv verstärkt wird 
diese Tendenz zur (Selbst-)Ausgren-
zung durch die habituelle Dominanz 
der gesellschaftlichen Mittelschicht. 
Der in Magdeburg lehrende Pro-
fessor Dr. Michael Klundt, der 2017 
die Studie „Kinderarmut und Reich-
tum in Deutschland“ veröffentlich-
te, kommt zu dem Ergebnis, dass 
„schmerzhafter noch als materielle 
Einschränkungen […] sich Diffamie-
rungen und Stigmatisierungen“ auf 
Kinder und Jugendliche aus Armuts-
familien auswirken. Dabei verweist 
er unter anderem auf die „Rhein-
gold-Studie“, die das Verhalten von 
Mittelschicht-Jugendlichen gegen-
über Jugendlichen aus prekarisierten 
Familien beschreibt. „Ihre ständigen 
Absturz-Ängste versuchen die [Mit-
telschicht-(Verf.)] Jugendlichen […] 
zu bannen, indem sie sich strikt von 
allen Menschen abgrenzen, die be-
reits abgestürzt sind. ‚Du Loser‘, ‚Du 
Opfer‘ oder ‚Hartz-IV‘ avancieren zu 
gern gebrauchten Schimpfwörtern. 
Den Opfern und Verlierern der Ge-
sellschaft wird nicht Mitleid oder So-
lidarität entgegengebracht, sondern 
Verachtung und Schmähung.“ 

Beeinträchtigungen
Eine Folge dieser Alltagserfahrungen 
ist es, dass arme Kinder sich unsi-
cherer als andere junge Menschen 
fühlen, häufiger gehänselt werden 
und häufiger Gewalt erfahren. Ne-
gativ für ihren weiteren Lebensweg 
wirkt sich auch aus, dass sie häufiger 
zu riskantem Gesundheitsverhalten 
(Fehlernährung, Bewegungsmangel, 
Rauchen) neigen und überdurch-
schnittlich oft von psychischen Stö-
rungen betroffen sind. Hinzu kommt, 
dass „sozial benachteiligte Kinder 
auch hinsichtlich Wohnqualität und 
Umweltbelastungen überproportio-
nalen Beeinträchtigungen ausgesetzt 
sind.“ Der Kinder-Umwelt-Survey des 
Bundesumweltamtes kommt zu dem 
Ergebnis, dass „Kinder aus Familien 

mit niedrigem Sozialstatus häufi-
ger an stark befahrenen Haupt- und 
Durchgangsstraßen wohnen als Kin-
der aus Familien mit mittleren und 
hohem Sozialstatus.“ Zudem haben 
armutsgefährdete Kinder und Ju-
gendliche einen „schlechteren Zu-
gang zu wohnortnahen Grünflächen“ 
und sind konfrontiert mit „infrastruk-
turellen Mängeln, wie zum Beispiel 
bei der Ausstattung wohnortnaher 
Treffpunkte, Spiel- und Sportplätze 
oder bei der Bildungsinfrastruktur.“ 
In dem Buch „Gestohlenes Leben – 
Kinderarmut in Deutschland“ kommt 
Klundt zu dem Fazit: „Die unmittelba-
ren und mittelbaren Auswirkungen 
von Kinderarmut auf das Kindeswohl 
sind im Einzelnen überprüfbar. Dabei 
kann gezeigt werden, dass Kinderar-
mut im reichen Deutschland als Kin-
derrechtsverletzung und – politisch 
mit herbeigeführte – Kindeswohl-
gefährdung grundsätzlich das Recht 
junger Menschen auf Förderung ihrer 
Entwicklung und Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit beein-
trächtigt.“ 

Raus aus der Armutsfalle!
„Kinder und Jugendliche haben ein 
Recht auf gutes Aufwachsen und fai-
re Bildungs- und Teilhabechancen. Es 
ist Aufgabe der Gesellschaft, dieses 
Recht endlich einzulösen! Es ist nicht 
ihre Schuld, wenn sie in finanzieller 
Armut aufwachsen.“ Dieser Kassan-
draruf der Bertelsmann-Stiftung, 
die ja ansonsten für ihre neolibera-
le Ausrichtung bekannt ist, ist ein 
Abbild der sozialpolitischen Dimen-
sion und skandalträchtigen Brisanz 
des Themas Kinderarmut in einem 
ausgesprochen reichen Land. Eine 
„Debatte, welche finanzielle Absiche-
rung wir Kindern und Jugendlichen 
zur Verfügung stellen wollen“, sei 
deshalb dringend erforderlich. Eine 

Finanzierung, die wie gegenwärtig 
lediglich ein Existenzminimum zusi-
chere, sei in diesem Zusammenhang 
deutlich unzureichend. Stattdessen 
müsse eine materielle Basis gewähr-
leistet sein, die „eine normale und 
durchschnittliche Kindheit und Ju-
gend“ ermögliche. Denkbar wäre 
deshalb eine materielle Sicherung im 
Rahmen einer Kindergrundsicherung 
oder eines Teilhabegeldes. 
Kinder und Jugendliche müssten 
selbst anspruchsberechtigt für die 
Leistungen sein. Entscheidend wird 
jedoch die deutliche Verbesserung 
der materiellen Gesamtsituation der 
Armutsfamilien sein, in denen die 
Kinder und Jugendlichen aufwach-
sen. Und hier sind, gerade auch vor 
dem Hintergrund der Kollateralschä-
den der Corona-Krise, keine durch-
greifenden Verbesserungen in Sicht. 
Die völlig unzureichende Erhöhung 
der Hartz-IV-Sätze zum 1. Januar 2021 
auf 446 Euro sowie die minimale An-
hebung des Mindestlohns auf 9,50 
Euro werden auch die massenhafte 
Kinderarmut in die Zukunft verlän-
gern. Kleinschrittige sozialpolitische 
Maßnahmen werden das Problem 
nicht beseitigen können. Vielmehr 
ist der Schlussfolgerung von Klundt 
zuzustimmen: „Alle Maßnahmen und 
Alternativen stehen und fallen mit 
der Frage nach der Primärverteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums.“

Meike Grams 
Referat Jugendhilfe 
und Soziale Arbeit

Ralf Beduhn 
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1 Es gibt zwei unterschiedliche Armutsdefinitionen: 
1. Kinder gelten als arm, wenn sie in einem Haushalt leben, der 

Leistungen nach SGB-II/Hartz IV erhält oder 
2. wenn das Haushaltseinkommen weniger als 60 Prozent des 

Median-Einkommens beträgt.
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Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
Seit März 2020 ist unsere gefühlte 
Normalität fast schlagartig aus den 
Fugen geraten. Die schrecklichen 
Bilder aus Italien, die ein überlas-
tetes Gesundheitssystem und viele 
an einem neuartigen Virus Verstor-
bene zeigten, machten Angst, aus 
der wir uns bis heute nicht wirklich 
befreit haben. 
Doch Angst erweist sich nur sehr 
bedingt als guter Ratgeber. Sind 
wir nicht spätestens jetzt an einem 
Punkt, an dem die Ratio wieder zu 
dem ihr gebührenden Recht kom-
men müsste? Je länger die Maßnah-
men zur Eindämmung der Pandemie 
andauern, desto deutlicher werden 
auch die negativen psychischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Be-
einträchtigungen sowie Schäden. 
Meine Überzeugung bleibt es, dass 
unabhängig vom Anlass immer die 
Frage nach der Verhältnismäßigkeit 
der Maßnahmen gestellt werden 
muss. Es gehört mit zu unserem 
gesellschaftspolitischen Auftrag als 
Bildungsgewerkschaft, die Kritik an 
politisch gewollten Maßnahmen, die 
vor allem die Menschen besonders 
hart treffen, deren Leben schon vor 
Corona besonders hart war, nicht 
den Extremist*innen zu überlassen.
Den Debattenraum zu erweitern und 
auf ein Hinterfragen zu drängen, ist 
jedoch leichter gesagt als getan. Zum 
einen gibt es keinen Schalter mit der 
Funktion „Angst aus“. Zum anderen 
ist uns als medizinischen und epide-
miologischen Laien, die wir fast alle 
sind, ein objektives und ausgewoge-
nes Urteil erschwert bis unmöglich. 
Je mehr man versucht, der Sache 
auf den Grund zu gehen, umso mehr 
zeigt sich ein schier unübersichtli-
cher Dschungel von sich teilweise 
widersprüchlichen Tatsachen, Aus-
sagen, und Interpretationen. Das 
schafft Raum für die Deutung durch 
selbsternannte Expert*innen oder 
wenig fachkundige Politiker*innen. 
Wegen der Vielschichtigkeit des 
Themas Corona wird eine breit an-
gelegte Debatte, bei der zahlreiche 
Stimmen zu Wort kommen, jedoch 
oft vernachlässigt.

Diskussionen notwendig
Allerdings ist argumentatives Rin-

Die Pandemie als Prüfstein demokratischer Prozesse 

gen für eine Demokratie konstitutiv; 
„These-Antithese-Synthese“ ist Kern 
der Wissenschaft. Ohne Kritik, ohne 
ständiges Überprüfen der Narrative 
gelingen weder Demokratie noch 
Wissenschaft. Der Diskurs bleibt 
unabdingbar für eine demokratisch 
verfasste Gesellschaft. Darf er dau-
erhaft vernachlässigt werden, weil 
zahlreichen Menschen schwere Er-
krankungen oder gar der Tod dro-
hen? Können wir das Corona-Virus 
wirklich endgültig auslöschen, wenn 
sich alle nur konsequent und lange 
genug an rigide Einschränkungen 
halten?
Definitive Antworten darauf hat 
wohl niemand. Umso wichtiger er-
scheint es, das Gesamtgeschehen 
nicht ausschließlich mit dem Fokus 
auf Virologie und Epidemiologie zu 
sehen. Genauso elementar bleibt 
es, grundlegende Beteiligungsrechte 
in den Blick zu nehmen. Für uns als 
GEW-Mitglieder sollte die Bildung 
von Kindern und Jugendlichen eben-
so relevant sein wie der Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten. Bei-
des ist gleichermaßen unabdingbar. 
Handlungsleitend für die Politik 
muss daher auch die Kinderrechts-
konvention sein, nach der „bei al-
len Maßnahmen, die Kinder betref-
fen, das Wohl des Kindes vorrangig 
zu berücksichtigen ist“. Das Recht 
auf Bildung stellt ein fundamenta-
les Menschenrecht dar, zu dessen 
Einhaltung sich die Vertragsstaaten 
der UNO verbindlich verpflichtet 
haben. Die Kommission zur Wahr-
nehmung der Belange der Kinder 
des Deutschen Bundestages hat die 
Probleme der bisherigen Maßnah-
men schonungslos zum Ausdruck 
gebracht: 1,5 Milliarden Kinder sei-
en weltweit von Bildungsexklusion 
betroffen, 500 Millionen bekämen 
keinen Ersatzunterricht, für 350 Mil-
lionen falle die Schulspeisung weg. 
Die Covid-19-Pandemie hat die sozi-
ale Polarisierung verstärkt. Familien 
seien unter Druck geraten. Das Kon-
taktverbot treffe besonders Arme, 
Obdachlose und Flüchtlinge, Parti-
zipationsmöglichkeiten schwänden. 
Es gäbe zudem einen „gesellschaft-
lichen Rückschritt“, eine „Retraditi-
onalisierung“, die die Einschränkung 

der Kinderrechte bedeute und Frau-
en in überkommene Rollen dränge. 
Dürfen wir vor all diesen Folgen die 
Augen verschließen? Darf es noch 
mehr als bisher vom Kontostand 
oder dem Improvisationstalent der 
Eltern abhängen, ob die Schülerin-
nen und Schüler Zugang zu Bildung 
erhalten? Kann man Kindern und Ju-
gendlichen Kultur, Sport und Kontak-
te mit Freund*innen vorenthalten, 
ohne dass die Folgen für die indivi-
duelle Entwicklung der Betroffenen 
und damit letztlich der gesamten 
Gesellschaft insgesamt betrachtet 
werden? Was es mit Kindern macht, 
die über Wochen und Monate iso-
liert am Bildschirm sitzen (wenn sie 
überhaupt einen haben), wird schon 
jetzt erkennbar. 

Kräfte schwinden
So viele E-Mails von Lehrkräften, 
die am Rande ihrer Kräfte sind, ha-
ben die GEW wohl noch nie erreicht. 
Da wird zum einen auf die immen-
se Mehrbelastung durch Dreifach-
Szenarien aus Präsenzunterricht, 
Distanzlernen und Abschaffung der 
Präsenzpflicht hingewiesen, de-
ren Umsetzung kaum zu bewerk-
stelligen ist. Zum anderen sind die 
Sorgen darüber gewaltig, dass die 
Schulbeschäftigten trotz größter An-
strengungen den Zugang zu einem 
großen Teil ihrer Schüler*innen ver-
lieren. Dem eigenen Anspruch nicht 
gerecht werden zu können, das zehrt 
an den Nerven. 
Darüber hinaus ist doch jetzt schon 
absehbar, nach wem gerufen wird, 
wenn es darum geht, die sozialen 
und psychischen Schädigungen auf-
zufangen und zu lindern: Die Be-
schäftigten an den Schulen (oder 
später in den Hochschulen oder 
der Erwachsenenbildung) sollen es 
richten. Die dafür erforderlichen 
zusätzliche Ressourcen, die für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz und 
damit für gute Bildung so bitter nötig 
sind, werden jedoch nicht zur Verfü-
gung gestellt. 
Als die Kanzlerin und die 
Ministerpräsident*innen betonten, 
wie fatal die negativen Auswirkun-
gen von Schulschließungen sind, im 
nächsten Atemzug hingegen weit-
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Elfte Auflage des Schulgesetz-Kommentars
Der Wissenschaftsverlag Wolters 
Kluwer hat im Februar 2021 die elf-
te Auflage seiner Standard-Kom-
mentierung zum Niedersächsischen 
Schulgesetz vorgelegt. Gegenüber 
der Vorauflage wurde das Werk 
grundlegend aktualisiert und ist mit 
jetzt rund 1.100 Seiten erneut deut-
lich angewachsen.
Die Neuauflage informiert umfas-
send über den aktuellen Gesetzestext 
sowie die zugehörigen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften. Literatur- 
und Rechtsprechungshinweise sind 
auf aktuellem Stand. Der Kommen-
tar berücksichtigt insbesondere die 
durch das Änderungsgesetz vom 17. 
Dezember 2019 ergangenen Neure-
gelungen zum Datenschutz und zum 
beruflichen Schulwesen (beispiels-
weise Neugestaltung der Berufsein-
stiegsschule, Pflegeschulen). Mehr 
als 60 Seiten umfasst die Kommen-
tierung der höchst praxisrelevanten 
Vorschriften zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten (§ 31). Damit 
wird diese recht komplizierte Rechts-
materie systematisch erschlossen und 
für Praktiker in Schule und Schulver-
waltung anschaulich und verständlich 
erläutert. Ausführlich kommentiert 
wird auch die Stellung der Schullei-
terin und des Schulleiters (§ 43), wo-
durch der Kommentar insbesondere 
auch für den Personenkreis geeignet 
ist, der sich für eine Funktionsstelle 
an einer Schule interessiert.
Aufgegriffen werden ferner aktuelle 
Entwicklungen, wie etwa der Ein-
satz digitaler Lehr- und Lernmittel 
(Schul-Clouds), die Teilnahme von 
Schülerinnen und Schülern an De-
monstrationen außerhalb der Unter-
richtszeit (Fridays for Future), die Aus-
wirkungen des Masernschutzgesetzes 
(Impfpflicht) und die Erarbeitung von 

Kultusministeriums vom 10. Dezem-
ber 2020 ist aufgegriffen worden. 
Des Weiteren ist die Kommentierung 
zu den Vorschriften über die Schulen 
in freier Trägerschaft umfangreich 
überarbeitet und aktualisiert worden. 
Namentlich der Abschnitt über die Er-
satzschulen in kirchlicher Trägerschaft 
ist vollständig neugefasst worden. 
Der Kommentar bietet damit auch 
für Schulen in freier Trägerschaft eine 
wichtige Orientierungshilfe in allen 
schulgesetzlichen Fragen.
Die Kommentierung wendet sich an 
Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzie-
hungsberechtigte, Schülerinnen und 
Schüler sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Schulbehörden 
und in den Kommunalverwaltungen 
in Niedersachsen. Neben fundierten 
Kommentierungen und ausführli-
chen Hinweisen zu Rechtsprechung 
und Literatur bietet er vor allem 
Praxisbezug: Ob es um Fragen der 
Leistungsbewertung oder die Folgen 
einer Aufsichtsverletzung geht – prä-
zise und umfassend beantwortet 
der Kommentar die Fragen, die sich 
im Schulalltag stellen. Das bekannte 
Autoren-Quartett bestehend aus Dr. 
Dieter Galas, Ministerialdirigent a.D., 
ehemals Niedersächsisches Kultusmi-
nisterium (von 1973 bis 1983 Landes-
vorsitzender der GEW), Gerald Nolte, 
Ministerialrat im Niedersächsischen 
Kultusministerium, Friedrich-Wilhelm 
Krömer und Karl-Heinz Ulrich, Minis-
terialräte a.D., ehemals Niedersäch-
sisches Kultusministerium, setzt mit 
der elften Auflage einmal mehr Maß-
stäbe: Der Kommentar ist in seiner 
Neuauflage erneut ein Ratgeber, der 
in keiner Schule, in keiner Schulver-
waltung fehlen sollte.

Dr. Torben Behrens

Hygieneplänen infolge der Corona-
Pandemie. Der nach wie vor kompak-
te Standard-Kommentar setzt damit 
einmal mehr Maßstäbe in Punkto 
Aktualität und Praxisnähe. Behandelt 
werden genau die Fragen, die an den 
Schulen und in der Schulverwaltung 
unter den Nägeln brennen. Damit er-
weist sich der Kommentar auch in Zu-
kunft als unverzichtbarer Begleiter in 
allen Fragen des Schulgesetzes.
Vollständig neugefasst worden sind 
ferner die Ausführungen zum Lan-

reichende Schließungen als Mittel 
der Wahl priesen, war das mehr 
als widersprüchlich. Gemeinsame 
Milliardeninvestitionen von Bund, 
Ländern und Kommunen nicht so-
gleich mit zu beschließen, bleibt der 
eigentliche Skandal! Investitionen, 
um die Schulen endlich pandemie-
fest zu machen, mit dem Hinweis auf 

die Schuldenbremse zu verweigern, 
kann nur als zynische Realitätsver-
weigerung gewertet werden. 
Wenn hier kein Umsteuern erfolgt, 
hieße die Rückkehr in die alte Nor-
malität lediglich, diese unterfinan-
zierte „Normalität“ in Form der 
Bildungsmisere bewusst billigend 
in Kauf zu nehmen. Und, wenn de-

mokratische Diskurse weiter vielfach 
unterbleiben, haben andere Erreger 
erneut leichtes Spiel. Beidem müs-
sen wir als Gewerkschafter*innen 
entschieden entgegentreten!

Laura Pooth
Landesvorsitzende

deselternrat, zum Landesschülerrat 
und zum Landesschulbeirat. Jüngere 
Rechtsprechung und aktuelles Schrift-
tum zur Auslegung und Erklärung 
der schulgesetzlichen Bestimmungen 
wurden ausgewertet und bei den je-
weiligen Bestimmungen eingepflegt. 
Der Kommentar berücksichtigt zu-
dem die neueste Rechtsprechung 
zu den Ordnungsmaßnahmen, was 
ihn auch in diesem Bereich zu einem 
wertvollen Ratgeber macht. Auch die 
Neustrukturierung der nachgeordne-
ten Schulbehörden in Niedersachsen 
mit dem Gesetz zur Umsetzung der 
Neuordnung des nachgeordneten 
Bereichs im Geschäftsbereich des 



Das Abitur neu denken!
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Pandemie als Zäsur für einen Neubeginn nutzen

Kaum ein Lebensbereich hat in der 
Pandemiesituation solch ein öffent-
liches Interesse erregt wie die Schu-
le, kaum einer wurde dabei so ein-
vernehmlich bewertet wie der Blick 
auf das Abitur: Es war im Kern von 
versäumtem „Stoff“ die Rede, der 
möglichst aufgeholt werden müs-
se, um keinen verlorenen „Corona-
Jahrgang“ zu produzieren. Umgangs-
sprachlich mag das erlaubt sein, 
fachlich betrachtet berührt die Rede 
vom „Unterrichtsstoff“ aber lediglich 
den Anforderungsbereich I. Bildung 
sollte jedoch mehr bedeuten als das.
Anwendung, Transfer und Vertiefung 
des Gelernten, kontroverser Diskurs, 
Kooperation und eigenständiges Den-
ken, Fehlerkultur, „ins Handeln kom-
men“, über sich hinauswachsen – all 
das kam in der Pandemiesituation 
auch deswegen zu kurz, da mit Blick 
auf die anstehenden Prüfungen die 
verbindlichen Inhalte im Fokus blie-

ben und schlicht die Zeit für das We-
sentliche fehlte.
Auf Bundesebene hat die GEW-
Fachgruppe Gymnasien Vorschläge 
entwickelt, wie man die gymnasia-
le Oberstufe und mit ihr das Abitur 
neu denken kann. Den Weg zu einer 
bundesweiten zentralen Abschluss-
prüfung „im Gleichschritt“ lehnt die 
Fachgruppe dabei nicht nur deshalb 
ab, weil Lernbiografien sich zuneh-
mend individuell gestalten: Das Ziel 
einer besseren Vergleichbarkeit wur-
de nachweisbar nicht erreicht, statt-
dessen führt der unterschiedliche Fe-
rienbeginn der Bundesländer zu stark 
abweichenden Korrekturzeiträumen.
Auch aus den Erfahrungen des Abi-
turs 2020 heraus bringt die Bundes-
fachgruppe daher den Antrag für 
den Bundesgewerkschaftstag 2021 
mit dem Untertitel „Ablehnung des 
bundesweiten Zentralabiturs“ ein. 
Die Vergleichbarkeit – und damit 

auch die gegenseitige Anerkennung 
der Abschlüsse – könne ausreichend 
mithilfe nationaler Bildungsstandards 
erreicht werden, die Fortführung des 
IQB-Bildungspools werde als nicht 
zielführend abgelehnt. Zentral sei 
eine Evaluation der Erfahrungen aus 
der Pandemiesituation und ein Neu-
beginn der Diskussion um ein zeitge-
mäßes Abitur unter Berücksichtigung 
bewährter Traditionen in Aufgaben-
stellung und Aufgabenformaten. In 
dem Zusammenhang wäre es ange-
bracht, auch den gymnasialen Bil-
dungsbegriff sorgfältig zu diskutieren.

Anne Kilian
Vorstandsmitglied der 

Landesfachgruppe Gymnasien

Mehr Informationen finden sich in 
der aktuellen Ausgabe des „Betrifft  
Gymnasium“ unter www.gew-nds.
de/publikationen.

„Herr Landolf, ich habe meine Maske vergessen!“
Die Arbeit von Koordinator*innen während der Pandemie 2020

Dass die Koordinator*innen deutlich 
zu viele Überstunden ansammeln, ist 
bekannt, entschärft hat sich das Pro-
blem in den letzten Monaten nicht. 
Viele der Anweisungen, die mitun-
ter im Wochentakt direkt aus dem 
Kultusministerium auf die Rechner 
der Schulleitungen flatterten, lan-
deten nach langen, außerordentlich 
angesetzten Schulleitungsbespre-
chungen auf dem Schreibtisch der 
Koordinator*innen, insbesondere 
wenn es um Details der Umsetzung 
ging. 
Die wechselnden, immer mehr verfei-
nerten Rahmenhygienepläne muss-
ten als fortwährend auferlegte Mam-
mutaufgabe an die Bedingungen der 
einzelnen Schulen angepasst werden.
Das heißt konkret, es mussten ge-
teilte Pausen geplant, zusätzliche 
Pausenaufsichten gefunden, Sicher-
heitsbestimmungen trotz der für 
das Lüftungskonzept ausgebauten 
Fenstersicherungen bedacht und 
umgesetzt, Klausurenpläne je nach 

Infektionslage neu erstellt und wieder 
verworfen, Klassen in Gruppen aufge-
teilt werden und, und, und.
Die in den vergangenen Monaten 
geführten Diskussionen drehten sich 
um Fragen wie die Infektiosität von 
mitgebrachten Backwaren, ob man 
noch offen hingelegte Whiteboard-
marker in den Klassen verantworten 
könne und auf welche Weise man die 
Oberstufenschüler*innen am besten 
voneinander wegscheuchen dürfe, 
ohne es sich endgültig mit dem Abi-
turjahrgang zu verscherzen.
Wenn ein positiver Coronafall auf-
tauchte, musste besonders schnell 
und exakt gehandelt werden, zumal 
die Reaktionsgeschwindigkeit des 
Gesundheitsamts nicht vorherseh-
bar war und ist. Die penibel zu den 
Akten genommenen Sitzpläne muss-
ten eingesammelt, bewertet („Ist 
es wirklich so, dass Lisa noch als K1-
Kontakt zu Philipp gilt; schaut doch 
mal, der sitzt doch mindestens 2,5 
Meter weit weg!“) und Namens-

listen in Windeseile ans Gesund-
heitsamt gemeldet werden. Hier 
haben die Koordinator*innen die 
Schulleiter*innen unterstützt.

Groteskes Geschehen
Mitunter nahm das Geschehen 
groteske Züge an. Beispielswei-
se wurde mancherorts intensiv 
die Schultoilettenfrage diskutiert. 
Schultoiletten ziehen bekannter-
maßen auf magische Weise Trupps 
von Schüler*innen an. Nun fordert 
die Pandemie überall Abstände und 
Vereinzelung. Die Debatte kreiste in 
manchen Schulen intensiv um die 
Gewährleistung einer durchgehen-
den Aufsicht an diesen alles andere 
als ansprechenden Örtlichkeiten. 
Hier war spätestens der Punkt ge-
kommen, an dem sich auch erfah-
rene Koordinator*innen innerlich 
zurückzogen und auf die Wirkmacht 
von Hinweisschildern und die Selbst-
verantwortung der Schüler*innen 
verwiesen.Im Dezember kam aus 



  Schwerpunkte  11

Der DGB-Landesbezirk hat Anfang Februar 2021 mit sei-
nem Konzept für eine landeseigene Hochschulentwick-
lungsgesellschaft (N-HEG) einen langfristig angelegten 
Zukunftsplan für die niedersächsischen Hochschulen 
vorgestellt. Der Vorschlag des DGB hat zum Ziel, die Fi-
nanzierung der dringend notwendigen Hochschulinves-
titionen in Niedersachsen sicherzustellen – unabhängig 
von Kassenlage und konjunkturellen Schwankungen.
Dr. Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB in Nieder-
sachsen, betonte, dass der Wissenschaftsstandort hierzu-
lande dringend gestärkt werden müsse: „Das gelingt ganz 
sicher nicht mit Sparmaßnahmen und weiteren Kürzungs-
runden, sondern nur mit einer massiven Ausweitung der 
Investitionen. Der Bedarf ist akut, aber es wurde schon vor 
der Corona-Krise viel zu wenig investiert. Niedersachsen 
muss seine Hochschulen jetzt modernisieren und darf auf 
keinen Fall die dringend notwendigen Investitionen wei-
ter verschleppen. Deshalb schlagen wir die Einrichtung 
einer landeseigenen Hochschulentwicklungsgesellschaft 
vor, die die Zukunftsinvestitionen mithilfe historisch güns-
tiger Kredite massiv ausweitet.“
Das DGB-Konzept sieht dafür ein Zusammenspiel von 
der N-HEG mit einem landeseigenen Investitionsfonds 
vor: dem NFonds. Die N-HEG übernimmt öffentliche In-
vestitionen für den Hochschulbau und für Studieren-
denwerke. Diese Investitionen werden über den NFonds 
finanziert, der hierfür am Kapitalmarkt zinsgünstige Kre-
dite aufnimmt. So kann der NFonds sein Eigenkapital aus 
Landesmitteln vervielfachen und die Finanzierung der 

DGB für landeseigene Hochschulentwicklungsgesellschaft

GEW: Stärkung der Wissenschaftslandschaft dringend nötig
Hochschulinvestitionen sichern. Im Gegenzug zahlen die 
Hochschulen über einen Konzessionsvertrag Mieten an die 
N-HEG, die damit ihre Verbindlichkeiten an den NFonds zu-
rückzahlt. Da die N-HEG über eigene Einnahmen verfügt, 
ist sie mit der Schuldenbremse vereinbar. Mit der Über-
tragung der Investitionen auf die N-HEG entstehen in den 
laufenden Haushalten der Hochschulen neue Spielräume. 
Durch einen Verwaltungsrat wird die N-HEG transparent 
gestaltet. Jede Investition ist mit einem Tilgungsplan ver-
sehen, so kann keine unkontrollierte Verschuldung entste-
hen (mehr zum Thema im Internet unter https://nieder-
sachsen.dgb.de).
Die GEW Niedersachsen begrüßt diese Alternative zu Spar-
haushalten und kostspieligen öffentlich-privaten Partner-
schaften. „Darüber hinaus muss die Hochschulfinanzie-
rung deutlich verbessert und langfristig gesichert werden“, 
forderte die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende 
Sabine Kiel, die auch für den Hochschulbereich zuständig 
ist. „Sparen und kürzen ist die falsche Antwort der Landes-
regierung.“ 2021 müssen die Hochschulen 24 Millionen 
Euro einsparen, 2020 waren es schon 17,5 Millionen durch 
Globale Minderausgaben (GMA). Bis 2024 sind es aus heu-
tiger Sicht sogar rund 1,4 Milliarden Euro, die eingespart 
werden müssen. Die Hochschulen kürzen vor allem beim 
Personal – und so sollen ganze Schwerpunkte wie die In-
klusion an der Leibniz Universität Hannover gestrichen 
werden. Dagegen hatte sich die GEW Niedersachsen direkt 
bei den Verantwortlichen eingesetzt und zudem eine ent-
sprechende Petition bei www.change.org unterstützt. 

dem Kultusministerium die Mittei-
lung, dass Schüler*innen in der fol-
genden Woche ab einem bestimmten 
Tag von den Eltern zu Hause gelassen, 
jedoch Klausuren weiterhin in voller 
Besetzung geschrieben werden konn-
ten – erleichtertes Aufatmen bei den 
Oberstufenkoordinator*innen. Nur 
wenige Tage später hieß es dann, 
Klausuren dürften ab Mittwoch vor 
dem vierten Advent nicht mehr, egal 
aus welchem Grund angesetzt, ge-
schrieben werden. In manchen Schu-
len ging es dann um das Umlegen 
ganzer Vorabiturklausurleisten.
Eltern mussten am Telefon und per 
Mail beruhigt, Widersprüchlichkei-
ten der Maßnahmen erläutert, Not-
gruppen eingerichtet, Plusstunden 
gezählt und vor allem beständig mit 
Schüler*innen auf digitalem, telefo-
nischem und direktem Weg kommu-
niziert werden, um den Schulbetrieb 
aufrechtzuerhalten. 
Unvergessen ist auch das Abitur 

2020, das federführend von den 
Koordinator*innen der Gesamtschu-
len, BBSen und weniger Gymnasien 
inmitten der Schulschließungen unter 
strengsten Hygieneauflagen sowie be-
äugt von der interessierten Öffentlich-
keit organisiert wurde.
Das Corona-Jahr 2020 liegt nun hinter 
uns. Aber nach allem, was bekannt 
ist, entschärft sich die Lage noch lan-
ge nicht. Zudem darf nicht vergessen 
werden: Die Corona-Belastung wur-
de und wird auf die Routineaufgaben 
draufgepackt, das Schuljahr läuft wei-
ter, Noten müssen gegeben, Klassen-
konferenzen müssen gehalten wer-
den und, und, und.

Entlastung muss folgen
Flexibilität ist ein Auswahlkriterium 
für Mitglieder der Schulleitung – nie-
mals wurde sie so stark gefordert wie 
jetzt. Das ist in anderen Berufen eben-
falls so. Auch das Kultusministerium 
arbeitet unter Zeit- und Hochdruck, 

nicht jede Verlautbarung kann perfekt 
sein. All das ist natürlich bekannt.
Den Betroffenen fehlt jedoch das 
Verständnis dafür, dass der Stufen-
plan zur Entlastung der Lehrkräfte, 
veröffentlicht am 3. Dezember 2019 
als Antwort auf eine Anfrage im Nie-
dersächsischen Landtag, immer noch 
nicht umgesetzt wird. Die Pandemie-
Situation fordert alle Lehrkräfte über 
das erwartbare Maß hinaus. Eine Ent-
lastung muss deshalb jetzt und konse-
quent erfolgen.
Als zweite Stufe ist die Anhebung der 
Anrechnungsstunden für schulfachli-
che Koordinatorinnen und Koordina-
toren an Gymnasien, Gesamtschulen 
und berufsbildenden Schulen um je 
2,0 Stunden vorgesehen. Die GEW 
wartet darauf, Herr Minister!

Barbara Braune und 
Thomas Dornhoff

Sprecher*innen des GEW-Arbeits-
kreises der Koordinator*innen



In E&W 2020 (2) hat die GEW-Sport-
kommission darüber informiert, 
welche Auswirkungen Bewegungs-
mangel für Kinder hat. Corona hat 
die Situation nun aber noch einmal 
verschärft. Dazu aktuelle Ergeb-
nisse des vierten Deutschen Kin-
der- und Jugendsportberichts  
(4. DKJSB, OKT 2020)1:

Auswirkungen des Lockdowns
• Der Lockdown des Kinder- und Ju-

gendsports wirkt wie ein kritisches 
Lebensereignis auf Kinder und Ju-
gendliche. Möglich ist, dass Fertig-
keiten wie die Schwimmfähigkeit 
und sportartspezifische Kompe-
tenzen verzögert oder gar nicht 
erlangt werden.

• Der Ausfall von Bewegungsmög-
lichkeiten und der Rückgang an 
Sportaktivitäten führen zu ver-
ringerten Sozialisationsprozessen 
durch Sport.

• Die soziale Ungleichheit hat in ih-
rer Wirkung zugenommen. Woh-
nungsgröße (Garten), Verfügbar-
keit von Sportmaterialien, aber 
auch elterliche Anregungen wer-
den umso entscheidender, wenn 
alle anderen Sportmöglichkeiten 
entfallen. 

• Schon zuvor vorhandene gesund-
heitliche (physische und psychi-
sche) Probleme der Inaktivität von 
Kindern und Jugendlichen haben 
weiter zugenommen.

Folgen von Corona-Maßnahmen
„Kinder haben keine Lobby. Die Erfah-
rungen, die wir unseren Kindern (...) 
mit den verordneten Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie 
zumuten, zwingen sie zur Unterdrü-
ckung ihrer Bedürfnisse, bevor sie 
selber lernen konnten, wie sich die-
se Bedürfnisse stillen lassen. Damit 
machen wir die Kleinsten in unserer 
Gesellschaft zu den größten Verlie-
rern. Wer keine lebendigen Bedürf-
nisse mehr hat, ist gefügig geworden 
und wird sich nicht mehr wehren, 
wenn von ihm verlangt wird, genauso 
perfekt, fehlerfrei und effizient wie 
ein digitales Gerät zu funktionieren,“ 
schreibt der Neurobiologe Gerald 
Hüther im Dezember 2020 in der Neu-
en Zürcher Zeitung (NZZ).2

Hüther weist darauf hin, dass Kin-
der das Bedürfnis haben, zu spielen, 
Freunde zu treffen, zu toben, zu kämp-
fen und Freude am gemeinsamen 
Gestalten zu haben. All das haben 
ihnen die Kultusminister und „gehor-
same“ Schul- und Kita-Leiter*innen 
untersagt, statt zu fragen, was das mit 
den Kindern macht, wenn sie ihre le-
bendigen Bedürfnisse unterdrücken 
müssen. Neurobiologisch werden die 
Bedürfnisse „weg-gehemmt“. „Das 
ist eine schwierige Lernleistung, die 
unsere Kinder da vollbringen, weil sie 
nicht ihrer Natur entspricht. (...) Aber 
die meisten schaffen das. Dann ist das 
Bedürfnis nach gemeinsamem Tan-

zen, Singen, Musizieren, am Fußball-
spielen und Herumtoben (weg). Eine 
Theatervorführung oder ein Konzert 
wollen solche Kinder dann auch nicht 
mehr besuchen.“
Ein Jahr Social Distancing möge im 
Leben eines Erwachsenen vielleicht 
nicht so viel bedeuten. Für die phy-
sische, psychische, motorische und 
soziale Entwicklung von Kindern 
könnte ein solch langer Zeitraum aber 
womöglich prägend sein (4. DKJSB). 
Dazu Gerald Hüther: „Ich bin jetzt fast 
siebzig. Für ein Jahr die verordneten 
Corona-Maßnahmen zu befolgen, 
verändert nicht allzu viel in meinem 
Gehirn. Aber ein Jahr im Leben eines 
Siebenjährigen entspricht zehn Jahren 
in meinem Alter. Das bleibt nicht fol-
genlos, auch wenn wir uns das noch 
so sehr wünschen.“

Gesundheitliche Auswirkungen
Auch die Adipositas-Epidemie ist eine 
bereits länger andauernde und zu we-
nig bekämpfte Epidemie. Auch in den 
Schulen wird kaum etwas dagegen 
unternommen, im Gegenteil. Die Fol-
ge von falscher Ernährung (schlechtes 
Mensaessen) und des dramatischen 
Bewegungsmangels ist Übergewicht, 
vor allem bei Jugendlichen (2020: in 
der Altersgruppe von 14 bis 17 Jahren 
insgesamt rund 15 Prozent; etwa 8,5 
Prozent adipös). Kinder und Jugendli-
che bewegen sich im Alltag und in der 
Schule zu wenig. Die deutliche Mehr-
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Physische, psychische, motorische und soziale Folgen der Corona-Krise

Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen
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1  4. DKJSB siehe beispielsweise: https://www.bvpraevention.de/
cms/index.asp?inst=newbv&snr=13226
2 Gerald Hüther: Anweisung zum Unglücklichsein – was die Corona-
Maßnahmen mit unseren Kindern machen, in: NZZ vom 19. Dezember 
2020    https://www.nzz .ch/meinung/anweisung-zum-ungluecklich-
sein-corona-und-unsere-kinder-ld.1589490

Der Sportunterricht befindet sich 
insgesamt in einer Dilemma-Situa-
tion, da er für die körperliche, geis-
tige und seelische Gesundheit der 
Kinder und Jugendlichen eminent 
wichtig ist, aber besonders komplex 
und herausfordernd, was Klarheit, 
Einheitlichkeit und Umsetzbarkeit 
der Regeln betrifft. Wie bei so vielen 
Fragen im Zusammenhang mit der 
Covid-19-Pandemie gibt es hier kaum 
ein „Richtig oder Falsch“, und es gibt 
auch keine „Win-Win“-Situation, son-
dern immer nur die Wahl zwischen 
zwei Übeln.
Lieber ganz auf Sportunterricht ver-
zichten und die Folgen von Mangel 
an Bewegung, Spiel und Sport in Kauf 
nehmen? Bei Verzicht auf Sportun-
terricht massive Ausweitung von 
Vertretungs- und Aufsichtsverpflich-
tungen für Sportlehrerinnen und 
-lehrer? Falls doch Sportunterricht 
– mit Abstand? Mit Maske? An der 
frischen Luft, auch bei Temperaturen 
um den Gefrierpunkt? Sportspiele ja 
oder nein? Falls ja, dann wie? Was 
heißt „kontaktfreier Sport“ genau? 
Wo und wie umziehen? Schwimmen 
ja oder nein? Falls ja, mit Duschen? 
Mit Föhnen? Wie für Luftaustausch 
in geschlossenen Dreifachsporthallen 
sorgen?
Fragen über Fragen, die für Sportleh-
rerinnen und Sportlehrer durch fast 
wöchentlich wechselnde Hygieneplä-
ne nicht gelöst, sondern noch kompli-
zierter wurden – was die Lehrkräfte 
ständig in Atem hält und dennoch 
das ungute Gefühl vermittelt, dass 
man ganz bewusst Risiken für die Ge-

Aus der Praxis des Sportunterrichts in Corona-Zeiten
sundheit in Kauf nimmt – um andere 
gesundheitliche Risiken zu begrenzen.
Dazu Silke Cirksena, GS Hannover: 
„Unsere Referendarin muss den 
2-Meter-Abstand in ihren Stunden 
mühsam mit den Kindern eintrainie-
ren, während in der Umkleide und im 
Klassenraum kein Abstand gehalten 
werden kann. Das ist weder logisch 
noch immer umzusetzen. Dem kind-
gemäßen Bewegungsdrang wird man 
nicht gerecht.“

Belastend für alle
Dies erleben daher nicht nur die Schü-
lerinnen und Schüler, sondern auch 
die Lehrkräfte als schwierig, zum Teil 
unmöglich und daher massiv belas-
tend. Sportlehrer*innen sind Teil aller 
Kohorten, mussten bisher in diesem 
Schuljahr fast alle Tag für Tag in die 
Massenveranstaltung „Schule“ gehen 
und dort versuchen, verunsicherte 
und eingerostete Schüler*innen zu – 
möglichst kontaktfreier – Bewegung 
zu animieren.
Hinzu kommt, dass in der öffentli-
chen Wahrnehmung, aber auch in 
Teilen der Kultusbürokratie und der 
Kollegien der häufig ganz entfallende 
oder zumindest stark eingeschränkte 
Schulsport bestenfalls als unvermeid-
licher Kollateralschaden betrachtet 
wird. Und die all überall mantraartig 
vorgetragene Forderung nach „Digi-
talisierung an den Schulen“ verstärkt 
noch den sitzenden Lebensstil – und 
damit das Dilemma.
Besonders problematisch, ja alar-
mierend, ist die Situation des Schul-
schwimmens, da es sich hier nicht 

nur um Sport, sondern auch um eine 
Kultur- und Überlebenstechnik han-
delt. Die Schwimmfähigkeit nimmt in 
der Krise weiter dramatisch ab, es gibt 
noch mehr Schwimmunfälle – hier be-
steht dringender Handlungsbedarf.

Was jetzt hilft
Wir fordern daher, die leerstehenden 
Schwimmbäder für den Schulsport 
– unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften – zu öffnen, so wie ja auch 
die Sporthallen dafür grundsätzlich 
geöffnet sind.
Kleinere Gruppen schaffen für das 
Schulschwimmen und auch für den 
Schulsport allgemein mehr Sicherheit 
für alle und mehr Möglichkeiten, kon-
taktfrei und mit Abstand gute Bewe-
gungsangebote zu machen – daher 
fordern wir außerdem den Übergang 
in Szenario B, auch für die Grundschu-
len.
Auch für die Homeschooling-Gruppe 
können und sollen dann Bewegungs-
angebote gemacht werden. Dafür, wie 
auch für eine bewegtere Schule im 
Präsenzunterricht, gibt es inzwischen 
eine Vielzahl kreativer Ideen im Netz, 
zum Beispiel  „REBIRTH active school“ 
der MHH, das Projekt „Bewegte Schu-
le“ und andere.
Schulsport und Bewegung vermitteln 
nicht zuletzt Freude und Entspannung 
in einer angespannten, angstbesetz-
ten Zeit – daher müssen sich alle 
bemühen, die Schule bewegt, nein 
bewegter zu halten – nicht trotz, son-
dern wegen Corona.

Rainer Schams
GEW-Sportkommission

heit der Jugendlichen in Deutschland 
– immerhin 80 Prozent – erfüllt die 
Bewegungsempfehlungen der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) von 
60 Minuten pro Tag nicht, besonders 
weibliche Jugendliche. 

Kinder wollen spielen, tanzen, singen
Es ist „höchste Zeit, zur Besinnung zu 
kommen und uns gemeinsam um das 
Wohl unserer Kinder und Jugendli-
chen zu kümmern,“ so Hüther. Gerade 
in Corona-Zeiten ist eine Strategie ge-
fragt, die auch zu Bewegung ermutigt 
und Verhältnisse schafft, die die kör-
perliche Aktivität fördern. Es gibt viele 
kreative Bewegungsideen, das zeigen 
zahlreiche Beispiele aus Schulen und 

Hochschulen. Aber es braucht auch 
den Mut der Kolleg*innen und von 
Seiten der Schulleitungen und des 
Kultusministeriums Unterstützung, 
das zu tun, was unter Corona-Bedin-
gungen möglich und vor allem drin-
gend nötig ist. Es muss wieder überall 
Bewegung, Spiel und Sport im Unter-
richt, in den Pausen und im Ganztag 
stattfinden. 

Mehr Bewegung nötig
Die GEW-Sportkommission fordert 
mehr Sport und Bewegung nicht 
trotz, sondern wegen Corona! Versu-
chen wir Kita und Schule wieder so zu 
gestalten, wie es den (Bewegungs-) 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendli-

chen entspricht. Denn, so Hüther, „sie 
sind die Gestalter unserer Zukunft. Es 
ist nicht nur unverantwortlich, unse-
re Angst vor diesem Virus auf sie zu 
übertragen, (sondern) unsere Kinder 
sind diejenigen, von denen wir am 
allerbesten wieder lernen könnten, 
wie lustvoll und wie beglückend es 
ist, auch noch als Erwachsene richtig 
lebendig zu sein.“

Lothar Wehlitz
GEW-Sportkommission
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Therapeut*innen an Förderschulen 
sind ein wichtiger Qualitätsstandard 
in Niedersachsen – unverzichtbar 
und ausbaufähig. Sie ergänzen und 
stärken die ganzheitliche Förderung 
durch ihren anderen Blickwinkel. Im 
multiprofessionellen Team arbeiten 
sie auf Augenhöhe mit den pädago-
gischen Fachkräften in unterrichts-
begleitender Funktion. Beim Arbeit-
geber, dem Land Niedersachsen, 
verlieren die Therapeut*innen seit 
einigen Jahren an Wertschätzung 
gegenüber ihren Kolleg*innen in un-
terrichtsbegleitender Funktion. Das 
zeigt sich finanziell, denn früher er-
hielten beide Professionen die glei-
che Bezahlung. Das kann so nicht 
weitergehen!
Förderschulen mit dem Schwerpunkt 
geistige Entwicklung oder körper-
liche und motorische Entwicklung 
zeichnen sich durch die Arbeit im 
multiprofessionellen Team aus. In 
jeder Klasse arbeiten dort eine Lehr-
kraft und eine sozialpädagogische 
Fachkraft in unterrichtsbegleiten-

Kampf für gleiche Bezahlung
Therapeut*innen an Förderschulen

der Funktion (meist Erzieher*innen 
oder Heilerziehungspfleger*innen). 
Zusätzlich dazu arbeiten in Nie-
dersachsen Therapeut*innen un-
terrichtsimmanent, in Einzel- oder 
Kleingruppenförderung.
Ziel aller an der Schule Beschäftigten 
ist es, jedem/r Schüler*in größtmög-
liche Selbstständigkeit und Partizipa-
tion am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. Die Therapeut*innen 
helfen, dafür zu sorgen, dass alle 
Schüler*innen den gesamten Schul-
tag teilhaben können. Ein beson-
derer Vorteil ist hier, dass sie die 
Schüler*innen im gesamten Verlauf 
des Schultages und oft auch über vie-
le Jahre ihres Schulbesuches hinweg 
kennen lernen, sie unterstützen und 
begleiten können. Dies ist nur mög-
lich, weil sie nicht auf Rezept arbei-
ten, sondern beim Land Niedersach-
sen beschäftigt sind.
Unterrichtsinhalte werden in die 
therapeutische Förderung aufge-
nommen. Hierzu zählen auch päda-
gogische Inhalte wie beispielsweise 

Regeln einhalten, das Sozialverhal-
ten oder das Selbstwertgefühl ver-
bessern. Ebenso werden umgekehrt 
therapeutisch angestrebte Ziele 
im Klassenkontext weiterverfolgt. 
So arbeiten die verschiedenen Be-
rufsgruppen, in sämtlichen die 
Schüler*innen betreffenden Aspek-
ten, Hand in Hand.
Der Kontakt und die gute Zusam-
menarbeit mit den Eltern, den 
Schulärzt*innen, den Kinder- 
ärzt*innen, dem Sozialpädi- 
atrischen Zentrum, den Kinder-
orthopäd*innen, den Orthopädie-
techniker*innen und so weiter ist ein 
wichtiger Bestandteil der therapeu-
tischen Arbeit. Die Therapeut*innen 
führen selbstständig und eigen-
verantwortlich geplante Förde-
rungen von Einzelpersonen oder 
Kleingruppen durch. Sie erstellen 
Therapiepläne, schreiben Berichte 
und arbeiten an den individuellen 
Förderplänen der Schüler*innen 
mit. Außerdem beraten und unter-
stützen sie die Kolleg*innen, die 

Vergütungen steigen

Tarif- und Besoldungspolitik
Tarifentgelte für Länderbeschäftigte angehoben
Aufgrund des Tarifabschlusses 2019 wurden die Tarifent-
gelte zum 1. Januar 2021 um durchschnittlich 1,4 Prozent 
angehoben. Der Entgelttarifvertrag läuft bis zum 30. Sep-
tember 2021. Die aktuellen Entgelttabellen zum TV-L und 
zum Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) sind auf der Home-
page der GEW (www.gew-nds.de) eingestellt und bei der 
GEW erhältlich.
Die Tarifrunde 2021 bei den Ländern beginnt am 1. Okto-
ber. Der erste Verhandlungstermin ist für den 8. Oktober 
und die weiteren Verhandlungsrunden für den 1./2. sowie 
den 27. und 28. November terminiert. Die GEW Nieder-
sachsen wird die Tarifrunde mit einer Tarifpolitischen Kon-
ferenz vor den Sommerferien vorbereiten.

Besoldung und Versorgung steigen zum 1. März
Das „Niedersächsische Gesetz über die Anpassung der Be-
soldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2019 bis 
2021 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungs-

rechtlicher Vorschriften“ bestimmt in § 3 des Gesetzes, 
dass die Bezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der 
Versorgungsempfänger*innen zum 1. März 2021 um 1,4 
Prozent angehoben werden.

Erhöht werden:
1. die Grundgehaltssätze
2. der Familienzuschlag
3. die Amtszulagen
4. die allgemeine Stellenzulage
5. die Beträge der Mehrarbeitsvergütung
6. die Versorgungsbezüge

Da am 1. Oktober 2021 die nächste Tarifrunde bei den 
Ländern beginnt, erwarten die Gewerkschaften, dass 
der dann erzielte Abschluss wirkungsgleich auf die 
Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen über-
tragen wird. Dieser Ausgabe der E&W sind die ab dem  
1. März gültigen Besoldungstabellen beigeheftet.
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Die Klasse hat Deutschunterricht. Die Schüler*innen sol-
len einen Text lesen und darin verborgene Aufgaben zu 
einer Zeichnung lösen. Beispielsweise liest ein Schüler: 
„Das Mädchen auf dem Stuhl trägt einen roten Pullover.“ 
und malt daraufhin in der Zeichnung den Pullover rot an.
Zur Klasse gehört auch ein mehrfachbehinderter Schüler 
im Rollstuhl, der nicht sprechen kann. In der therapeuti-
schen Arbeit hat der Schüler gelernt, mit der Faust eine 
am Rollstuhltisch befestigte Taste zur Kommunikation 
anzusteuern. Außerdem kann er inzwischen seinen Kopf 
zu einer Seite drehen und damit eine an der Kopfstütze 

befestigte Taste mit dem Kinn auslösen. Auf beide Tasten 
können von dem/r Therapeuten/in oder weiteren Perso-
nen Worte oder Sätze gesprochen werden. In der pädago-
gischen Situation im Klassenunterricht kann der Schüler 
nun durch die Ansteuerung der richtigen Taste den Pullo-
ver in rot oder in blau ausmalen lassen. Durch das leichte 
Besprechen der Tasten lässt sich dieses Vorgehen auf alle 
weiteren Aufgaben im Text anwenden und sowohl die 
therapeutische als auch die pädagogische Fachkraft so-
wie die Lehrkraft können sehen, ob der Schüler die Aufga-
be verstanden und sinnentnehmend gehört hat.

Beispiel aus der pädagogisch therapeutischen Arbeit im Bezug zum Förderziel

Schulassistent*innen sowie die Eltern 
im Hinblick auf die verschiedensten 
Hilfsmittel. Hierbei handelt es sich 
unter anderem um Rollstühle, Orthe-
sen oder Walker sowie einfache und 
komplexe Hilfen zur unterstützten 
Kommunikation. Auch die Beratung 
über Sitzpositionen, die Stifthaltung, 
die Lichtsituation, das Essbesteck 
und so weiter gehören zum Fachge-
biet. Mit selbst angefertigten Hilfs-
mitteln tragen sie zu kreativen Lö-
sungen bestehender Probleme bei. 
Für die Arbeit mit Schüler*innen aus 
verschiedenen Klassen und die damit 

einhergehende Zusammenarbeit mit 
vielen Klassenteams ist ein hohes 
Maß an Kommunikation gefordert.

Die Therapeut*innen üben wie die 
sozialpädagogischen Fachkräfte 
überwiegend besonders schwierige 
Tätigkeiten aus. Sie arbeiten eigen-
verantwortlich, haben sich teilweise 
auf eigene Kosten weiterqualifiziert 
und sind gut ausgebildet.
Bis vor wenigen Jahren waren sie eine 
Berufsgruppe mit den sozialpädago-
gischen Fachkräften (pädagogische 
Mitarbeiter*innen in unterrichts-

begleitender oder therapeutischer 
Funktion) und waren im gleichen 
Tarif eingestuft. Im Rahmen der letz-
ten beiden Tarifrunden hat sich nun 
für die pädagogischen Fachkräfte 
in unterrichtsbegleitender Funkti-
on erfreulicherweise eine finanziel-
le Aufwertung ergeben – durch die 
Überleitung in den neuen SuE-Tarif 
(Sozial- und Erziehungsdienst). Dabei 
blieben aber die Therapeut*innen 
außen vor, da sie tarifrechtlich der 
Gruppe der Gesundheitsberufe zuge-
ordnet sind und aus dem pädagogi-
schen Bereich ausklammert werden. 
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Es ist ein langer Kampf gewesen, bis die Arbeitgeber 
anerkannten, dass pädagogische Arbeit besser entlohnt 
werden müsste. Zuerst haben das die kommunalen Ar-
beitgeber in der VKA erkennen müssen, die nach jahre-
langen Auseinandersetzungen mit ver.di und der GEW 
der neuen Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst 
(SuE) zustimmten und somit eine bessere Bewertung der 
pädagogischen Arbeit vor allem der Erzieher*innen an-
erkannten.
Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat vor 
dem Hintergrund zunehmender Konkurrenz mit den 
Kommunen um pädagogisches Fachpersonal erst in der 
Tarifrunde 2017 ein Entgegenkommen erkennen lassen 
und eine Zulage in Höhe von 80 bis 100 Euro für sozial-
pädagogische Fachkräfte in der Tarifeinigung 2017 abge-
schlossen.
Allerdings war damit die Angleichung an den kommuna-
len Tarif noch nicht erzielt. Erst mit dem Tarifabschluss 
2019 wurde eine eigenständige Entgelttabelle Sozial- 
und Erziehungsdienst (SuE) auch bei den Ländern im 
TV-L eingeführt.
Bis dahin galt sowohl für pädagogische als auch thera-
peutische Fachkräfte an Förderschulen die sogenannte 
„kleine“ EG 9 mit verlängerten Stufenlaufzeiten und 
ohne die Erfahrungsstufen 5 und 6.

Die „kleine“ EG 9 wurde in der Tarifrunde 2019 abge-
schafft und die Beschäftigten in die neue Entgeltordnung 
überführt, wobei die therapeutischen Fachkräfte in der 
allgemeinen Entgeltordnung verblieben und in die Ent-
geltgruppe EG 9a übergeleitet wurden. Die pädagogi-
schen Fachkräfte sind in der Entgeltordnung Sozial- und 
Erziehungsdienst (SuE) in der Entgeltgruppe 8b. Be-
dingt durch diese andere Zuordnung ergibt sich für die 
Therapeut*innen in der Endstufe eine Differenz von bis 
zu 500 Euro Entgelt pro Monat weniger gegenüber den 
pädagogischen Fachkräften im Sozial- und Erziehungs-
dienst.
Auf die Lebensarbeitszeit gerechnet könnten 
Therapeut*innen rein rechnerisch bei Vollzeit und einer 
Tätigkeit von 40 Jahren im Landesdienst bis zu 196.184 
Euro weniger Entgelt erzielen als ihre im Sozial- und Er-
ziehungsdienst tätigen Kolleg*innen. Ein weiterer Nach-
teil sind die daraus erwachsenden geringeren Rentenan-
sprüche.
Fazit: Beide Berufsgruppen arbeiten gemeinsam in den 
Förderschulen und eine Trennung ihrer Tätigkeiten ist 
bei einem einheitlichen Arbeitsvorgang – der Arbeit am 
Kind – weder möglich noch sinnvoll. Dies sollte daher 
auch für die Bezahlung gelten. 

Rüdiger Heitefaut

Wie notwendig und gar nicht anders 
möglich aber eine pädagogisch the-
rapeutische Arbeit ist, wird nicht ge-
sehen. Aus den Tarifentwicklungen 
2017 und 2019 sind genaue Erklä-
rungen zu den Gehaltsentwicklun-
gen im Kasten zur Geschichte der 
Tarifrunden zu finden. So viel vorab: 
Therapeut*innen mit langjähriger 
Berufserfahrung verdienen in den 
höheren Stufen plötzlich bis zu 500 
Euro brutto monatlich weniger als die 
sozialpädagogischen Kolleg*innen.
Insgesamt hat sich an der Arbeit 
nichts verändert, beide Berufsgrup-
pen sind hochqualifiziert und arbei-
ten in ihren jeweiligen Fachbereichen 
auf Augenhöhe. Es ist deshalb nicht 
hinnehmbar, dass Therapeut*innen 
in dieser Form herabgesetzt und ge-
genüber den pädagogischen Fach-
kräften schlechter gestellt werden. 
Für ein dauerhaft stabiles Arbeitskli-
ma ist es dringend erforderlich, dass 
diese Arbeit auf Augenhöhe erhal-

ten bleibt, insbesondere auch durch 
eine gleichwertige Bezahlung! Des-
halb fordern die Therapeut*innen 
zunächst zeitnah eine dauerhafte 
Zulage, die sich an dem SuE-Tarif ori-
entiert. In diesem Zusammenhang 
hat sich vor einem Jahr eine Arbeits-
gruppe von Therapeut*innen mit der 
GEW gebildet, die sich für dieses The-
ma einsetzt.
Im Oktober 2020 ist einiges ins Rol-
len gekommen. Eine Abordnung der 
Arbeitsgruppe hat sich mit dem Ar-
beitskreis Kultus der SPD getroffen 
und der Kontakt zu den bildungspo-
litischen Sprecherinnen von der CDU 
und den Grünen wurde aufgenom-
men sowie auch die FDP angeschrie-
ben.
Es wird eine gemeinsame Lösung mit 
Hamburg angestrebt, dem einzigen 
Bundesland mit einer vergleichba-
ren Situation wie Niedersachsen. 
Vor diesem Hintergrund laufen 
Gespräche und ein gemeinsames 

Fachtherapeut*innen-Treffen ist in 
Vorbereitung, zu dem auch die bil-
dungspolitischen Sprecher*innen der 
oben genannten Parteien eingeladen 
werden sollen.
In Niedersachsen gibt es rund 330 
Therapeut*innen im Landesdienst, 
derzeit eine vergleichsweise kleine 
Gruppe.
Im Hinblick auf die Zukunft ist eine 
pädagogisch therapeutische Zusam-
menarbeit aber nicht mehr wegzu-
denken und es wäre wünschens-
wert, sie noch zu erweitern. Von 
Kolleg*innen, die inzwischen inklusiv 
tätig sind und die Zusammenarbeit 
mit Therapeut*innen an Förderschu-
len gewohnt sind, ist immer wieder zu 
hören, dass sie die Unterstützung und 
Beratung durch die Therapeut*innen 
schmerzlich vermissen. Der Bedarf 
an pädagogisch therapeutischer Un-
terstützung, wie sie in Förderschulen 
möglich ist, besteht ohne Frage eben-
falls an Regelschulen.

Aus der Geschichte der Tarifrunden bei den Ländern (TV-L)
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Tarifverhandlungen trotz Corona erfolgreich

Tarifabschluss der GEW mit dem 
Arbeitgeberverband VPK (AG-VPK) erzielt
Im Dezember 2020 haben sich die 
GEW und der Arbeitgeberverband 
privater Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe e.V. (AG-VPK) auf einen 
Tarifabschluss für das Jahr 2021 ge-
einigt. Die Verhandlungen wurden 
durch die Herausforderungen der 
Corona-Pandemie stark beeinträch-
tigt, da sie zum großen Teil im Digi-
talformat stattfanden.
Da Arbeitgeber und GEW sich rela-
tiv schnell über die zu verhandeln-
den Inhalte verständigen konnten 
und beide Seiten einen Willen zur 
Verständigung zeigten, konnten die 
durch die Videokonferenzen beding-
ten Kommunikationsprobleme rela-
tiv gut ausgeglichen werden. Den-
noch sind Tarifverhandlungen unter 
diesen Bedingungen nicht unbedingt 
zu empfehlen.
Der Tarifabschluss hat folgende Er-
gebnisse:
• Erhöhung der Entgelte ab 1. Ja-

nuar 2021 um 1,4 Prozent
• Laufzeit bis zum 31. Dezember 

2021
• Überleitung von Beschäftigten 

in Verwaltung sowie Hauswirt-
schaft und Technik in die neue 
Entgeltordnung unter Wahrung 
von Besitzständen

• Einbezug von Betrieben oder 
Betriebsteilen niedersächsi-
scher Unternehmen in den Ta-
rifvertrag, auch wenn diese Teile 
in anderen Bundesländern ihren 
Sitz haben

Weiterhin haben sich die Tarifver-
tragsparteien zu Verhandlungen zu 
einem Tarifvertrag über eine betrieb-
liche Altersversorgung (bAV) ver-
pflichtet. Diese Verhandlungen be-
ginnen Mitte 2021 und werden vom 
Landesverband Niedersachsen für 
den Bundesverband geführt.
Der Arbeitgeberverband VPK (AG-
VPK) organisiert in Niedersachen pri-
vate Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe mit Kindertageseinrich-
tungen, Jugendzentren, Wohn- und 
Betreuungsformen und Beratungs-
stellen für Kinder und Jugendliche. 
Beschäftigt sind Erzieher*innen, 
Sozialpädagog*innen, aber auch 
Lehrkräfte, Verwaltungspersonal so-
wie technische und hauswirtschaftli-
che Mitarbeiter.
Die Betriebe verteilen sich dabei über 
das ganze Land mit einem Schwer-
punkt im Westen. Auch haben die Mit-
gliedseinrichtungen sehr unterschied-
liche Größen, was die Verhandlungen 
nicht einfacher macht. Von Betrieben 
von fünf bis zehn Beschäftigten ohne 
Betriebsrat, über Einrichtungen mit 
20 bis 30 Mitarbeiter*innen und zum 
Teil Betriebsräten bis hin zu großen 
Einrichtungen um die 100 Beschäftig-
te und starken Betriebsratsstrukturen 
reicht die Spannbreite.
Die GEW hat erstmals 2018 Tarifver-
träge mit dem AG-VPK abgeschlossen 
und diese dann in den Verhandlungen 
2019 und 2020 sukzessive an das Ta-
rifniveau kommunaler Einrichtungen 

(TVöD) herangeführt. Ziel war und 
ist für die GEW, den Beschäftigten in 
Einrichtungen des AG-VPK Arbeits- 
und Entgeltbedingungen zu sichern, 
die mit denen im Kommunalbereich 
und anderen freien Trägern mithalten 
können. In Zeiten von Fachkräfteman-
gel treffen sich an diesem Punkt die 
Interessen der Arbeitgeber und der 
GEW.
Der ab dem 1. Januar 2021 geltende 
Entgelttarifvertrag und die Entgelt-
ordnung haben mittlerweile das Ni-
veau des TVöD erreicht. Offen ist da-
her nur noch die tarifliche Regelung 
einer betrieblichen Altersversorgung.
Ein weiteres Tarifziel der GEW ist eine 
Mitgliedervorteilsregelung, um noch 
mehr Beschäftigten von einer GEW-
Mitgliedschaft zu überzeugen.
Ein besonderer Dank gebührt den 
Mitgliedern der Tarifkommission, die 
trotz der ungünstigen Rahmenbe-
dingungen unermüdlich für die Inte-
ressen der Beschäftigten eingetreten 
sind. Weitere Interessent*innen an 
der Arbeit der Tarifkommission sind 
durchaus erwünscht.
Die ab dem 1. Januar 2021 gültigen 
Entgelttabellen, die Eingruppierungs-
vorschriften und die Rahmentarif-
verträge sind in einer Tarifbroschüre 
zusammengefasst und können bei 
der GEW Niedersachsen angefordert 
werden. Ansprechpartner für Fragen 
rund um VPK ist der Verfasser.

Rüdiger Heitefaut

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags rich-
tet sich nach der Höhe des individu-
ellen Gehalts beziehungsweise der 
individuellen Besoldung. Einzelhei-
ten dazu finden sich in der aktuellen 
Beitragsordnung, die auf www.gew-
nds.de im Bereich Mitgliederservice 
zum Download zur Verfügung steht. 
Dort gibt es auch einen Beitragsrech-
ner und weitere Informationen.
Wenn Gehälter und Bezüge steigen, 
dann steigt auch der Beitrag im glei-
chen Verhältnis. Die entsprechende 
Veränderung beim Einzug der Mit-

Wichtige Mitgliederdaten
gliedsbeiträge erfolgt zeitlich paral-
lel dazu. Der Beitrag kann von uns 
nur dann korrekt festgelegt werden, 
wenn wir rechtzeitig über Verände-
rungen (Ende des Referendariats, 
Veränderung der Teilzeit, Elternzeit, 
Eintritt in den Ruhestand, …) infor-
miert werden. Eine schnelle Infor-
mation der Mitgliederverwaltung ist 
auch deshalb von Bedeutung, weil 
wir zu viel bezahlte Beiträge rückwir-
kend maximal nur für das laufende 
und ein weiteres Quartal erstatten 
können.

Auch die Meldung neuer Anschrif-
ten und Veränderungen hinsichtlich 
der Dienststelle sind wichtig, damit 
Informationen und Einladungen re-
gional passend und entsprechend 
der Fachgruppe zugeschickt werden 
können.

Bitte für das Anzeigen von Änderun-
gen das Formular im Mitgliederbe-
reich auf der Homepage nutzen oder 
die entsprechenden Informationen 
per Mail senden an: 
mitgliederverwaltung@gew-nds.de



Die Corona-Krise hat uns fest im Griff 
und sie trifft Frauen besonders hart: 
Sie arbeiten in systemrelevanten 
und zugleich unterbezahlten Beru-
fen. Sie sind mit Einkommenseinbu-
ßen konfrontiert durch Freistellung, 
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Und 
sie übernehmen den überwiegen-
den Teil der Haus- und Familienar-
beit und reduzieren dafür ihre Ar-
beitszeit. Kurz: Auf den Schultern der 
Frauen lasten hohe Gesundheitsrisi-
ken, wachsender finanzieller Druck, 
zusätzlicher Betreuungsaufwand 
und vermehrte Arbeit im Haushalt. 
Das darf nicht sein!
Die Pandemie hat die Ungleichhei-
ten zwischen Frauen und Männern 
verschärft. Gerade diese Krise zeigt, 
wie wichtig es ist, eine starke Ge-
werkschaft im Rücken zu haben. 
Gewerkschaften schaffen bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen – 
auch für Frauen: Durch Tarifverträ-
ge, die für eine gerechte Bezahlung, 
planbare Arbeitszeiten und bessere 
soziale Absicherung sorgen. Durch 
gewerkschaftliche Unterstützung der 
Betriebs- und Personalräte, die sich 
in Betrieben und Dienststellen um 
gute Arbeitsbedingung kümmern. 
Und durch eine starke Vertretung der 
Interessen weiblicher Beschäftigten 

Frauen und Gewerkschaften
 � die Abschaffung der Lohnsteuer-

klasse V und ein Einkommensteu-
errecht, das aus krisenbedingten 
Entgeltersatzleistungen keine 
strukturellen Benachteiligungen 
erwachsen lässt.

Die Corona-Pandemie stellt auch uns 
alle am Internationalen Frauentag 
2021 vor ganz konkrete Herausforde-
rungen. Wir werden neue Orte und 
Wege nutzen, um unseren berechtig-
ten Forderungen auch in diesen be-
sonderen Zeiten Gehör zu verschaf-
fen. Wir lassen uns in der Krise nicht 
zurück drängen, wir stehen weiter 
Seite an Seite im Interesse der Frau-
en. Deswegen: Mehr Gewerkschaft, 
mehr Gleichstellung – mehr denn je!

Elke Hannack
Stellvertretende DGB-Vorsitzende

gegenüber der Regierung – in den 
Ländern und im Bund.
In vielen Bereichen konnten Ge-
werkschaften durch ihren Einsatz 
die Krisenfolgen für Frauen mildern, 
in anderen Bereichen müssen und 
können wir stärker werden. Mehr 
denn je setzen wir uns heute ein für 
die Überwindung der Lohnlücke und 
der ungleichen Verteilung von Sorge-
arbeit zwischen Frauen und Männern 
durch:
 � existenzsichernde Einkommen 

vor allem, indem die Tarifbindung 
gestärkt und die Berufe in frauen-
dominierten Branchen aufgewer-
tet werden.

 � Arbeitszeiten, die Frauen und 
Männer im Lebensverlauf die glei-
chen Chancen eröffnen, erwerbs-
tätig zu sein und Verantwortung 
für Familien und Hausarbeit zu 
übernehmen.

 � den Ausbau bedarfsgerechter 
und qualitativ hochwertiger Kin-
derbetreuung mit Betreuungszei-
ten für eine existenzsichernde Er-
werbstätigkeit mit angemessenen 
Arbeitszeiten.

 � eine Reform der Minijobs mit 
dem Ziel, alle Beschäftigungsver-
hältnisse ab der ersten Arbeits-
stunde sozial abzusichern.
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Weitere Informationen 
und Aktionen:

https://frauen.dgb.de/8-maerz
https://frauenstreik.org
https://equalcareday.de

DGB-Aufruf zum Internationalen Frauentag 



Vor einem Jahr konnte der Internati-
onale Frauentag noch gemeinsam im 
Theater in der List in Hannover gefei-
ert werden. Es war eine der letzten 
größeren Präsenz-Veranstaltungen 
des Referats – eine Woche später 
begann der erste Lockdown. Seitdem 
bestimmt Corona unser aller Leben 
und Alltag. Dennoch, oder gerade 
deshalb, möchte das Referat Frau-
en- und Gleichstellungspolitik auch 
in diesem Jahr zum Internationalen 
Frauentag aufrufen und ihn (hoffent-
lich!) mit anderen Frauen feiern. Der 
8. März wurde 1911 von Clara Zetkin 
als „Kampftag für das Frauenwahl-
recht“ initiiert. Mittlerweile wird er 
weltweit begangen und ist in vielen 
Ländern ein gesetzlicher Feiertag, 
seit 2019 auch in Berlin.

In der Vergangenheit wurde einiges 
erreicht:
 � seit 1909 dürfen Frauen in 

Deutschland studieren
 � seit 1919 dürfen Frauen in 

Deutschland wählen
 � seit 1974 dürfen sich Frauen legal 

für oder gegen ein Kind entschei-
den

 � noch bis 1977 durften Frauen nur 
dann arbeiten, wenn dies mit ih-
ren Pflichten als Ehefrau und Mut-
ter vereinbar war

Aufruf zum Internationalen Frauentag

Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik

 � 1980 wurde das Recht auf gleiches 
Entgelt im BGB festgeschrieben. 

 � seit 1994 wird sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz bestraft (Be-
schäftigtenschutzgesetz)

 � 1994 wurde Vergewaltigung in der 
Ehe explizit unter Strafe gestellt

 � zur Förderung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern 
gibt es Gleichberechtigungsgeset-
ze und Gleichstellungspläne 

Trotz dieser Maßnahmen ist die tat-
sächliche Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern noch lange nicht 
erreicht. Auch das Thema „Gewalt ge-
gen Frauen“ ist immer noch aktuell. 
So erlebte im Jahre 2019 statistisch 
gesehen jede vierte Frau mindestens 
einmal im Jahr körperliche oder sexu-
elle Partnerschaftsgewalt! 
Daran muss sich etwas ändern. Struk-
turen, die von stereotypen Geschlech-
terbildern geprägt sind, werden nur 
aufgebrochen, wenn man sich aktiv 
dafür einsetzt. Auf keinen Fall dürfen 
sie sich in der Corona-Krise weiter 
verfestigen. Die Pandemie hat Un-
gleichheiten zwischen Männern und 
Frauen in verschiedenen Bereichen 
verschärft. Familien stehen in der 
Pandemie vor extremen Herausforde-
rungen. Die Sorgearbeit in den Fami-
lien muss gerechter verteilt werden 

können! Frauen brauchen Beschäfti-
gungsverhältnisse, die ihnen den Un-
terhalt und die Versorgung im Alter 
sichern. Aktuelle Ereignisse machen 
deutlich, dass wir als Gewerkschaft 
für eine diskriminierungsfreie und ge-
schlechtergerechte Gesellschaft ein-
treten müssen!

Das Referat Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik fordert für die Zukunft:
 � existenzsichernde Beschäftigungs-

verhältnisse im Bildungsbereich
 � gute strukturelle Rahmenbe-

dingungen zur besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie 
unabhängig vom gewählten Fami-
lienmodell 

 � familienfreundliche Arbeitsplät-
ze an Schulen und allen anderen 
Institutionen von Erziehung und 
Wissenschaft

 � wirksame Gleichberechtigungsge-
setze

 � faire Chancen für Frauen, die Lei-
tungsverantwortung übernehmen 
möchten

 � geschlechtergerechte Bildung und 
Erziehung

 � Prävention, Schutz und Hilfe für 
von Gewalt betroffene Frauen 
und Mädchen

Die Gewerkschaft muss die Möglich-
keiten nutzen, Einfluss zu nehmen. 
Alle Gewerkschafter*innen sollten 
sich engagieren und solidarisieren. 
Die GEW nutzt jedes Jahr den 8. März, 
um mit gemeinsamen Aktionen mehr 
Gleichberechtigung zu fordern. Dies 
erweist sich in diesem Jahr als schwie-
rig. An dieser Stelle sollte zu einer 
besonderen Stadtführung nach Han-
nover eingeladen werden: Auf dem 
Stadtspaziergang „Frauen, die sich 
trauen – Mutig werden und sein“ soll-
ten Frauen vorgestellt werde, die sich 
mutig verschiedenen Widrigkeiten 
stellten. Aufgrund der aktuellen Situ-
ation ist unklar, ob und in welchem 
Rahmen eine solche Stadtführung 
stattfinden kann. Falls dies möglich 
ist, wird kurzfristig zu einer Veranstal-
tung eingeladen.

Sabine Banko-Kubis 
Referat Frauen- und 

Gleichstellungspolitik
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Wahlrecht nur noch für Wohlhabende?

Der vergoldete Saum des rechten Randes
Die Faktenlage ist eindeutig. Aktu-
ellen Forschungen des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) zufolge ist die extreme soziale 
Spaltung in Deutschland noch aus-
geprägter als bisher angenommen. 
Während die materielle Lage der 
Unter- und Mittelschichten immer 
schon gut erforscht wurde, gab es 
bisher erhebliche Datenlücken bei 
Millionären und Milliardären. Das 
hängt auch damit zusammen, dass 
ab 1997 keine Vermögenssteuer 
mehr erhoben wurde und somit die 
Datengrundlage erheblich ausge-
dünnt ist. Doch verstärkend kommt 
hinzu, dass Millionäre und Milliar-
däre „kaum zu bewegen sind, über 
ihr Vermögen freiwillig Auskunft zu 
geben.“1

Die DIW-Studie hat nun Licht in die-
ses Dunkel gebracht. Demnach be-
sitzt das reichste ein Prozent der 
deutschen Bevölkerung 35,3 Prozent 
des Netto-Gesamtvermögens. Bisher 
war man von „nur“ 22 Prozent aus-
gegangen. Und die obersten zehn 
Prozent der Deutschen besitzen 67,3 
Prozent. Bisherige Untersuchungen 
kamen auf einen Wert von 58,9 Pro-
zent.2

Doch es gibt – im Wortsinne – ein-
flussreiche Kreise, denen diese kras-

se soziale Ungleichheit immer noch 
nicht reicht. Sie blicken nicht nur mit 
Verachtung auf die zahllosen Ver-
armten und Abgehängten, sondern 
träumen von einem Staatswesen, 
das ihrer ungebremsten Habsucht 
erheblich weitere Freiräume bietet. 
Dazu bedürfe es einer radikalen Um-
gestaltung der parlamentarischen 
Demokratie, in einer Extremversion 
sogar die vollständige Abschaffung 
staatlicher Strukturen hin zu einem 
„Anarcho-Kapitalismus“ auf rein pri-
vatrechtlicher Grundlage.3 Wer nun 
glaubt, das seien Hirngespinste völ-
lig isolierter sozialdarwinistischer 
Spinner, die nicht weiter zu beachten 
sind, sieht sich getäuscht. Ein wich-
tiger Propagandist einer autoritären 
Wende in Richtung Raubtierkapitalis-
mus ist der auch als „Crash-Prophet“ 
titulierte Unternehmensberater 
Markus Krall. Krall veröffentlichte im 
Frühjahr 2020 das Buch „Die bürgerli-
che Revolution“, eine Publikation, die 
sofort nach Erscheinen auf Platz 2 der 
SPIEGEL-Bestsellerliste sprang und 
sich mehrere Wochen in den obe-
ren Regionen der meistverkauften 
Sachbücher hielt. Auch wenn man 
davon ausgehen kann, dass nicht alle 
Käufer*innen des Bestsellers Fans der 
Krall’schen Propaganda sind, wirft 

dieser Verkaufserfolg doch ein beun-
ruhigendes Schlaglicht auf die See-
lenlage des „verrohten Bürgertums“ 
(Heitmeyer) in diesem Lande.

„Es wählt, wer beiträgt“
In Hinblick auf Wahlrechtsverände-
rungen will Krall nach der von ihm 
gewünschten „Konterrevolution“ 
die Menschen radikal nach Nütz-
lichkeit und Produktivität sortieren. 
„Es wählt, wer beiträgt“4, lautet sein 
Credo. Das bedeutet: alle diejeni-
gen, die Geld vom Staat annehmen, 
also Rentner*innen, Student*innen, 
H a r t z - I V - E m p f ä n g e r * i n n e n , 
Beamt*innen und so weiter, aber 
auch staatlich subventionierte 
Unternehmer*innen und deren Be-
schäftigte, werden als „unmündig“ 
erklärt und verlieren ihr Wahlrecht. 
Denn das gegenwärtige Wahlrecht 
führe zu einer Tyrannei der Mehrheit 
mit der Folge einer „Beraubung der 
Minderheit“.5 Derartige bizarre Vor-
stellungen sind nicht neu, sondern 
sie wabern schon länger im Milieu 
eines „wirtschaftslibertären“ Bürger-
tums. Schon Friedrich Karl Hayek, No-
belpreisträger in Wirtschaftswissen-
schaften, hatte gefordert: „Wer Geld 
vom Staat erhält, darf nicht wählen.“ 6 

Ganz in diesem Sinne hatte der Her-
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ausgeber des „libertären“ Magazins 
„eigentümlich frei“, André Licht-
schlag, 2006 in einem Beitrag für die 
Tageszeitung Die Welt einen „Wahl-
rechtsentzug für die Unprodukti-
ven“ angeregt.7 Karl Adam, ab 2013 
zusammen mit Bernd Lucke und 
Frauke Petry Mitglied im dreiköpfi-
gen Gründungsvorstand der AfD, äu-
ßerte daraufhin in einem Leserbrief 
Sympathie für die Überlegungen 
Lichtschlags, denn, so Adam: „Das 
Übergewicht der Unproduktiven … 
zerstört den Willen zur Zukunft.“8

„Finale Auseinandersetzung“
Markus Krall hat bereits wiederholt 
einen Crash des herrschenden Wirt-
schaftssystems vorausgesagt. Sein 
Szenario in diesem Zusammenhang: 
„Wenn sich die Wirtschaftskrise ent-
faltet, wird es zur finalen Auseinan-
dersetzung kommen. Einige Tausend 
zu allem entschlossene, gewaltbe-
reite Fußtruppen der Antifa, ver-
stärkt durch ein Heer gewaltbereiter 
Islamisten, stehen dann gegen die 
bürgerliche freiheitliche Ordnung 
in Europa. Sie werden die Not, die 
Arbeitslosigkeit, die Existenzangst 
der Menschen im Sinne einer kom-
munistischen Revolution zu nutzen 
suchen. Es stellt sich dann die Frage 
nach unserer freiheitlichen und zi-
vilisatorischen Existenz. Dann stellt 
sich die Frage nach der Konterrevo-
lution.“9 Und wenn Krall von Konter-
revolution spricht, dann „geht es um 
eine blutige Revolution, in der das 
bestehende System, welches Krall als 
‚sozialistisch‘ bezeichnet, durch ein 
‚freies‘ ersetzt werden soll.“ (Kem-
per)
In einem von Krall entworfenen 
100-Tage-Programm nach dem 
Sieg der „bürgerlichen Revolution“ 
springt die Mischung aus Demokra-
tiefeindlichkeit und Klassismus ins 
Auge. „Eigentum verpflichtet, es 
kapitalistisch einzusetzen“10, lautet 
dabei seine Leitlinie, eine weite-
re, die „Ochlokratie“, das heißt die 
„Herrschaft der Minderwertigen“, zu 
beenden und den Einfluss und die 
Bedeutung staatlicher Institutionen 
weitgehend zurückzudrehen. Das 
angestrebte Ziel lautet „Minimal-
staat“, soll heißen, der Staat wird 
so lange beschnitten, bis die „Hei-
lungskräfte des marktwirtschaftli-
chen Immunsystems sich gegen den 
Krebs der Umverteilung“11 durchge-
setzt haben. Nach der Direktwahl 
eines Kanzlers soll dieser dann vier 
Minister ernennen, und zwar für 

die Ministerien Äußeres, Verteidi-
gung, Finanzen und Inneres/Justiz. 
Alle anderen Ministerien werden 
„ersatzlos gestrichen“. Auch ein der-
artiges Staatskonzept ist nicht neu. 
So forderte beispielsweise Marcus 
Pretzell, Ex-Landeschef der AfD in 
NRW, MdEP bis 2019 und Sympathi-
sant der Strömung „Libertäre Alter-
native“, schon 2015 die Etablierung 
eines „Minimalstaates“. Das hätte 
eine radikale Privatisierung elemen-
tarer Lebensbereiche (Alterssiche-
rung, Gesundheit, Bildung, Kultur, 
Wohnen und so weiter) zur Folge 
und eine damit einhergehende mas-
sive Senkung der Staatsquote; nach 
den Vorstellungen Kralls in Höhe von 
lediglich 12,5 Prozent, wie im deut-
schen Kaiserreich12. Und die Orien-
tierung am Kaiserreich treibt noch 
weitere Blüten. Krall schwebt näm-
lich die Wiedereinführung der Mo-
narchie vor, konkret die Wahl eines 
Königs auf Lebenszeit, wobei dieser 
Monarch ein Vetorecht besitzen soll 
gegenüber den Gesetzesvorlagen, 
die von dem nach Mehrheitswahl-
recht auf lediglich 201 Abgeordnete 
reduzierten Parlament beschlossen 
werden. Auch mit dieser Idee be-
findet sich Markus Krall keineswegs 
völlig im politischen Abseits. So wur-
den beispielsweise im Internet-Blog 
„Freie Welt“ des Ehepaars Sven und 
Beatrix von Storch (ehemals: Beatrix 
Prinzessin von Oldenburg) bereits in 
der Gründungsphase der AfD die Bü-
cher Friedrich Carl Albrechts, in de-
nen er die Wiedereinrichtung einer 
Monarchie fordert, auffallend positiv 
besprochen13. Und Friedrich Carl Al-
brecht ist immerhin der Bruder des 
früheren niedersächsischen Minis-
terpräsidenten Ernst Albrecht, dem 
Vater der EU-Kommissionspräsiden-
tin Ursula von der Leyen.14

1  Ulrike Herrmann: Die wenigen Reichen besitzen fast alles. In: taz, 16. Juli 2020.
2 Alle Daten ebd.
3 gl. Hans-Werner Hoppe: Der Wettbewerb der Gauner. Vom Unwesen der Demokratie und dem Ausweg
 in die Privatrechtsgesellschaft. 2013.
4 Markus Krall, Rede beim Hayek-Klub Hannover, Herbst 2019. Als Video-Mitschnitt unter:
www.heimdallwardablog.wordpress.com/atlas-initiative
5 Ebd.
6 Z. n. www.andreaskemper.org/2020/09/04/markus-kralls-demokratiefeindlichkeit
7 Z. n. Andreas Kemper: Rechte Euro-Rebellen, 2013, S.67.
8 Z. n. ebd.
9 Markus Krall: Die bürgerliche Revolution. 2020, S.21.
10 Rede Krall, ebd.
11 Ebd. Auch das Grundsatzprogramm der AfD (beschlossen am 1. Mai 2016) fordert eine „Konzentration auf die vier 
klassischen Gebiete: Innere und äußere Sicherheit, Justiz, Auswärtige Beziehungen und Finanzverwaltung. Aufgaben 
jenseits dieser vier Kerngebiete bedürfen besonderer Rechtfertigung.“
12 Vgl. i. F. Rede Krall, ebd.
13 Vgl. zum Beispiel Friedrich Carl Albrecht: Was nun, Deutschland? 2012.
14 Vgl. Kemper, 2013, S.65.
15 Vgl. www.lobbypedia.de/wiki/August_von_Finck

„Natürlich gibt es Klassenkampf“
Es deutet vieles darauf hin, dass Kralls 
wichtigster Protegé der Multimilliar-
där Baron August von Finck ist. Baron 
von Finck, der schon in der Vergan-
genheit durch finanzielle Zuwendun-
gen an rechtslastige (Bund freier Bür-
ger) und radikal rechte Parteien (AfD) 
bekannt wurde15, ist unter anderem 
Besitzer der Firma Degussa Goldhan-
del. Seit September 2019 ist Markus 
Krall Hauptgeschäftsführer dieses Un-
ternehmens. Allerdings geht der Ken-
ner und Kritiker der AfD und ihrer Hin-
tergrundstrukturen, Andreas Kemper, 
davon aus, dass die Haupttätigkeit 
Kralls nicht darin besteht, Goldbar-
ren gewinnbringend zu verkaufen. Es 
fällt nämlich auf, dass Krall erhebliche 
Zeit dafür verwendet, in Vorträgen 
Werbung für eine „Bürgerliche Revo-
lution“ zu machen. Bereits einen Tag 
nach seiner Ernennung zum Degussa-
Manager reiste er zu einem Vortrag 
bei der AfD-Fraktion in Schleswig-Hol-
stein. Und in den folgenden Wochen 
sind zahlreiche weitere Vorträge zum 
Beispiel bei verschiedenen Sektionen 
der Hayek-Gesellschaft (so in Han-
nover und Oldenburg) nachweisbar. 
Deshalb wirft Kemper die Frage auf, 
ob es sich bei Degussa Goldhandel, 
unter dessen Dach sich auch der liber-
täre Thinktank Mises-Institut und das 
Netzwerk „Atlas Initiative“ befinden, 
nicht im Kern um eine politische Orga-
nisation handelt. Denn natürlich be-
reiten sich auch die Reichen und Privi-
legierten auf zukünftige ökonomische 
Krisen und politische Verwerfungen 
vor. Und es gilt nach wie vor die Fest-
stellung des US-amerikanischen Mul-
timilliardärs Warren Buffet: „Natürlich 
gibt es Klassenkampf. Und den führen 
wir von oben. Und wir werden gewin-
nen.“

Ralf Beduhn
AG Courage gegen Rechts
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Aktuell fällt im Zusammenhang mit 
den Einschränkungen im Rahmen 
der derzeitigen Covid-19-Maßnah-
men der Begriff des Berufsverbots. 
Und in der Tat ist es für Hunderttau-
sende Menschen derzeit eine große 
Belastung, dass sie in ihrem Beruf 
nicht arbeiten können. Das sorgt für 
Unsicherheit und Existenzängste, 
selbst wenn es staatliche Unterstüt-
zungsmaßnahmen gibt – die aber 
nicht alle erhalten und die hinten 
und vorne nicht ausreichen.
Die Berufsverbote der 70er und 80er 
Jahre für Tausende Menschen, die im 
öffentlichen Dienst arbeiteten oder 
sich dafür bewarben, hatten aller-
dings einen völlig anderen Hinter-
grund.
Der Radikalenerlass vom 28. Januar 
1972 von Kanzler Willy Brandt (den 
Brandt später selbst als seinen größ-
ten politischen Irrtum bezeichnete) 
und den Ministerpräsidenten der 
westdeutschen Bundesländer hatte 
schwere Folgen für die Betroffenen: 
Viele verloren ihre Arbeit oder wur-
den gar nicht erst eingestellt, allein 
deshalb, weil sie sich beispielsweise 
gegen Notstandsgesetze, gegen den 
Krieg in Vietnam oder das Wieder-
erstarken alter Nazis engagiert und 
damit ihre im Grundgesetz garantier-
ten Grundrechte wahrgenommen 
hatten.
Nie wurde den Betroffenen eine kon-
krete Dienstpflichtverletzung vorge-
worfen, sondern es ging meist um 

Bundesweite Unterschriftensammlung 
in Vorbereitung des 50. Jahrestages

Betroffene des „Radikalenerlasses“ fordern offizielles Ende der Berufsverbotepolitik

angewendet. Aber wirklich aufgear-
beitet ist dieses dunkle Kapitel der 
bundesrepublikanischen Geschichte 
bis heute nicht.
Deshalb werden Betroffene aus dem 
gesamten Bundesgebiet einen Auf-
ruf verbreiten, der bereits von zahl-
reichen Erstunterzeichner*innen aus 
Gewerkschaften, Politik und Kultur 
unterstützt wird.

Darin heißt es: „Es ist an der Zeit, 
1. den Radikalen-Erlass generell und 

bundesweit offiziell aufzuheben,
2. alle Betroffenen vollumfänglich 

inhaltlich zu rehabilitieren und fi-
nanziell zu entschädigen,

3. die Folgen der Berufsverbote und 
ihre Auswirkungen auf die demo-
kratische Kultur wissenschaftlich 
aufzuarbeiten.“

Diese Unterschriftensammlung soll 
das ganze Jahr hindurch fortgeführt 
werden; mit zahlreichen Veranstal-
tungen im gesamten Bundesgebiet 
soll auf das Unrecht von damals, das 
bis heute fortwirkt, aufmerksam ge-
macht werden. Das gilt insbesonde-
re für die Bundesländer Bayern und 
Baden-Württemberg, die eine Auf-
arbeitung des Radikalen-Erlasses bis 
heute verweigern beziehungsweise 
ihn in abgewandelter Form weiter 
verwenden.

Weitere Informationen und 
Dokumente zum Thema auf 
www.berufsverbote.de

die Mitgliedschaft in legalen linken 
Parteien und Organisationen oder 
um Kandidaturen für Parlamente.
Eine besonders üble Rolle spielte 
dabei der sogenannte Verfassungs-
schutz, der alle, die auch nur nach 
fortschrittlichen Einstellungen ro-
chen, ausschnüffelte und die so ge-
sammelten „Erkenntnisse“ an die 
Dienststellen weiterleitete. Dort sa-
ßen dann Beamtinnen und Beamte, 
die mit einem obrigkeitsstaatlichen 
Weltbild für Entlassungen und Nicht-
einstellungen sorgten. Die Hoffnung 
vieler damals Betroffener, vor Ge-
richt Recht zu bekommen, wurde 
nicht selten deshalb enttäuscht, weil 
an den Richtertischen Menschen 
saßen, die ihren ersten Amtseid auf 
Hitler geleistet hatten; Willi Geiger, 
ehemals Nazistaatsanwalt, war 26 
Jahre lang Bundesverfassungsrichter.
Finanzielle Hilfen vom Staat erhielten 
die vom Berufsverbot Betroffenen 
nicht; sogar um Arbeitslosenunter-
stützung mussten sie kämpfen. Für 
viele sind die Folgen bis heute gravie-
rend. Viele sind gesundheitlich an-
geschlagen und die Pensionen oder 
Renten sind mehr als bescheiden.
Eine große Solidaritätsbewegung 
in Deutschland und in ganz Europa 
führte nach 1972 dazu, dass viele 
ehemalige Betroffene schließlich 
doch noch oder wieder eingestellt 
wurden. In einigen Bundesländern 
wurde der Radikalenerlass ganz ab-
geschafft, in den meisten nicht mehr 
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Der GEW-Schuljahresplaner 2021/22 
wird vorbereitet und kann bereits 
vorbestellt werden. Wer ihn für 12 
Euro zuzüglich Versandkosten be-
stellen will, sollte dies umgehend 
tun. Die Bestellung ist auf der Home-
page unter www.gew-nds.de oder 
per Mail bei Kollegin Cindy Höhne 
(c.hoehne@gew-nds.de) möglich.
Der Planer erscheint bereits seit 
2010 und gehört damit seit Jahren 
zu den anerkannten und beliebten 
GEW-Ratgebern und Materialien.
Wie in den Jahren zuvor kamen auch 
in diesem Jahr positive Rückmel-
dungen auf den Schuljahresplaner 
2020/21, und daher wurden nur 
einige Änderungen vorgenommen. 
Die Umschlaggestaltung und das 

Da ist er wieder – GEW-Schuljahresplaner 
wird ab Mai ausgeliefert

Schuljahresplaner 2021/22 der GEW jetzt bestellen

Folgendes zeichnet den 
GEW-Schuljahresplaner 2021/2022 aus:

• DIN A4 Format, gebunden mit festem Einband

• 180 Seiten, mit Seiten für Stundenpläne, großzügigen  
Notenlisten und Übersichten für Klassenarbeiten. 

• Stoffverteilungspläne

• Ferienübersicht der nächsten zwei Schuljahre aller  
Bundesländer

• ein Kalendarium mit einer Doppelseite pro Schulwoche

• die niedersächsischen Ferien und Feiertage sind in das  
Kalendarium integriert

• Termin-Checkliste mit den wichtigsten Terminen des  
Schuljahres und Hinweisen auf die rechtlichen Grundlagen

• 12 Euro pro Exemplar für Mitglieder – Nichtmitglieder zahlen 
20 Euro zuzüglich Versandkosten

• Bestellung ab sofort über die Homepage (www.gew-nds.de) 
oder per Mail bei Kollegin Höhne (c.hoehne@gew-nds.de)

• Abonnement möglich und durchaus erwünscht

• Auslieferung ab Mai 2021

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

5. 5. 5. 

6. 6. 6. 

7. 7. 7. 

8. 8. 8. 

9. 9. 9. 
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62

Oktober 
43. Woche

172

173

Gleich bestellen!

Schuljahresplaner 

2021/2022
www.gew-nds.de

Gewerkschaft  

Erziehung und Wissenschaft

Landesverband Niedersachsen

Aufnehmen der Stoffverteilungs-
pläne ist ebenso positiv angenom-
men worden wie die bewährten 
Klassen- und Notenspiegel. Aktuell 
und immer hilfreich ist die Termin-
checkliste, die auf einen Blick das 
Schuljahr anschaulich werden lässt. 
Der Abdruck der Ferientermine aller 
Bundesländer wurde als wertvolle 
Ergänzung aufgenommen.
Zur Verbesserung wurde wieder auf 
die Anregungen und Hinweise der 
Nutzerinnen und Nutzer zurückge-
griffen, die auf Stärken und auch 
Schwächen des Planers im täglichen 
Einsatz hinwiesen.
Ob auch eine elektronische Version 
für Tablets und Smartphones entwi-
ckelt wird oder ein weiteres Format 

angeboten wird, hängt entschei-
dend vom Absatz des Planers ab. 
Daher sollten viele GEW-Mitglieder 
den Planer bestellen und alle für ihn 
werben.
Je mehr ausgeliefert werden kön-
nen, desto größer ist die Chance, 
mehrere Ausführungen anzubieten.
Lasst uns gemeinsam daran arbei-
ten!

Rüdiger Heitefaut 
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Schule ist ein Spiegelbild der Gesell-
schaft in ihrer ganzen Vielfalt mit 
dem Anspruch, alle Kinder und Ju-
gendlichen mit ihrer Individualität 
anzunehmen und ihre Persönlich-
keitsentwicklung zu unterstützen.
Am 15. Dezember 2014 wurde des-
halb vom Niedersächsischen Land-
tag beschlossen, dass Schule auch 
der Vielfalt sexueller und geschlecht-
licher Identitäten gerecht werden 
muss. Im August 2017 gab es dann 
vom Niedersächsischen Kultusmi-
nisterium erste Bestrebungen, eine 
Arbeitsgemeinschaft einzurichten, 
um ein Fortbildungskonzept für das 
Thema „Umgang mit Diversität von 
geschlechtlichen und sexuellen Iden-
titäten“ zu erarbeiten. Dazu wurden 
auch Universitäten und queere In-
stitutionen angefragt. Aufgrund ei-
nes personellen Wechsels im Nie-
dersächsischen Kultusministerium 
wurde diese Arbeitsgruppe leider 
erst mit einer zeitlichen Verzögerung 
konzeptionell tätig.

Umgang mit sexueller Identität in der Schule: 
Landtagsbeschluss von 2014 wird umgesetzt

Arbeitskreis Queer

von Seiten des Landes Niedersach-
sen an dieser Thematik gearbeitet 
wird und es voran geht.

Wahrung der Menschenrechte
Warum sollte das Themengebiet 
geschlechtliche Vielfalt und sexuel-
le Identitäten überhaupt in Schulen 
und Kitas eine Rolle spielen? Hier 
geht es schlicht um die Wahrung 
der Menschenrechte. Schule und 
andere Bildungskontexte sind keine 
geschlechtsneutralen Räume, sie 
können nicht losgelöst von Gesell-
schaft betrachtet werden. Auch im 
Schulalltag und im Unterricht finden 
Diskriminierungen gegen LSBTIQ*-
Schüler*innen und Lehrer*innen 
statt. Um Homo-, Trans- und 
Inter*feindlichkeit in der Schule ab-
zubauen, muss Vielfalt sichtbar und 
selbstverständlicher werden. Es gibt 
auch weitere rechtliche Gründe: 
Seit dem 1. November 2013 können 
Kinder ohne einen Geschlechtsein-
trag in das Geburtenregister ein-

Modellprojekt
Die Akademie Waldschlösschen 
führt schon seit 2017 aus Bundes-
mitteln finanzierte Lehrkräftefortbil-
dungen durch, bis 2019 im Rahmen 
des Modellprojekts „Akzeptanz für 
Vielfalt“, seit diesem Jahr innerhalb 
des Bundesprogramms „Demokratie 
Leben!“. Die Referent*innen wer-
den inzwischen auch von anderen 
Bundesländern angefragt. Nun end-
lich – fast sieben Jahre nach dem 
Beschluss des Niedersächsischen 
Landtags – liegt seit September 
2020 auch ein Entwurf für ein Rah-
menkonzept zur Lehrkräftefortbil-
dung „Geschlechtergerechte Arbeit 
und sensibler Umgang mit sexueller 
Identität in der Schule“ vor, das vom 
Niedersächsischen Landesinstitut 
für schulische Qualitätsentwicklung 
(NLQ) im Auftrag des Niedersäch-
sischen Kultusministeriums erstellt 
wurde. Der Arbeitskreis Queer be-
grüßt diese Entwicklung sehr und 
freut sich, dass nun auch intensiv Gr
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Der AK Queer der GEW Niedersachsen ist eine offene Gruppe. Wer Fragen hat, Termine für die 
nächsten Veranstaltungen erfahren oder inhaltlich mitarbeiten will, erreicht den AK Queer über 
Roland Müller rolamueller@gmx.de oder Monika Brinker MBrinker@gmx.de oder den AK Queer 
Weser-Ems unter info@gewweserems.de.

Zudem gibt es das Angebot von offenen Stammtischen:
In Braunschweig: jeden 2. Freitag der ungeraden Monate ab 18:30 Uhr im Onkel Emma
In Göttingen: Kontakt: QueerTeachers@gmx.de
In Hannover: Kontakt: rolamueller@gmx.de oder MBrinker@gmx.de

Herzlich willkommen!

Bei konkreten Fragen zum Thema Inter* kann der Verein Intersexuelle Menschen e.V. 
unter Ursula Rosen (zweiter.vorsitzender@im-ev.de) angesprochen werden.

getragen werden. Seit 2018 bietet 
der Geschlechtseintrag „divers“ in 
Deutschland eine weitere rechtliche 
Option für intergeschlechtliche Kin-
der. Deshalb muss auch in den Schu-
len die Umsetzung dieser Vorgaben 
verbindlich erfolgen!

Gesetzesänderung in Arbeit
Des Weiteren sind aktuelle Entwick-
lungen zu berücksichtigen: Im Ja-
nuar diesen Jahres fand im Rechts-
ausschuss des Bundestages eine 
Anhörung zur Drucksache 19/24686 
„Entwurf eines Gesetzes zum Schutz 
von Kindern mit Varianten der Ge-
schlechtsentwicklung“ statt. Es ist 
davon auszugehen, dass dieses Ge-
setz noch in dieser Legislaturperiode 
verabschiedet werden wird und da-
mit der bis heute verbreiteten Praxis 
ein Ende setzt, intergeschlechtliche 
Kinder, deren Körper nicht in unsere 
zweigeschlechtlichen Normen pas-
sen, bereits im zum Teil sehr frühen 
Kindesalter an den Genitalien zu 
operieren oder ihnen Geschlechts-
organe oder Keimdrüsen zu entneh-
men. Im Zusammenhang mit dem 
Gesetzentwurf wird immer wieder 
von verschiedenen Expert*innen 
aus Medizin, Psychologie und Politik 
darauf hingewiesen, dass Eltern bis 
heute genitalverändernde Operati-
onen an ihren Kindern vornehmen 
lassen, damit diese im Kindergarten 
und in der Schule nicht ausgegrenzt 

werden. Dieser Argumentationsan-
satz ist eigentlich ungeheuerlich, da 
das bedeutet, dass man ein gesell-
schaftliches Problem und die Ängs-
te von Eltern mit Operationen an 
Kleinkindern behandeln möchte. 
Lehrkräfte sind aufgefordert, in den 
Schulen auch die Inklusion von inter-
geschlechtlichen Kindern zu fordern 
und zu fördern.

Schwierige Situation
Intergeschlechtliche Kinder befinden 
sich in der Schule in einer insofern 
schwierigen Situation, als ihnen im 
Unterricht, vor allem im Sexualkun-
deunterricht, aber auch in Texten 
anderer Fächer, in Spielen („Jungen 
gegen Mädchen“), in Anreden (lie-
be Schülerinnen und Schüler) durch 
Umkleidekabinen und Toiletten und 
so weiter eine zweigeschlechtliche 
Ordnung vermittelt wird, in die sie 
aufgrund ihrer Körperlichkeit nicht 
(oder nicht vollständig) hineinpas-
sen. Das ist zunächst einmal unab-
hängig von ihrer geschlechtlichen 
Identität, denn nicht alle interge-
schlechtlichen Kinder definieren 
sich als „divers“. Aber auch Kinder, 
die sich mit ihrer Identität an die 
gesellschaftlich verbreitete Zweige-
schlechternorm anpassen, erleben 
im Unterricht Aussagen über weib-
liche und männliche Körper, die sie 
auf sich selbst nicht oder nur teilwei-
se anwenden können. Wenn im Un-

terricht verschwiegen wird, dass es 
auch Mädchen mit Hoden oder Jun-
gen mit einer Gebärmutter geben 
kann, so vermittelt dies den Kindern 
das Gefühl, „nicht richtig“, „abartig“, 
„nicht normal“… zu sein. Kommt 
dazu von den Elternhäusern ein 
Schweigen und ein Schweigegebot 
für die Kinder, so ist es diesen fast 
unmöglich, eine stabile geschlechtli-
che Identität zu entwickeln.

Die Persönlichkeit eines Menschen 
wird auch von der sexuellen Orien-
tierung und der geschlechtlichen 
Identität bestimmt. Um LSBTIQ*-
Schüler*innen und Lehrer*innen 
zu unterstützen, sind also mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit und ein gen-
dersensibler Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen an den Schulen 
gefordert!

Ursula Rosen und 
Monika Brinker für den 

Arbeitskreis Queer 
der GEW Niedersachsen
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Die Wanderausstellung „Jedes Kind 
ist Zukunft! Jedes Kind braucht 
Zukunft! Jedem Kind Zukunft er-
möglichen!“ in Braunschweig soll 
– pandemietauglich – im öffentli-
chen Raum für die unterschiedli-
chen bis gegensätzlichen Start- und 
Lebensbedingungen von Kindern 
und Jugendlichen und ihre jeweili-
gen Bedarfe für einen gelingenden 
Bildungsweg sensibilisieren. Konzi-
piert wurde sie vom Beirat Kinder-
armut Braunschweig, in dem die 
GEW Braunschweig seit 14 Jahren 
Mitglied ist.

Großformatige Fotos
Die Ausstellung beeindruckt durch 
großformatige Fotos. Als Beispiele 
für erfolgreiche Bildungsentwick-
lungen werden fünf Porträtfotos des 
Fotografen Klaus G. Kohn gezeigt. 
Die fünf jungen Erwachsenen halten 
auf ihrem Foto von 2020, auf dem 
sie ihren Beruf, ihr Ausbildungsziel 
geschrieben haben, ihr Kinderfoto 
von 2008 mit ihrem damaligen Be-
rufswunsch in den Händen. Die Fo-
tos zeigen, wie unterschiedlich die 
jungen Menschen sind und wie indi-

Wanderausstellung Kinderarmut: 
Jedem Kind Zukunft ermöglichen

Bezirksverband Braunschweig

viduell sie ihre Wege eingeschlagen 
haben, und es scheint für jeden, für 
jede gut zu sein. „Was hat wohl in 
den zwölf Jahren zwischen den Kin-
der- und Jugendfotos mit den jeweils 
zu vermutenden unterschiedlichen 
Startbedingungen zum persönlichen 
Erfolg der Porträtierten geführt?“ – 
das können sich Betrachter*innen 
fragen. 
Grafisch übersichtlich und abwechs-
lungsreich gestaltet, informieren 
vier Text-Roll-Ups über vier Themen-
bereiche: 
• Das braucht jedes Kind zum Auf-

wachsen in Wohlergehen
• Kinder haben Rechte
• Corona – Krisenzeit unterm 

Brennglas
• Braunschweig hat alle Kinder im 

Blick – Braunschweig handelt

Die Ausstellung wendet zuerst den 
Blick auf alle Kinder und nicht nur 
auf die, die in Armutslagen leben. Es 
wird dargelegt, was alle Kinder brau-
chen, je nach Altersstufe, und was 
ihre Bedürfnisse und Bedarfe für ein 
Aufwachsen in Wohlergehen sind. 
Dann wird geschaut, bei welchen 

Kindern die Lebenslagen so sind, 
dass ihnen und ihren Eltern Unter-
stützung ermöglicht werden sollte, 
um ihnen ebenfalls ein Aufwachsen 
in Wohlergehen und somit gute Bil-
dungschancen zu ermöglichen.
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Brunhilde Eilers (Mitte) vor einem Rollup der Ausstellung.
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Während Teile der Gesellschaft das 
Thema „Corona“ nicht mehr hören 
können, zeigt sich in der aktuellen 
Lage, dass das Virus uns alle noch 
länger beschäftigen wird. Insbeson-
dere nach der schrittweisen Öffnung 
der Schulen und den regional stei-
genden Infektionszahlen ist die Pan-
demie allgegenwärtig.
Da die Lernsituationen im Fachpra-
xisunterricht sich gänzlich anders 
darstellt als im Theorieunterricht, 
fand am 22. September 2020 im 
Evangelischen Bildungshaus in Ras-
tede die jährliche Herbsttagung des 
GEW-Ausschusses Fachpraxis Weser-
Ems unter dem Titel „Situation der 
Fachpraxislehrkräfte in Krisenzeiten“ 
statt.
Der Referent Franz Büssing, Experte 
für Arbeitssicherheit bei der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde, 
Regionalabteilung Osnabrück, erläu-
terte, welche neuen und zusätzlichen 
Arbeitssicherheits-Maßnahmen auf-
grund der Corona-Pandemie im fach-
praktischen Unterricht erforderlich 
sind.
Ergebnis des Vortrages ist, dass jede 
Lehrkraft für Fachpraxis in ihrer Schu-
le mehrere Gefährdungsbeurteilun-
gen aufstellen muss:

Herbsttagung des GEW-Ausschusses „Praxis“
Bezirksverband Weser-Ems

bungsbögen systematisiert nach 
Räumen und Bereichen eingestellt.
Als Referent für den Nachmittag 
stand Michael Staszak zur Verfügung, 
der im Referat Berufliche Bildung 
und Weiterbildung in der GEW tätig 
ist. Er ging darauf ein, wie sich der 
Unterricht für Fachpraxislehrkräfte 
verändert hat und verändern wird, 
insbesondere in Bezug auf das Un-
terrichten „von zuhause“. In der an-
schließenden Diskussion war er für 
Fragen und Anregungen offen und 
nahm auch einige nicht direkt zu klä-
rende Ansätze mit, um sie innerhalb 
der GEW umfassend zu recherchie-
ren und abzuklären.
Als weiteren Tagesordnungspunkt 
bekamen die 35 Teilnehmer, die aus 
ganz Niedersachsen angereist waren, 
Berichte aus dem Bundes- und dem 
Landesverband der GEW, die speziell 
die Berufsbildenden Schulen betra-
fen.

Ausschuss Fachpraxis Weser-Ems

1. für jeden Raum und Arbeitsplatz
2. für jede Tätigkeit, mit situations-

veränderten Ergänzungen
3. für jede Lerngruppe
Im Prinzip galt das auch schon vor 
der Krise so, nur dass jetzt die Be-
sonderheiten der Pandemie und die 
Vorgaben des Kultusministeriums 
eingearbeitet werden müssen. Sie 
beinhalten unter anderem Abstands-
regeln, Maskenpflicht in bestimmten 
Situationen, Querlüften der Werk-
stätten, Labore und Fachpraxisräu-
me. Hierbei kann ein Tool helfen, das 
vorgestellt wurde und das jede Lehr-
kraft für Fachpraxis auf ihre schuli-
sche Situation anpassen kann.
Büssing stellte klar, dass es nie eine 
absolute Sicherheit geben wird und 
diese Pandemie für alle eine Aus-
nahmesituation darstellt. Rücksicht, 
Verständnis, Empathie, Transparenz, 
Mitarbeit… Das „Wir“ ist bei genaue-
rer Betrachtung ein Gewinn in dieser 
Pandemie. Beim Blick auf COVID-19 
wird schnell klar, dass diese auch 
personenbezogen zu betrachten sein 
wird.
Unter www.arbeitsschutz-schulen-
nds.de/verantwortung-organisa-
tion/gefaehrdungsbeurteilung/
checklisten sind Checklisten/Erhe-

Hintergründe
Der AWO-ISS-Langzeitstudie vom No-
vember 2019 zufolge schaffen zwei 
Drittel der Kinder in Armut einen er-
folgreichen Bildungsweg – das ist er-
freulich und daran haben neben den 
Kindern selbst auch deren Familie, 
Freunde, pädagogische Fachkräfte 
und die Schule ihren Anteil. Ein Drit-
tel der von Armut betroffenen Kinder 
verbleibt jedoch in der Armutsfalle. 
Für sie reichen die bereits bestehen-
den Unterstützungssysteme nicht 
aus. Hier ist dringender politischer 
Handlungsbedarf für Strukturverän-
derungen und spürbare Investitionen 
sind notwendig. 
Auf einer Stelltafel ist eine Liste von 
Unicef aufgenommen, wann man bei 
Kindern – auch in reichen Ländern 
– von Armutserfahrungen sprechen 

kann. Fehlen zwei und mehr der dort 
auf der Liste aufgeführten 14 Güter 
oder Angebote, spricht man von Ar-
mutserfahrungen. Jede*r kann sich 
dann fragen, was bedeutet es wohl 
für ein Kind, dieses nicht zu haben 
und jenes zu vermissen. Beispiele: 
drei Mahlzeiten am Tag – einen ru-
higen Platz für Hausaufgaben – ein 
Internetanschluss – zwei Paar Schu-
he, wenigstens eins davon wetterfest 
– die Möglichkeit, ab und zu Freunde 
zum Spielen und Essen nach Hause 
einladen können… 

Öffentlich zugängliche Räume 
Eröffnet wurde die Wanderausstel-
lung im Dezember 2020 auf ihrer 
ersten Station in der Braunschweiger 
Innenstadtkirche St. Magni durch 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth: 

„Als die schwächsten Glieder der 
Kette sind Kinder und Jugendliche 
immer in besonderem Maße von Fa-
milienarmut betroffen. Sie brauchen 
zur Entwicklung und Entfaltung ihrer 
Potenziale nicht nur finanzielle und 
materielle Sicherheit, sondern auch 
Strukturen und Menschen, die sie 
wertschätzen und unterstützen.“
Weitere Stationen bis zu den Som-
merferien werden sein: Braun-
schweiger Dom St. Blasii, BS|Energy, 
Foyer der Stadthalle, Braunschweigi-
sche Landessparkasse Dankwardstra-
ße, Rotunde der Öffentlichen Versi-
cherung, Theodor-Heuss-Straße.

Brunhilde Eilers 
GEW-Vertreterin im Beirat 

Kinderarmut Braunschweig
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Der Terroranschlag von Hanau, der 
mörderische Angriff in Halle, der 
Mord am Kasseler Regierungsprä-
sidenten Walter Lübcke, Hannibal, 
Nordkreuz, Uniter, NSU 2.0, antisemi-
tische Verschwörungstheorien, Hass 
und Hetze im Internet, rechte Struk-
turen und Netzwerke in den Sicher-
heitsbehörden, dazu mit der AfD eine 
sich ständig weiter radikalisierende 
rechte Partei, die die Demokratie in 
den Parlamenten angreift – Matthi-
as Quent, Direktor des Instituts für 
Demokratie und Zivilgesellschaft in 
Jena, legt in kompakter Form eine 
Darstellung vor, in der kurz und prä-
gnant informiert wird über Strömun-
gen, Strategien, Verbreitung, Hinter-
gründe, Themen und Gefahren des 
Rechtextremismus in Deutschland. Er 
bietet aber auch Argumente und An-
regungen, wie der Gefahr von rechts 
begegnet werden kann.
In 33 kurzen und daher äußerst lese-
freundlichen Kapiteln geht Quent den 
Fragen nach, wofür der Rechtsextre-
mismus steht, wo er beginnt und was 
ihn ausmacht.
Zur Einstimmung bietet Quent die 
Möglichkeit der Selbsteinschätzung, 
anhand einiger Beispielaussagen zu 
testen, wieweit man selbst rechte 

33 Fragen – 33 Antworten Rechtsextremismus

Rezension

Einstellungen teilt, denn „Rechtsex-
tremismus beginnt nicht am Rande 
der Gesellschaft, sondern in unseren 
Köpfen... Viele, die rechtsextrem den-
ken, halten sich selbst für die ‚Mitte‘ 
oder sogar für links.“
Rechtsextremismus ist nach Quent 
die offene Ablehnung der Demokra-
tie und damit verbunden die Recht-
fertigung von Gewaltanwendung. 
Menschenrechte, insbesondere der 
Anspruch auf Gleichheit, werden 
verneint – die Würde des Menschen 
ist antastbar, die eigene Gruppe (das 
„deutsche Volk“, die „weiße Rasse“) 
wird mythisch oder pseudowissen-
schaftlich begründet, gegenüber an-
deren Gruppen als überlegen ange-
sehen und für sie daher ein Recht auf 
Vorherrschaft abgeleitet. Ungleich-
heit als Ideal – Ansprüche der Gleich-
heit einseitig und ausschließlich zum 
Vorteil der Privilegierten.
Am Beispiel der AfD zeigt Quent, wie 
die Demokratie angegriffen wird mit 
dem Ziel, Ungleichwertigkeitsideolo-
gien und Demokratieverachtung zu 
normalisieren und das Fenster des 
Denk-, Sag- und schließlich Machba-
ren zu erweitern. Die AfD „stellt die 
im Grundgesetz verbriefte Unantast-
barkeit der Menschenwürde in Frage“ 
und „greift die Institutionen an – ihr 
Ziel ist der Systemwechsel“, zitiert 
Quent den Soziologen Wilhelm Heit-
meyer. „In unzähligen Fällen weisen … 
Funktionäre der AfD strukturelle und 
biografische Bezüge in den neonazis-
tischen Rechtsextremismus und zu 
unterschiedlichen außerparlamenta-
rischen Rechtsextremen auf“. Derzeit 
prominentestes Beispiel Stefan E., 
AfD-Aktivist und verurteilter Mörder 
des Kasseler Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke.
Hoffnung setzt Quent aber auf die „Zi-
vilgesellschaft“, denn „demokratische 
politische Bildung und Werte, eman-
zipatorische Kämpfe, die hohe Nor-
malität von Diversität und interkultu-
rellen Begegnungen und ... die durch 
ganz unterschiedliche Kulturformen 
gelebte Toleranz und wirtschaftliche 
notwendige Weltoffenheit bilden 
gegenwärtig einen pluralistischen 
gesellschaftlichen Zusammenhalt“. 
Hinzu kommen „wachsame Medien, 

kritische Wissenschaften und vielfälti-
ge, unbequeme, selbstbewusste und 
solidarische Aktivitäten der Zivilgesell-
schaft, etwa im Einsatz für Schwäche-
re“. Und etwa drei Viertel der Deut-
schen halten die AfD nicht für eine 
normale demokratische Partei, dies 
trotz der insbesondere vom rechts-
extremen Aktivisten Götz Kubitschek, 
Vordenker der „Neuen Rechten“ und 
Berater der AfD, ausgegebenen Stra-
tegie der Selbstverharmlosung. Es 
gehe darum, die Normalisierung vo-
ranzutreiben und „in Grenzbereiche 
des gerade noch Sagbaren ... provo-
zierend vorzustoßen und sprachliche 
oder organisatorische Brückenköpfe 
zu bilden, zu halten, zu erweitern und 
auf Dauer zum eigenen Hinterland zu 
machen“, zitiert Matthias Quent aus 
einem Strategiepapier Kubitscheks. 
Die Methode der Selbstverharmlo-
sung dürfe aber nicht zur „zweiten 
Haut“ werden. Daher gelte es, die 
Medien und die Öffentlichkeit zu 
belügen, sich als Wolf im Schafspelz 
bürgerlich zu inszenieren, aber immer 
Wolf zu bleiben.
Waren es in den letzten Jahren Flücht-
linge, die der extremen Rechten als 
Möglichkeit dienten, Ängste und Un-
zufriedenheit zu schüren und Ressen-
timents zu entfesseln, dient nun die 
Corona-Pandemie dazu, Fachleute 
zu diskreditieren, Verunsicherung zu 
schaffen und das Vertrauen in Ge-
sellschaft und Politik zu zerstören, 
hin zum Tag X des Zusammenbruchs, 
an dem es dann gelte, mit Gewalt 
Macht und Kontrolle zu übernehmen. 
Der Rechtsterrorismus, lange Zeit 
verharmlost und ignoriert, stellt nun-
mehr die größte Gefahr für die innere 
Sicherheit dar, mit neuen Tätertypen 
und der parteipolitischen Legitimati-
on und Anstachelung zu Hass und Ge-
walt. In einer langen Liste führt Quent 
noch einmal all diejenigen mit Namen 
und Todesdatum auf, die seit 1990 bis 
heute Opfer rechter Gewalt geworden 
sind.
Sein klares Credo lautet daher: Keine 
Toleranz gegenüber Rechtsextremen, 
couragiert eintreten für Gleichheit, 
Freiheit und Solidarität.

Dietmar Buchholz

Matthias Quent
33 Fragen – 33 Antworten Rechtsextremismus

Piper Verlag München 2020, 126 Seiten, 10 Euro
ISBN 3-492-30775-8
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Wie wird jemand zum Nazi-Mas-
senmörder? Eine Antwort auf diese 
simple Frage hat der junge Histori-
ker Jakob Saß in seinem knapp 300 
Seiten umfassenden Buch „Gewalt, 
Gier und Gnade“ versucht. Er hat 
sich dazu intensiv mit der Biografie 
des ehemaligen KZ-Kommandanten 
Adolf Haas beschäftigt. 
Der SS-Offizier Adolf Haas befehlig-
te das Lager Bergen-Belsen von 
der Gründung bis Ende 1944. In 
der Forschung war Haas als Tä-
ter bisher fast unbeachtet, denn 
er wurde als Kommandant vor 
Kriegsende abgelöst und tauchte 
nach Kriegsende nie wieder auf, 
obwohl er nach Zeugenaussagen 
wahrscheinlich überlebte.
Adolf Haas wird am 14. Novem-
ber 1893 in Siegen geboren. In 
Hachenburg, einem kleinen Ort 
im Westerwald, wächst er als 
Sohn eines Gasthausbesitzers 
auf. Er ist kein besonders guter 
Schüler und beginnt nach acht 
Jahren Schule eine Ausbildung 
zum Konditor. Zeitlebens steht 
er „mit dem Schreiben offen-
sichtlich auf Kriegsfuß“, wie es in 
einer späteren dienstlichen Be-
urteilung eines SS-Vorgesetzten 
heißt.
Nach der Ausbildung tritt er 
1913 in die Kaiserliche Marine ein. 
Er dient in Cuxhaven in der „Marine-
artillerie-Abteilung Kiatschou“. Bei 
Kriegsbeginn 1914 ist er in Tsingtao, 
der Hauptstadt der deutschen Kolo-
nie Kiatschou/China, stationiert. Der 
erfolgreiche Angriff japanischer und 
britischer Truppen beendet die Exis-
tenz dieser deutschen Kolonie. Für 
Adolf Haas ist damit der Erste Welt-
krieg schnell zu Ende, er kommt in ja-
panische Kriegsgefangenschaft, wo es 
seinen Kameraden und ihm gut geht.
Nach Kriegsende kehrt Adolf Hass in 
das ausgehungerte und erschöpfte 
Deutschland zurück. Er selbst hat kei-
nen Grund, mit seinem Schicksal zu 
hadern. Er heiratet 1922 in Hachen-
burg und erbt das Gasthaus. Politisch 
ungebildet wie viele seiner Zeitgenos-
sen, erklärt er sich die Niederlage im 
Ersten Weltkrieg durch eine bequeme 
Verschwörungstheorie: die Dolch-

Gewalt, Gier und Gnade

Buchbesprechung

stoßlegende. Linke und Juden hätten 
den tapferen deutschen Soldaten, der 
„im Felde unbesiegt“ geblieben sei, 
hinterrücks verraten. Ein Märchen der 
Generäle Ludendorff und Hindenburg 
zur Ablenkung von eigener Schuld. 
Die deutsche Revolution 1918 wird 
diskreditiert, es sind „Novemberver-
brecher“, die die Weimarer Republik 
gründen.

fen: Wer mit den Nazis geht, wird per-
sönliche Vorteile haben. Er wird ein 
frühes Mitglied der SS, weil er gern 
zur Elite der Elite gehören möchte. Als 
Altmitglied, das zu jeder Gewaltan-
wendung bereit ist, stehen ihm dann 
alle Wege offen. Er wählt den Weg des 
Dienstes in Konzentrationslagern, erst 
an der Wewelsburg bei Paderborn, 
dann in Bergen-Belsen.

Jakob Saß hat deutlich herausgear-
beitet, welche ökonomischen Vor-
teile es für Täter hatte, wenn sie die 
Verbrechen der Nazis aktiv durch-
führten. Gewalt gegen Entrechtete 
wird massiv belohnt und erhöht 
noch die Gier der Gewalttäter. Die 
„Gnade“ des KZ-Kommandanten 
liegt darin, dass er zum persönli-
chen Vorteil Günstlinge aus seinem 
Häftlingsumfeld für sich persönlich 
einsetzt: für seine private Schwei-
nezucht, für Porträtmalerei von sich 
und seinen Offizieren und anderes. 
Ab Jahresbeginn 1942 erhält Haas 
etwa 800 Reichsmark monatlich, 
das Durchschnittsentgelt im Reich 
liegt bei etwa 200 Reichsmark.
Am Ende kommt Haas ungeschoren 
davon, seine Spur verliert sich in 
den letzten Kriegstagen. Er gehört 
zu den vielen Tätern, die nie zur Ver-
antwortung gezogen werden. Von 
500.000 NS-Tätern sind gerade ein-

mal ein Prozent in der Nachkriegszeit 
verurteilt worden. Die Täter haben da-
mals überlebt.
Es ist an der Zeit, sich in Forschung, 
Unterricht und in der deutschen Erin-
nerungskultur wieder mehr mit Ideo-
logie und Motivation der NS-Täter 
auseinanderzusetzen – leider. Reichs-
kriegsflaggen vor dem deutschen 
Parlament und schwarze Sweatshirts 
mit den Aufdrucken „Camp Ausch-
witz“ und „Work brings freedom“ von 
Trumpisten vor dem Kapitol senden 
dunkle Grüße aus der Vergangenheit 
in die Gegenwart. Das Werk von Jakob 
Saß liefert auf der Basis fundamenta-
ler Kleinarbeit mit 903 Anmerkungen 
und einem beachtlichen Quellen- und 
Literaturverzeichnis eine tragfähige 
Grundlage für diese notwendige Ar-
beit – und ist zudem gut lesbar.

Helmut Krohne

Gewalt, Gier und Gnade
Vergangenheitsverlag Berlin 2019, 
288 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-86408-251-1

Ökonomisch entwickelt sich die allge-
meine und die persönliche Situation 
von Haas während der Zeit der Wei-
marer Republik negativ. Er verkauft 
das Gasthaus, versucht es mit Gele-
genheitsjobs und als Bäcker. Viele Jah-
re lassen sich keine politischen Grund-
überzeugungen erkennen. Das ändert 
sich nach der Reichstagswahl 1930, 
als die NSDAP zweitstärkste Kraft wird 
– mit nur 18,3 Prozent der Stimmen. 
Die NSDAP gewinnt im Vergleich zur 
vorherigen Wahl 15,5 Prozent dazu, 
auf Kosten der SPD und der konserva-
tiven Parteien DNVP und DVP.
Für Haas Grund genug, auf dieses 
Pferd zu setzen: Am 1. Dezember 1931 
tritt er in die NSDAP ein. Er hat begrif-
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Viele Kinder haben ihr Päckchen zu 
tragen. Schauen wir auf die Zahlen, 
so leben erschreckend viele Kin-
der in Armut, sind Scheidungskin-
der, kommen als Flüchtlinge nach 
Deutschland oder sind Opfer häus-
licher Gewalt. Schwierig wird das 
Leben auch für die Kinder, die in Fa-
milien leben, in denen ein Elternteil 
ernsthaft erkrankt oder sogar stirbt.
Können wir uns vorstellen, wie es für 
ein Kindergartenkind sein muss, das 
mit seiner alleinerziehenden Mutter 
lebt, die an Depression leidet? Kön-
nen wir uns vorstellen, was in einem 
Grundschulkind vorgeht, dessen Va-
ter nach einem Schlaganfall als stark 
veränderter Mensch wieder nach 
Hause kommt?

Silberfunken
In ihrem Bilderbuch „Silberfunken. 
Plötzlich ist alles anders“ erzählt die 
Autorin von Mara, deren Vater nach 
einem Schlaganfall und langem Kli-
nikaufenthalt wieder zu Hause ist. 
Richtig freuen kann sich Mara nicht, 
denn ihr Vater ist ein ganz anderer 
Mensch geworden. Nicht nur körper-
lich ist ihr Vater eingeschränkt, auch 
sein Wesen hat sich verändert. Ihre 
Mutter ist ebenfalls mit der Situati-

Bücher über Kinder, die den Ausnahmezustand 
erleben müssen

Anders. Besonders. Schwierig

und Emotionen anschaulich darzu-
stellen.

Mama und der verhexte Spiegel
Die Geschichte von Timmy erzählt 
Brigitte Enders in „Mama und der 
verhexte Spiegel. Ein Bilderbuch über 
Depression“. Timmys Mutter leidet 
unter einer Depression. Er, der Junge 
im Kindergartenalter, fühlt sich für 
die Mutter verantwortlich, will ihr 
helfen, fühlt sich schuldig. Ohne die 
Oma, die sich täglich kümmert, wäre 
seine Lage noch hoffnungsloser.
Es ist hart, wenn er seiner Mutter 
etwas erzählen will, wenn er ihr ein 
Bild malt, aber nichts zurückkommt. 
Manchmal macht ihn das wütend, 
manchmal traurig. Seine Oma erklärt 
Timmy anhand einer märchenhaften 
Geschichte, dass Menschen mit ei-
ner Depression nichts Schönes mehr 
erkennen können. „Aber Liebhaben 
und Hustensaft zusammen hilft be-
stimmt“, denkt Timmy.
Letztendlich geht die Mutter in eine 
Klinik, denn nur dort kann ihr gehol-
fen werden. Wieder wird Timmys 
Geduld arg strapaziert, denn die 
Mutter ist lange weg.
Die Texte sind in die großflächigen Il-
lustrationen eingebettet. Die Figuren 

on überfordert und keine Ansprech-
partnerin mehr für ihre Tochter. Erst 
in den Gesprächen mit ihrem ehe-
maligen Nachbarn darf Mara über 
ihre Traurigkeit, ihre Ängste und ihre 
Wut sprechen. Er erklärt ihr die Ur-
sachen für die Veränderungen, die 
sie an ihrem Vater beobachtet. Ihr 
alter Nachbar lehrt sie, auf die noch 
vorhandenen schönen Kleinigkeiten 
zu achten. „Papa, du bist ganz schön 
schräg. Aber mein Papa!“, erkennt 
Mara schließlich, als sie nach einem 
schönen Moment „die silbernen 
Funken in seinen Augen“ sieht.
Dieses Bilderbuch über ein schwieri-
ges Thema entstand in Zusammen-
arbeit mit „FRAGILE Suisse“, einer 
Organisation, die seit 30 Jahren Men-
schen mit Hirnverletzungen und ihre 
Angehörigen unterstützt. Die Auto-
rin arbeitete in dieser Organisation. 
Auf einer im Buch angegebenen In-
ternetseite findet man pädagogisch 
aufbereitetes Material zum Thema 
und Material zur Wortschatzerwei-
terung, um Gefühle ausdrücken zu 
lernen.
Der Illustratorin ist es gelungen, 
durch die Darstellung der Mimik, der 
Körpersprache und der Abstände der 
Personen zueinander die Situationen 



  Aus der Organisation  31

zeigen die Gefühle durch Mimik und 
Körperhaltung. Graue Bilder veran-
schaulichen, wie trostlos eine Welt 
ohne Farben aussieht. 
Der Autorin gelingt es, dieses schwie-
rige Thema verständlich aufzuberei-
ten. Zum Schluss gibt es Hoffnung 
auf bessere Zeiten.
Der Verlag bietet auf seiner Verlags-
seite www.aracari-verlag.ch Hand-
reichungen zum Download an. In 
diesen Handreichungen findet man 
interessante Hintergrundinformati-
onen zur Krankheit, zur Auswirkung 
auf die Kinder der Betroffenen und 
Material wie „Gefühlskarten“, die 
Kindern helfen können, Gefühle zu 
erkennen und zu benennen.

Auch solche Tage gibt es
„Auch solche Tage gibt es“ von 
Youngh-ah Kim beschreibt die Tage, 
an denen man sich allein, einsam, 
traurig und völlig nutzlos vorkommt. 
Dieses Bilderbuch zeigt Kindern mit 
Hilfe der Figur eines Bären, dass auch 
traurige Momente zum Leben gehö-
ren. Wie sagt der kleine Freund, der 
Frosch: Ein echter Regenbogen kann 
erst dann aufgehen, wenn zuerst ein 
Regen der Einsamkeit niedergegan-
gen ist. Vergiss das bloß nicht! 
Im Anschluss an die Geschichte gibt 
es für Eltern und Pädagog*innen 
einige Tipps und Bilder, um ein An-
schlussgespräch führen zu können.

Comedy Queen
Für Kinder ab zwölf Jahren eignet 
sich das Buch „Comedy Queen“ von 
Brigitta Kicherer. Sasha ist dreizehn 
Jahre alt und hat erst kürzlich ihre 
Mutter verloren, die sich aufgrund 
einer Depression das Leben genom-
men hat. Doch Sasha will nicht um 
ihre Mutter weinen, viel lieber möch-
te sie „funny bones“ haben, wie ihre 
Mutter die angeborene Fähigkeit zur 
Komik nannte, und Menschen zum 
Lachen bringen. Deshalb erstellt sie 
insgeheim eine Liste mit Dingen, 
die sie tun muss, um sich von ihrer 
Mutter zu unterscheiden. Der letzte 
Punkt auf dieser Liste: Sasha möchte 
Stand-Up-Comedy machen und zur 
Comedy-Queen werden. Während 
Sasha ihre Liste abarbeitet, macht 
sich ihr Umfeld zunehmend Sorgen 
um sie, weil es Sashas Entscheidun-
gen, zum Beispiel ihre plötzliche 
Weigerung, Bücher zu lesen, ohne 
Kenntnis der Liste schwer nachvoll-
ziehen kann.

Literaturangaben

Juliana Campos, Daniela Costa: Silberfunken. Plötzlich ist alles anders. ISBN: 978-3-907114-15-
5, aracari Verlag 2020, 14,00 Euro, 32 Seiten ab 4 Jahren
Brigitte Enders, Anna Karina Birkenstock: Mama und der verhexte Spiegel. Ein Bilderbuch 
über Depression. ISBN: 978-3-907114-14-8, 32 aracari Verlag 2020, 14,00 Euro, 32 Seiten ab 4 
Jahren
Youngh-ah Kim, Ji-soo Shin: Auch solche Tage gibt es, ISBN: 978-3-907114-02-5, aracari Verlag 
2018, 14,00 Euro, 36 Seiten, ab 4 Jahren
Birgitta Kicherer: Comedy Queen, ISBN: 978-3-8251-5189-8, Urachhaus 2020, 17,00 Euro, 248 
Seiten, ab 12 Jahren
Barth, Rolf, Daniela Bunge: Mein Andersopa, ISBN: 978-3-446-26057-3, Hanser Verlag 2018, 
14,00 Euro, 32 Seiten, ab 4 Jahren

Die Themen Trauer und Verluster-
fahrung werden von einer sympa-
thischen Protagonistin verkörpert, 
die mit ihrer Stärke und Willenskraft 
imponiert. Sashas Perspektive ver-
bindet Humor mit Trauer und lädt 
Leser*innen zum Mitfühlen ein. 
So kann man über viele Passagen 
schmunzeln, während andere Text-
stellen die Tränen in die Augen trei-
ben: „Ich lege mich auf die Seite und 
kauere mich zu einem kleinen Ball 
zusammen. Wimmernd bringe ich 
hervor: »Ich… ich werde nie wieder 
zu irgendjemand Mama sagen dür-
fen.«“

Mein Andersopa
Die siebenjährige Nele liebt und 
bewundert ihren Opa sehr. Wenn 
ihre Mama arbeitet, sorgt Opa für 
sie. Aber Opa verändert sich zuneh-
mend. Statt sich wie früher zu pfle-
gen, vergisst er sich zu waschen und 
zu rasieren und angelt in der Toilette 
nach Fischen. Statt höflich zu grü-
ßen, streckt er anderen Leuten die 
Zunge raus. Was ist nur mit Opa los?
Nele wird bald klar, dass nichts mehr 
so ist wie früher. Es gelingt ihr mit 
einer Mischung aus kindlicher Leich-
tigkeit und Zuversicht in eine neue 
Rolle zu schlüpfen, sich nun um ihren 
Opa zu kümmern und trotzdem ein 
Kind zu bleiben. Nele kann ihm sogar 
eines seiner „Kopf-Gemächer“ öff-
nen, indem sie ihm von Oma erzählt.
Die ausdrucksstarken Bilder unter-
streichen die meist positive Grund-
stimmung dieser Geschichte. Fröh-
liche und traurige Stellen werden 
farblich unterstützt. Ist der Opa sehr 
traurig oder fernab seines Selbst, be-
herrscht ein sanftes Nachtblau die 
Bilder. Nele selbst ist in sonnigen, 

warmen Farben dargestellt, so wie 
das gesamte Umfeld der kleinen Fa-
milie, wodurch Liebe und Fürsorge 
noch deutlicher spürbar sind. Die-
ses Buch berührt Leser*innen und 
Betrachter*innen sehr und kann Be-
troffenen sicherlich auch Trost spen-
den.

Die Rezensionen zu diesen und zu 
weiteren Büchern zum Thema findet 
man unter www.ajum.de

Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen
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Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien: Nachlese 2020

Drei starke Mädchen und ein schwarzes Schaf
Laut Statistik des deutschen Bör-
senvereins erschienen 2019 auf 
dem deutschen Buchmarkt 78.746 
Neuerscheinungen. 70.395 hiervon 
waren Erstauflagen. 8.000 Neuer-
scheinungen gab es in der Sparte 
Kinder- und Jugendbücher. Diese 
Bücher brachten der Branche einen 
Umsatz von 22,8 Prozent des Ge-
samtumsatzes. Für 2020 liegen lei-
der noch keine Zahlen vor.
Alle Neuerscheinungen aus der Spar-
te Kinder- und Jugendbuch lesen die 
Rezensent*innen der Arbeitsgemein-
schaft Jugendliteratur und Medi-
en (AJuM) nicht, sie treffen bei den 
Bestellungen bereits eine Auswahl. 
Aber mehr als 3.000 Neuerscheinun-
gen werden jährlich bundesweit von 
der AJuM rezensiert und können in 
der Datenbank www.ajum.de gefun-
den werden.

entziehen wollen, muss Schilo erfah-
ren, als ihre einzige Freundin plötz-
lich abgeholt wird und sie sich verbo-
tenerweise verliebt.
Die Einschränkungen greifen in alle 
Lebensbereiche ein. „Frisch desin-
fizierte Toilettenkabine frei. Reser-
vieren?“. Die besonders schützens-
werten Alten leben in Saferooms, 
hermetisch abgetrennten Räumen 
an den Wohnungen der Familie. Na-
türlich darf man miteinander essen. 
Die einen vor, die anderen hinter der 
bruchsicheren Scheibe. Die Kommu-
nikation erfolgt über Mikro und Bild-
schirme.
Nachts desinfizieren Cleaner 
die Wohnungen, während die 
Bewohner*innen dank Schlaftablet-
ten etwas für ihre Gesundheit tun. 
Eingangsschleusen zur Wohnung 
sind ebenso selbstverständlich wie 
der Schutzanzug Protector, ohne 
den man die Wohnung nicht ver-
lassen darf oder der Controller, das 
Armband, das keineswegs nur die 
Gesundheitsdaten aufzeichnet und 
weiterleitet.
Schilo hinterfragt all das erst, als sie 
durch das Schicksal ihrer Freundin ei-
nen Blick auf die drastischen Strafen 
werfen kann, die Systemgegner er-
warten. Will sie so weiterleben oder 
einen Neustart in Sickland wagen, in 
dem ihr Opa lebt? Sie muss Kontakt 
zu den Systemgegnern aufnehmen.
Martin Schäuble erzählt eine packen-
de und oft verstörende Geschichte 
mit glaubwürdigen Figuren, und vie-
le Dialogen. Diese Geschichte bie-
tet eine Fülle von Anregungen zum 
Nachdenken und zum Diskutieren.

Will Hill: After the Fire
Auch die junge Moonbeam muss ein 
Leben führen, das durch massive Ein-
schränkungen des eigenen Willens 
und durch drastische Strafen geprägt 
ist. Sie lebt bis zu ihrem 18. Lebens-
jahr in einer Sekte. Das Leben dort 
wird bestimmt von Father John, ei-
nem Menschen, der sich selbst zum 
Propheten Gottes ernannt hat und 
dessen Wort damit Gesetz ist. Jeder, 
der widerspricht oder seine Regeln 
nicht befolgt, wird der Ketzerei be-
zichtigt und schwer bestraft. Die ab-

solute Isolation der Menschen macht 
es leicht, die Menschen außerhalb 
der Basis als das Böse pur darzu-
stellen. Wie erfolgreich die Gehirn-
wäsche ist, wird nach und nach an 
Moonbeam und den wenigen ande-
ren geretteten Kindern deutlich. „Die 
Gebote der Legion, die Father John 
direkt von Gott an uns übermittelt 
hat, sind in mein Gehirn eingeschnit-
ten wie mit einem Skalpell“.
„After the Fire“ erzählt die Geschichte 
der traumatisierten Moonbeam auf 
zwei unterschiedlichen Zeitebenen. 
Es gibt ein „Davor“ und ein „Danach“. 
„Davor“ beschäftigt sich in Rückblen-
den mit dem Leben von Moonbeam 
auf der Basis, bevor das große Feuer 
alles vernichtete. Hier erkennen wir 
auch erste Zweifel, ausgelöst durch 
die Verbannung ihrer Mutter und 
einer vorsichtigen Freundschaft, die 
Moonbeam trotz aller Bedenken im 
Camp schließt.
„Danach“ ist die Zeit nach dem Feu-
er, in dem fast alle Menschen dort 
ums Leben kamen und Moonbeam 
verletzt wurde. Moonbeam und we-
nige andere Kinder überlebten, nicht 
zuletzt durch ihre Hilfe.
Durch das Zusammenspiel von „Da-
vor“ und „Danach“ werden Stück für 
Stück das ganze Ausmaß des perfiden 
Unterdrückungsmechanismus des 
Sektenführers und die physischen 
und psychischen Folgen für die Über-
lebenden offenbart. Viele Ereignis-
se, die für Moonbeam normal sind, 
schockieren den Leser – und eben 
im Roman auch den Psychologen und 
einen hinzugezogenen FBI-Agenten.

Martin Schäuble: Cleanland
Wie könnte ein Leben nach einer 
Pandemie im Extremfall weiterge-
hen? Martin Schäuble schreibt in 
seinem Roman „Cleanland“ über 
eine Gesellschaft, die konsequent 
durch diverse Maßnahmen die 
Bewohner*innen vor allen Krankhei-
ten schützen will. Hierzu müssen von 
allen fünf Regeln eingehalten wer-
den: 1. Reinheit bedeutet Schutz. 2. 
Berührung ist gefährlich. 3. Abstand 
führt zu Sicherheit. 4. Kontrolle dient 
der Gesundheit. 5. Gesundheit ist 
wichtiger als Freiheit.
Wie drastisch die Strafen ausfallen 
für diejenigen, die sich den Regeln 
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Literaturangaben

Martin Schäuble: Cleanland, ISBN: 978-3-7373-4257-5, Fischerverlag, 14,00 Euro, 
208 Seiten, ab 12 Jahren
Will Hill: After the Fire, ISBN: 978-3-423-65032-8, dtv, Reihe Hanser, 15,95 Euro, 
480 Seiten, ab 14 Jahren
Anna Woltz: Haifischzähne, ISBN: 978-3-551-55515-1, Carlsen Verlag, 10,00 Euro, 
96 Seiten, ab 10 Jahren
Anne Roeder: Das schwarze Schaf und das Rätsel von Baskeltorp, ISBN: 978-3-96129-167-0, 
Edel Kids Books, 14,99 Euro, 224 Seiten, ab 8 Jahren

Die Geschichte ist von den wahren 
Ereignissen im texanischen Waco in-
spiriert. Mehr hierzu findet man in 
den Anmerkungen des Autors.
Hill hat mit Moonbeam eine sym-
pathische und authentische Ich-Er-
zählerin gewählt, die sich im Verlauf 
des Buches stark verändert. Ist das 
glaubwürdig? Das Leben der Sekten-
mitglieder ist geprägt durch perma-
nenten Stress: Stress durch die har-
te Arbeit, Stress durch permanente 
Beobachtung und Stress durch das 
Bestrafungssystem. Moonbeam hat 
gelernt, damit umzugehen. Dann 
aber wird ihre Belastungsgrenze 
überschritten, denn ihre Bezugsper-
sonen, ihre Mutter und ihr Freund, 
werden ihr genommen. Als auch 
noch ein sehr junges Mädchen wie 
eine Erwachsene bestraft wird, weil 
sie sich einer Hochzeit mit dem Sek-
tenführer verweigert, kippt etwas in 
Moonbeam. Durch ihre Gespräche 
nach dem Brand verliert sie nach 
und nach ihr tiefes Misstrauen, wird 
selbstbewusster und offener und 
kann sich von den Regeln der Sekte 
distanzieren.
Es ist schwer nachzuvollziehen, wie 
Menschen auch heute noch charis-
matischen Führern bedingungslos 
folgen können und zum Teil ihr Leben 
und ihr Vermögen spenden. Der Ro-
man ist eine Warnung, sich auf dubi-
ose Führerfiguren einzulassen. In der 
heutigen Zeit mit vielen merkwürdi-
gen Verschwörungserzählungen ist 
das Werk also höchst aktuell.

Warterei mit ungewissem Ausgang 
nicht mehr aus. Sie packt einige Din-
ge in ihren Fahrradkorb und nimmt 
sich vor, in den folgenden 21 Stunden 
rund um das Ijsselmeer zu radeln. 
Die 360 km in der Zeit zu bewältigen, 
ist ein mehr als ambitionierter Plan, 
aber „Meine Mutter fühlt sich schon 
seit Monaten morsch von all den Me-
dikamenten, heute bin ich an der Rei-
he. Sollen meine Muskeln doch bren-
nen und meine Schultern stechen, 
soll meine Lunge doch glühen“.
Rasant und mit Rückenwind startet 
die Fahrt, bis es kurz darauf zu einem 
Unfall kommt. Durch diesen Zusam-
menprall lernt sie Finley kennen, 
einen Jungen, der spontan auch auf 
der Flucht ist. Er möchte weg von sei-
ner Mutter, die „nie da ist und trotz-
dem Regeln aufstellt“. Er hat seiner 
Mutter die Haifischzähne entwen-
det, ihre Glücksbringer. Werden sie 
auch Atlanta und ihrer Mutter hel-
fen? Die beiden Kinder spenden sich 
gegenseitig Mut und Kraft und hören 
einander zu. Gemeinsam radeln sie 
weiter, schnell mit Rückenwind, dann 
aber bläst der Gegenwind und macht 
deutlich, dass das gesetzte Ziel uner-
reichbar ist. Ein neuer Plan entsteht, 
denn schließlich kann Atlanta ihre 
Mutter an dem Entscheidungstag 
nicht alleine lassen. Nun hat sie die 
Kraft dazu.

Annette Roeder: Das schwarze Schaf 
Das Schaf Texel fühlt sich hochbe-
gabt. Sich mit anderen Schafen ab-
zugeben oder sich gar an die Regeln 
des Bauern zu halten, ist unter sei-
ner Würde. Als aber die Hofhunde 
unter merkwürdigen Umständen 
verschwinden und der Wolf als Tä-
ter verdächtigt wird, muss das Schaf 

eingreifen. Sein Helfer, der Maulwurf, 
wird zunächst nur als Bote benutzt, 
erweist sich aber schnell als eben-
bürtiger Detektiv.
Eine Menge Tiere und Menschen ste-
hen im Verdacht, den Hunden Böses 
angetan zu haben. Aber das schreckt 
das Schaf nicht ab, schließlich be-
herrscht es „die Methode der Deduk-
tion“. Als nützlich erweist sich, dass 
der Maulwurf Gefühle deuten kann.
Einerseits ist diese Detektivge-
schichte spannend, denn schließlich 
müssen die Hofhunde ja irgendwo 
zu finden sein, und es muss einen 
Grund für ihr Verschwinden geben. 
Andererseits ist sie witzig, denn die 
typischen Eigenschaften von Bauern-
hoftieren werden witzig überspitzt 
dargestellt, was immer wieder zu Si-
tuationskomik führt.
Die farbigen Illustrationen unterstüt-
zen die Eigenschaften der Tiere. Im 
Vorsatz findet man den Plan des Bau-
ernhofs, eine echte Bauernhofidylle 
– aber nur auf den ersten Blick!

Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

Anna Woltz: Haifischzähne
Auch die elfjährige Atlanta ist ein star-
kes Mädchen. Seit sieben Monaten 
muss sich ihre Mutter einer Krebs-
therapie unterziehen. Am nächsten 
Tag soll eine Untersuchung zeigen, 
wie es weitergeht. Atlanta hält diese 
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LesePeter der AJuM
Im Februar 2021 erhält den LesePeter das Jugendbuch:

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen) sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.

Tamara Bach
Sankt Irgendwas
Carlsen Verlag GmbH, Ham-
burg 2020
ISBN 978-3-551-58430-4
128 Seiten – 13,00 Euro 
ab 14 Jahre

Klassenfahrten sind für alle 
beteiligten Personen eine 
Besonderheit im Schulalltag. 
Der aussagekräftige Titel 
deutet an, dass die Rahmen-
bedingungen solcher Reisen 

eigentlich unwichtig sind. Was zählt, sind die gemeinsam 
erlebten Ereignisse. Die werden aus Sicht der Jugendlichen 
in einem ausgefallenen Protokollstil kommentiert.

Aleksandra und 
Daniel Mizielinscy
Auf nach Yellowstone! 
Was Nationalparks über die
Natur verraten
übersetzt von Thomas Weiler
Moritz Verlag, Frankfurt 2020
ISBN 9783895654008
128 Seiten – 29,00 € 
ab 6 Jahre

Nachhaltiger Umweltschutz ist 
ein lebenswichtiges Anliegen 
unserer Gesellschaft. Das vor-

liegende Buch kann dieses Vorhaben hervorragend unterstüt-
zen. Der Leser wird auf eine Reise durch acht Nationalparks 
unserer Erde geführt. Tiere, Pflanzen, vielfältige Landschaften 
und beeindruckende Naturphänomene können erlebt werden. 
Die Autor*innen erklären mit einfachen Worten das Ökosys-
tem und die Rolle des Menschen dabei. Sie regen zum Nach-
denken über Umwelt- und Artenschutz an.

Im März 2021 erhält den LesePeter das Sachbuch:

Der Jenaplan ist ein Schulentwick-
lungskonzept, das von dem Pädago-
gen Peter Petersen 1927 entwickelt 
wurde, als er an der Universität Jena 
lehrte (daher der Name).
Als „Jenaplanschule – Zusammenle-
ben lernen“ liegt jetzt die deutsche 

Zusammenleben lernen: Eine wichtige 
und höchst aktuelle Aufgabe für alle Schulen

Buchtipp

Übersetzung eines pädagogischen 
Bestsellers von 2014 aus den Nieder-
landen vor. Fast alle Jenaplanschulen 
und alle Stammgruppenleiter*innen 
in den Niederlanden nutzen dieses 
Buch, weil es für die tägliche Praxis 
eine große Hilfe ist, weil es lehrt, das 
Jenaplankonzept in die Praxis um-
zusetzen, und nicht zuletzt, weil es 
durch gute Texte und viele Fotos in-
spiriert. Die Inhalte sind keineswegs 
nur für Jenaplanschulen interessant. 
Das Buch kann für alle Schulen und 
Schulformen, für staatliche wie für 
Freie Schulen wertvolle Beiträge leis-
ten.
Auch für Lehrkräfte, Referen-
dar*innen, Student*innen und Eltern 

ist das Buch interessant und lesens-
wert.
Die Autoren Freek Velthausz und 
Hubert Winters sind die Gründer 
und Leiter des Jenaplan Advies & 
Scholing in Echten (JAS) in den Nie-
derlanden, einer Ausbildungs- und 
Beratungsstätte für angehende Jena-
plan-Lehrer*innen sowie für Jena-
planschulen. Die Einrichtung arbei-
tet weltweit an der Entwicklung von 
Jenaplanschulen. Freek Velthausz, 
Hubert Winters: Jenaplanschule – 
Zusammen lernen.
Für 29,50 Euro zuzüglich Versandkos-
ten zu bestellen per Mail an: info@
jenaplan.nu

Hans-Peter Schröder

Buchtipp 
Zusammenleben lernen: Eine wichtige und höchst aktuelle Aufgabe für alle Schulen! 
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umzusetzen und nicht zuletzt, weil es durch gute Texte und viele Fotos inspiriert. Die Inhalte 

sind keineswegs nur für Jenaplanschulen interessant. Das Buch kann für alle Schulen und 

Schulformen, für staatliche wie für Freie Schulen wertvolle Beiträge leisten. 

Auch für Lehrkräfte, Referendare, Student*innen und Eltern ist das Buch interessant und 

lesenswert. 

 
Die Autoren Freek Velthausz und Hubert Winters sind die Gründer und Leiter des Jenaplan 

Advies & Scholing in Echten (JAS) in den Niederlanden, einer Ausbildungs- und 

Beratungsstätte für angehende Jenaplan-Lehrer*innen sowie für Jenaplan-Schulen. Die 

Einrichtung arbeitet weltweit an der Entwicklung von Jenaplan-Schulen. 
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SHPR fordert mehr 
Unterstützung für Schulen
Der Schulhauptpersonalrat (SHPR) 
hat Minister Tonne aufgefordert, 
die Schulen im Hinblick auf die Fort-
dauer der Pandemie mit weiteren 
sächlichen Mitteln für Infektions-
schutzmaßnahmen auszustatten und 
zeitnah wirksame Entlastungen zu 
schaffen, die den Schulen einen fle-
xiblen Handlungsspielraum vor Ort 
ermöglichen. Zudem muss sicherge-
stellt werden, dass die Schulen ihre 
entwickelten Konzepte nicht immer 
wieder aufgrund neuer Vorgaben 
überarbeiten müssen.

Datenschutzkonforme 
Kommunikationsplattformen
Der SHPR hat das Kultusministerium 
(MK) wiederholt erfolglos aufgefor-
dert, den Schulen zur Orientierung 
eine Negativliste der Kommunika-
tionsplattformen zur Verfügung zu 
stellen, deren Nutzung nicht daten-
schutzkonform ist. Da besonders be-
züglich der Plattform Microsoft Teams 
Rechtsunsicherheit besteht, die auch 
durch das Beratungs- und Unterstüt-
zungssystem nicht ausgeräumt wer-
den konnte, hat das Gremium das MK 
nun aufgefordert, eine verbindliche 
Rechtsauskunft zu geben, ob die Nut-
zung von Microsoft Teams durch die 
Schulen aus datenschutzrechtlicher 
Sicht erlaubt ist. Sollte der Einsatz 
nur unter bestimmten Bedingungen 
der DSGVO entsprechend möglich 
sein, sollten auch diese klar benannt 
werden.

Stufenplan zur 
Entlastung ausgesetzt
Im Oktober 2020 hatte der SHPR 
Minister Tonne aufgefordert, end-
lich mit der Umsetzung des Sieben-
Stufenplans zur Entlastung der Be-
schäftigten in Schulen zu beginnen. 
Ende des Jahres erreichte den SHPR 
nun ein Antwortschreiben, mit dem 
der Minister das zuständige Referat 
beauftragt hatte. Demnach erfor-
dert die durch die Corona-Pandemie 
hervorgerufene Situation eine Neu-
ordnung der Themen und eine ver-
änderte Prioritätensetzung, um die 

Aus den Personalräten Erteilung des Pflichtunterrichts an 
allen Schulformen zu sichern. Auch 
aufgrund der zu erwartenden Belas-
tungen des Landeshaushalts könne 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein 
Datum genannt werden, wann das 
Thema der Entlastung weiterverfolgt 
werden könne. Das MK habe aber 
eine bessere zeitliche Ausstattung 
der Schulen zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben weiterhin im Blick.

Mitbestimmung des 
Rahmen-Hygieneplans
Das MK hat die schon eingeleiteten 
Mitbestimmungsverfahren zu den 
Rahmen-Hygieneplänen 4.0 und 4.2 
rückwirkend für beendet erklärt und 
mitgeteilt, die Rahmenhygienepläne 
unterlägen nicht der Mitbestimmung 
nach den §§ 64ff NPersVG, da die-
se im Rang einer Rechtsverordnung 
stünden. Der SHPR hat die Einigungs-
stelle angerufen, die sich nun mit den 
unterschiedlichen Rechtsauffassun-
gen der Personalvertretung und des 
MK befassen wird.

Rückverlagerung 
dienstrechtlicher Befugnisse
Ab dem 1. März 2021 werden die 
dienstrechtlichen Befugnisse für die 
pädagogischen, therapeutischen und 
technischen Fachkräfte von den all-
gemeinbildenden Schulen an die Re-
gionalen Landesämter für Schule und 
Bildung (RLSB) zurückübertragen. Für 
den berufsbildenden Bereich ist eine 
entsprechende Regelung nicht vorge-
sehen.

Dienstvereinbarung 
zum Distanzlernen
Der SHPR hat das MK wiederholt 
aufgefordert, eine Rahmendienstver-
einbarung für den Bereich der Digita-
lisierung der Schule abzuschließen. 
Aktuell sollten vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie zumindest die 
drängendsten Bedarfe für das „Dis-
tanzlernen unter Corona-Bedingun-
gen“ geregelt werden. Hierbei gilt 
es, die Bereiche „Distanzlernen“ und 
„Streaming aus dem Präsenzunter-
richt“ zu unterscheiden. Als zentralen 
Regelungsbedarf hat der SHPR den 
Datenschutz, die Nutzungsvorausset-
zungen der Endgeräte, die adminis-

Aktuelles 
aus der 
Personalrats-
arbeit
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trative Ausstattung, die Fortbildung 
sowie Fragen der Arbeitszeit und des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
benannt. Die Erarbeitung von Rege-
lungen für die aktuelle Situation hat 
begonnen, Schwerbehindertenver-
tretung und SHPR sind eingebunden.

Pilotprojekt zur 
HPI-Schul-Cloud
Thüringen, Brandenburg und Nieder-
sachsen werden bis Mitte 2021 die 
HPI Schul-Cloud des Hasso-Plattner-
Instituts (HPI) erproben. Die drei 
Länder haben eine Erklärung unter-
zeichnet, wonach der Betrieb und die 
bedarfsorientierte Weiterentwick-
lung der HPI Schul-Cloud auch nach 
dem Ende der länderspezifischen 
Pilotprojekte sichergestellt werden 
soll. Ziel sei eine nachhaltig angeleg-
te, hoheitlich datensouveräne und 
rechtssichere Weiterentwicklung der 
HPI Schul-Cloud auf Open-Source-Ba-
sis mit sicherem und stabilem Betrieb 
für die schulische und berufliche Bil-
dung. (Pressemitteilung des MK vom 
26. Januar 2021)

Feststellung des Unterstüt-
zungsbedarfs beim Wechsel
Ab sofort sind erneute Verfahren zur 
Feststellung eines Bedarfs an son-
derpädagogischer Unterstützung 
bei Schüler*innen, die bereits eine 
solche Unterstützung aufgrund ei-
ner Feststellung erhalten, vor dem 
Wechsel in die SEK I grundsätzlich 
nicht mehr notwendig. Eine erneute 
Überprüfung ist nur dann erforder-
lich, wenn die persönliche Entwick-
lung und neue Erkenntnisse einen 
veränderten Bedarf notwendig oder 
möglich erscheinen lassen oder die 
Erziehungsberechtigten die Überprü-
fung beantragen. Die Schulen sollen 
sorgfältig prüfen, ob eine erneute 
Verfahrensdurchführung erforderlich 
ist. Bereits begonnene Verfahren, bei 
denen kein Änderungsbedarf gese-
hen wird, sind abzubrechen.

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung
Der Erlassentwurf „Bildung für nach-
haltige Entwicklung …“ (BNE) ist vom 
Schulhauptpersonalrat in seiner Ziel-

setzung begrüßt worden. Gleichwohl 
wurde die Zustimmung verweigert, 
da das Bereitstellen der erforderli-
chen Ressourcen und Freiräume für 
die von den Schulen zu leistenden zu-
sätzlichen Aufgaben nicht abgebildet 
werden. Daher ließe sich die Intenti-
on des Erlasses nicht umsetzen.

Fortbildungen in 
Corona-Zeiten
Fort- und Weiterbildungen des Nie-
dersächsischen Landesinstituts für 
schulische Qualitätsentwicklung 
(NLQ) sind weitgehend von Präsenz- 
auf Online-Formate umgewandelt 
worden. Der SHPR hatte das NLQ 
gebeten, eine Übersicht darüber zu 
geben, welche Veranstaltungen aus-
gefallen sind, welche verschoben 
wurden und welche in einem Online-
Format angeboten wurden. Hervor-
gehoben wurden in dem Schreiben 
auch zu klärende Fragen bezüglich 
der Teilnehmendenzahl, des Veran-
staltungszeitpunkts und der Dauer 
der Online-Veranstaltungen, da im 
Falle von Veränderungen gegebenen-
falls Beteiligungsrechte der Personal-
vertretung zu berücksichtigen seien.
Das NLQ teilte mit, dass rund 20 Pro-
zent der Veranstaltungen nicht statt-
finden konnten beziehungsweise ins 
Jahr 2021 verlegt wurden. Präsenz-
veranstaltungen in geteilten Gruppen 
finden nicht statt; Überzeichnungen 
gab es bei Online-Formaten nicht.

Neuordnung des 
Geschäftsbereichs des MK
Seit dem 1. Dezember 2020 haben 
die Regionalen Landesämter für 
Schule und Bildung (RLSB) an den bis-
herigen Standorten der Niedersächsi-
schen Landesschulbehörde (NLSchB) 
deren Rechtsnachfolge angetreten. 
Alle zentralen Steuerungsaufgaben 
der nachgeordneten Behörden RLSB 
und NLQ werden zukünftig durch das 
im MK angesiedelte Referat S verant-
wortet.
Der Fachbereich II des Landesju-
gendamtes (Tageseinrichtungen und 
Tagespflege) wurde an das RLSB 
Hannover verlagert und bildet dort 
gemeinsam mit dem Fachbereich III 
des Landesjugendamtes (Finanzhil-
fe und Förderprogramme der Kin-
dertagesbetreuung) ein Dezernat 

für Frühkindliche Bildung. Im MK ist 
das Referat 51 nun für die Qualitäts-
entwicklung und Qualifizierung der 
Frühkindlichen Bildung zuständig, 
das neue Referat 52 für Rechtsange-
legenheiten und Finanzierung sowie 
Gesetzgebung zum KiTaG.

Mutterschutz in der Schule
Die Mutterschutzbroschüre des MK 
ist nun sowohl in Druckexemplaren 
als auch als Online-Version verfüg-
bar. Die Druckexemplare sind über 
die Stabsstellen AuG erhältlich, das 
Online-Format ist zu finden unter
www.mk.niedersachsen.de/start-
se i te/ser v ice/publ ikat ionen/ 
arbeitsschutz_und_gesundheits-
management_aug/arbeitsschutz-
und-gesundheitsmanagement-
aug-132910.html.

Unbesetzte 
Schulleitungsstellen
Das MK teilte mit, dass die Zahl der un-
besetzten Schulleitungsstellen 2020 
leicht gesunken sei. Ende 2019 waren 
knapp 170 Stellen vakant, im Dezem-
ber 2020 hatten 156 Schulen keine 
feste Leitung. Weiterhin sind insbe-
sondere die Grundschulen betroffen; 
87 Stellen sind an dieser Schulform 
unbesetzt gewesen. 

Leihgeräte für Lehrkräfte
Am 19. Januar 2021 wurde die Ver-
waltungsvereinbarung der Bund-
Länder-Vereinbarung „Leihgeräte 
für Lehrkräfte“ von der Niedersäch-
sischen Landesregierung unterzeich-
net. Niedersachsen erhält damit rund 
47 Millionen Euro und stockt diese 
um 4,7 Millionen Euro aus Eigenmit-
teln auf. Damit würden pro Gerät 
etwa 520 Euro zur Verfügung stehen. 
Ziel ist es, die Schulen in die Lage zu 
versetzen, Lehrkräften mobile digi-
tale Endgeräte (Laptops, Notebooks 
und Tablets) für den Unterricht in 
der Schule oder zur Durchführung 
des Distanzlernens, zur allgemeinen 
Unterrichtsvorbereitung sowie zur 
Nachbereitung zur Verfügung zu stel-
len. Die Geräte sollen in Niedersach-
sen von den Schulträgern angeschafft  
und den Lehrkräften leihweise zur 
Verfügung gestellt werden. Damit 
sind diese Geräte keine Dienstgerä-
te, die eine datenschutzkonforme 
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Kommunikation und Datensicherheit 
gewährleisten. Zurzeit ist nicht vorge-
sehen, auch weitere Beschäftigte der 
Schulen mit entsprechenden Geräten 
auszustatten. Näheres regelt die För-
derrichtlinie.
Der Schulhauptpersonalrat ist in 
diesen Prozess bisher nicht offiziell 
einbezogen, hat aber zwischenzeit-
lich die Mitbestimmung gemäß § 67 
NPersVG eingefordert, da die Geräte 
geeignet sind, das Arbeitsverhalten 
und die Arbeitsleistung zu überwa-
chen. Sollte die Mitbestimmung nicht 
beim SHPR gesehen werden, wurde 
das Haus aufgefordert, mitzuteilen, 
auf welcher Ebene die Mitbestim-
mungsrechte angesiedelt sind.
Aufgabe der Schulen und Schulper-
sonalräte wird somit sein, rechtzeitig 
das Gespräch mit dem Schulträger 
zu suchen, um eine bedarfsgerechte 
Geräteauswahl sicherzustellen und 
gegebenenfalls die Mitbestimmung 
einzufordern.

Corona-Tests von 
Beschäftigten
Das freiwillige und anlassunabhängi-
ge Testangebot zwischen dem 9. Sep-
tember und 9. Oktober 2020 wurde 
von 3.682 Beschäftigten an Schulen 
angenommen. In zehn Fällen wurde 
ein positives Testergebnis festge-
stellt. (LT-DS 18/7770)

33 neue Ganztagsschulen
Im Schuljahr 2020/21 haben 33 
Schulen den Ganztagsbetrieb aufge-
nommen. Damit sind rund 1.860 öf-
fentliche allgemeinbildende Schulen 
Ganztagsschulen, was einer Quote 
von 72 Prozent entspricht. Nur zwei 
der neuen GTS bieten ein teilgebun-
denes Angebot, 31 sind offene Ganz-
tagsschulen. (Pressemitteilung des 
MK vom 17. Dezember 2020)

94 Millionen Euro 
für Kinderbetreuung
Mit 94,4 Millionen Euro aus dem 
Bundesinvestitionsprogramm wer-
den die Kommunen bei Investitionen 
in Kindertagesstätteneinrichtungen 
unterstützt. 64,4 Millionen fließen 
in den Krippenausbau, 30 Millionen 
sollen zusätzliche Plätze in den Kin-

dergärten sichern. Derzeit liegt die 
Betreuungsquote der unter Dreijäh-
rigen bei gut 33 Prozent und die der 
Kindergartenkinder bei über 92 Pro-
zent. (Pressemitteilung des MK vom 
25. Januar 2021)

Krankenstandserhebung 
2019/2020
Im Erfassungszeitraum vom 1. Au-
gust 2019 bis 31. Juli 2020 waren 
die 104.870 Beschäftigten in Schulen 
und Studienseminaren insgesamt 
an 1.024.870 Tagen erkrankt. Damit 
ergibt sich eine durchschnittliche Er-
krankung von 9,8 Tagen. Im Vorjahr 
hatte der Wert bei 13,7 Tagen gele-
gen. Während die Gesamtbeschäf-
tigtenzahl um 2.305 Personen stieg, 
sanken die Fehltage aufgrund von 
Erkrankung um 380.280.

Bildungsnotizen

Sonderfinanzhilfe für 
Schülerbeförderung
Die Kommunen werden mit 30 Mil-
lionen Euro zusätzlich unterstützt, 
um den Schülerverkehr im ÖPNV zu 
entlasten. Die Mittel stammen aus 
der „coronabedingten Sonderfinanz-
hilfe“ des Wirtschaftsministeriums 
und sollen genutzt werden, um in 
den Hauptverkehrszeiten mehr Fahr-
zeuge einzusetzen und zusätzliche In-
fektionsschutzmaßnahmen umzuset-
zen. (Pressemitteilung des MK vom 
22. Januar 2021) Die Grünen-Fraktion 
blieb mit ihrem Antrag, den Schüler-
verkehr durch eine klare Mengenbe-
grenzung pro Bus oder Bahn infekti-
onssicherer zu machen, erfolglos.

HEPA-Filteranlagen
Im Rahmen einer Landtagsanfrage 
der FDP zum Einsatz von Raumluft-
filteranlagen in Schulen wurde vom 
MK auch mitgeteilt, welche Lan-
desbehörden zwischenzeitlich mit 
HEPA-Filtersystemen ausgestattet 
wurden und welche Behörden die 
Anschaffung planten. Das MK sieht 
weiterhin weder die Notwendigkeit, 
solche Geräte in den Schulen noch in 
den eigenen Gebäuden einzusetzen. 
„Da mobile Luftreinigungsgeräte kei-
nen nennenswerten Beitrag leisten, 

das entstehende Kohlendioxid, über-
schüssige Luftfeuchte und andere 
Stoffe zu entfernen, ersetzt der Be-
trieb eines solchen Geräts nicht die 
empfohlene Fensterlüftung.“ Dieser 
Einschätzung zufolge dürfte sich das 
20-5-20-Lüftungskonzept auch in 
Nach-Pandemiezeiten als unentbehr-
lich erweisen. (LT-DS 18/8236)

Sitzenbleiben ist keine Lösung
Im Rahmen der Debatte, wie Corona-
bedingte Lernrückstände ausgegli-
chen werden können, wird öffentlich 
auch die Klassenwiederholung als 
mögliche Maßnahme in der Pande-
mie diskutiert, obwohl das Sitzen-
bleiben bekanntermaßen keinen Lö-
sungsansatz darstellt. Auch wenn die 
Zahlen, Daten und Fakten von Klaus 
Klemm zu der Thematik schon älter 
sind, die Argumente mögen für die 
aktuelle Debatte aber trotzdem noch 
von Bedeutung sein. Sie sind zu fin-
den unter:
www.bpb.de/gesellschaft/bildung/
zukunft-bildung/162110/klassen-
wiederholung.

Sozialindex für Schulen 
Grüne und FDP haben jeweils Ent-
schließungen in den Landtag ein-
gebracht, die eine bessere Unter-
stützung von Schulen, die unter 
besonders schwierigen Bedingungen 
arbeiten, fordern. Beide Parteien 
schlagen einen Sozialindex vor, der 
Grundlage einer bedarfsgerechten 
Ressourcenzuweisung sein sollte. (LT-
DS 18/1393 und 18/1386)

Lehren aus der Pandemie
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat am 
21. Januar 2021 die Stellungnah-
me einer Expert*innenkommission 
veröffentlich, in der Empfehlungen 
erarbeitet wurden, wie Bildungs-
benachteiligungen angesichts der 
Herausforderungen der Corona-Pan-
demie kurzfristig und perspektivisch 
vermieden werden können. Die Vor-
schläge der Stellungnahme „Lehren 
aus der Pandemie“ beziehen sich auf 
eine flexible Gestaltung von Schule, 
die Förderung und Unterstützung in 
Unterricht und frühkindlichen Bil-
dungseinrichtungen, die Förderung 
außerhalb des Unterrichts, unter 
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anderem durch Lernpartnerschaften 
mit verschiedenen Akteur*innen, so-
wie die Förderung und Unterstützung 
durch Nutzung digitaler Medien. Die 
Stellungnahme ist zu finden unter
www.fes.de/themenportal-bildung-
arbeit-digitalisierung/bildung/leh-
ren-aus-der-pandemie.

Stärkung der 
Medienkompetenz
Das niedersächsische Konzept „Me-
dienkompetenz in Niedersachsen 
– Ziel 2025“ erfasst die Bereiche der 
gesamten Bildungseinrichtungen von 
der Kindertagesstätte bis zur Erwach-
senen- und Weiterbildung. Das dritte 
Konzept dieser Art ist von den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie in allen 
Bildungsbereichen geprägt. Schwer-
punkte sind die Umsetzung des „Di-
gitalPakts Schule“ und die politische 
Medienbildung. (Pressemitteilung der 
Staatskanzlei vom 26. Januar 2021)

Berufseinstiegsbegleitung 
ist ausgelaufen
Das ESF-Bundesprogramm der Be-
rufseinstiegsbegleitung ist in Nie-
dersachsen aufgrund fehlender Fi-
nanzierung ausgelaufen. Die für eine 
Fortsetzung erforderliche hälftige 
Weiterfinanzierung hätte Haushalts-
mittel in Höhe von zehn Millionen 
Euro erfordert. Das MK setzt statt-
dessen auf das Beratungsangebot, 
das den allgemeinbildenden Schulen 
durch die Neugestaltung der Berufli-
chen Bildung seit 2018 zur Verfügung 
steht. (LT-DS 18/8172)

Streichung der Professur 
„Inklusive Schulentwicklung“
Die Leibniz Universität Hannover 
plant aufgrund der Sparvorgaben 
des Landes Niedersachsen, zukünftig 
auf die Professur „Inklusive Bildung“ 
zu verzichten. Die GEW hat diese 
Streichung deutlich kritisiert, da hier-
durch die inklusive Schulentwicklung 
massiv beschädigt werde.

Erasmus+ und die Pandemie
Über die Durchführung von 
Erasmus+-Maßnahmen entschei-
den laut MK weiterhin die Schulen 
im Rahmen ihrer Eigenverantwort-

lichkeit. Dies betrifft die grundsätz-
liche Entscheidung, ob Maßnahmen 
durchgeführt werden, mit welchen 
europäischen Partnern dies erfolgt 
und in welchem Umfang Mobilitäten 
durchgeführt werden sollen. (LT-DS 
18/8229)

KMK rechnet mit 
weiterem Lehrkräftemangel
Die aktuellen Modellrechnungen der 
Kultusministerkonferenz (KMK) ge-
hen von durchgehenden Engpässen 
bis 2030 aus. Ein besonderes Fehl 
zeigt sich für die Fächer Mathematik, 
Chemie, Physik und Musik. Die Lücke 
im SEK I-Bereich werde sich bis 2030 
laut Prognose von 4.770 auf 1.300 
fehlende Lehrkräfte verkleinern. Das 
jährliche Unterangebot für den Sek II-
Bereich der beruflichen Schulen be-
trägt durchschnittlich 970 Lehrkräfte.
Einen Überschuss gibt es hingegen 
an Gymnasien. Hier geht die KMK 
von einem Überangebot in Höhe von 
2.200 Lehrkräften pro Jahr aus. In den 
Grundschulen fehlen derzeit noch 
1.700 Lehrkräfte, ab 2025 wird hier 
allerdings mit einer Trendumkehr 
gerechnet. Ab 2027 wird erwartet, 
dass sich die aktuelle Deckungslücke 
der sonderpädagogischen Lehrämter 
von durchschnittlich 930 Lehrkräften 
schließt.
www.kmk.org/dokumentation-sta-
tistik/statistik/schulstatistik/lehre-
reinstellungsbedarf-und-angebot.
html

Lernorte der 
Demokratiebildung
Das MK hat Einrichtungen eingela-
den, sich als „Lernorte der Demokra-
tiebildung“ zu bewerben. Geplant ist, 
jährlich bis zu fünf Lernorte auszu-
zeichnen, die sich nachhaltig mit den 
Themenfeldern Demokratie sowie 
Kinder- und Jugendrechten befassen, 
und Schüler*innen und Lehrkräften 
damit einen demokratischen Erfah-
rungsraum bieten. Die Bekanntgabe 
der diesjährigen Preisträger „Ausge-
zeichneter Lernort Demokratiebil-
dung“ soll im Frühjahr 2021 erfolgen. 
(Pressemitteilung des MK vom 18. 
Januar 2021)
Der Erlassentwurf „Stärkung der De-
mokratiebildung an allgemein bilden-
den und berufsbildenden Schulen in 

Niedersachsen“ wurde Ende Januar 
ins Anhörungsverfahren gegeben.

Niedersachsen-Monitor 2020
Der Niedersachsen-Monitor 2020 
des Landesamtes für Statistik Nieder-
sachsen bietet erstmals auch Länder-
vergleiche zum Internetzugang der 
privaten Haushalte und zur berufli-
chen Qualifikation. Ergänzt wurden 
außerdem die Zahlen der Schulent-
lassenen nach Abschlussart und der 
jeweilige Anteil der Frauen sowie 
die Zahl der Schulentlassenen aus 
Förderschulklassen. www.statistik.
niedersachsen.de/startseite/pres-
se_service/presse/presse_archiv/
neue-tabellen-im-niedersachsen-
monitor-2020-daten-zum-internet-
zugang-sowie-zur-qualifikation-in-
schule-und-beruf-195267.html

Waldpädagogikzentren au-
ßerschulische Lernstandorte 
Die elf niedersächsischen Waldpä-
dagogikzentren sind vom MK in das 
Netzwerk der anerkannten außer-
schulischen Lernstandorte BNE auf-
genommen worden. Neun der elf 
Häuser bieten einen Mehrtagesbe-
trieb in Form von Jugendwaldeinsät-
zen beziehungsweise Klassenfahrten 
an. (Pressemitteilung des MK vom 
15. Januar 2021)

MK-Haushalt 2021
Im Rahmen des Dezember-Plenums 
des Landtags hat Minister Tonne den 
Kultushaushalt vorgestellt, der einen 
Ansatz von mehr als 7,5 Milliarden 
umfasst und damit um 350,6 Milli-
onen Euro steigt. Die Verteilung der 
Haushaltsmittel auf die verschiede-
nen Bereiche lässt sich in der Presse-
mitteilung des MK vom 9. Dezember 
2020 nachlesen.

Bildungsausgaben steigen
Die Bildungsausgaben für Kitas, Schu-
len und Hochschulen sind 2019 um 
knapp neun Milliarden (6,3 Prozent) 
auf 150,1 Milliarden Euro gestiegen. 
Der Anstieg wurde in erster Linie von 
den Ländern getragen, die ihre Aus-
gaben um 7,3 Prozent steigerten. Die 
Kommunen lagen bei einem Plus von 
5,4 Prozent; der Bundesanteil sank 
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hingegen um ein Prozent. Dem Sta-
tistischen Bundesamt zufolge flossen 
73,8 Milliarden in die Schulen, 33,6 
Milliarden wurden für die Kinderta-
gesbetreuung aufgebracht und die 
Ausgaben der Hochschulen lagen bei 
32,1 Milliarden Euro.
www.destatis.de/DE/Themen/
Gesellschaft-Umwelt/Bildung-For-
schung-Kultur/Bildungsfinanzen-
Ausbildungsfoerderung/_inhalt.
html
Die GEW Bund hat den Aufwuchs des 
Bildungsetats des Bundes für 2021 
in Höhe 490 Millionen Euro auf 20,8 
Milliarden Euro als deutlich zu zag-
haft bezeichnet. Der Haushalt des 
Bundesfamilienministeriums umfasst 
13,13 Milliarden und liegt damit 500 
Millionen unter den Ausgaben von 
2020 in Höhe vom 13,63 Milliarden 
Euro. (Pressemitteilung des GEW-
Hauptvorstands vom 8. Dezember 
2020)

Grundstrukturen 
des Schulwesens
Niedersachsen hat im Dezember der 
neuen Ländervereinbarung der KMK 
über gemeinsame Grundstrukturen 
des Schulwesens zugestimmt. Diese 
Vereinbarung löst das sogenannte 
Hamburger Abkommen von 1971 ab. 
Vereinbart wurden die Teilnahme an 
nationalen und internationalen Ver-
gleichsstudien, einheitliche Bildungs-
standards für die Primarstufe sowie 
für die Abschlüsse im SEK I-Bereich 
und das Abitur. Neben einer Anglei-
chung des inhaltlichen Rahmens der 
Oberstufen sollen ab 2023 in allen 
Ländern 50 Prozent aller schriftli-
chen Abituraufgaben in den Kern-
fächern aus einem gemeinsamen, 
länderübergreifenden Aufgabenpool 
entnommen werden, ab 2025 soll 
diese Regelung auch auf die natur-
wissenschaftlichen Fächer ausgewei-
tet werden.
Auch für die berufsbildenden Schu-
len soll es ländereinheitliche Rah-
menbedingungen geben. Die Bedeu-
tung von Inklusion und Integration 
für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt werden zwar hervorgeho-

Aktuelle Informationen zum Thema Corona sind auf der Homepage der GEW Nieder-sachsen zu finden. Die dorti-gen FAQs werden täglich aktu-alisiert.

www.gew-nds.de/corona-faq

ben, oberstes Ziel der – zunächst auf 
sechs Jahre befristet einzurichten-
den – „Ständigen wissenschaftlichen 
Kommission der KMK“ ist jedoch, 
eine stetige Steigerung der Bildungs-
qualität und eine Verbesserung der 
Vergleichbarkeit von Abschlüssen zu 
sichern. (Pressemitteilung der Staats-
kanzlei vom 15. Dezember 2020)

Abschlussprüfungen an 
berufsbildenden Schulen
Die Kultusministerkonferenz (KMK) 
hat im Januar aktuelle Fragen zu 
den Auswirkungen der Pandemie-
Situation auf die Abschlussprüfungen 
2021 erörtert und einen Beschluss 
gefasst, der nach Aussage der Präsi-
dentin der Kultusministerkonferenz 
und brandenburgischen Bildungsmi-
nisterin Britta Ernst von dem Leitge-
danken getragen sei, dass Schülerin-
nen und Schülern in diesem von der 
Pandemie geprägten Schuljahr keine 
Nachteile für ihre weitere Bildungs-
biografie entstehen dürften. Die Kul-
tusministerinnen und Kultusminister 
hätten einen Rahmen verabredet, 
der durch Sicherung der Standards 
die Vergleichbarkeit sicherstelle, aber 
Spielräume schaffe, um auf die Ein-
schränkungen der Pandemie Rück-
sicht zu nehmen. „Vor allem gilt: Die 
in diesem Jahr erworbenen Abschlüs-
se werden denen früherer und späte-
rer Jahrgänge gleichwertig sein und 
gegenseitig anerkannt werden.“
Punkt 8 des Beschlusses widmet sich 
den berufsbildenden Schulen: „Durch 
Berufsabschlussprüfungen erlangen 
die Teilnehmer*innen eine Berufsan-
erkennung zur Ausübung eines Beru-
fes. Vor diesem Hintergrund sind Prü-
fungen durchzuführen, soweit es das 
Infektionsgeschehen zulässt.
Bei den dualen Berufsabschlussprü-
fungen obliegt die Prüfungsdurch-
führung den zuständigen Stellen 
(Kammern). In gewohnter Weise un-
terstützen die berufsbildenden Schu-
len die Prüfungsdurchführung.
Bei Berufsabschlüssen nach Landes-
recht finden die Prüfungen im Ver-
antwortungsbereich der Berufsbil-
denden Schulen nach Vorgabe des 

Landesrechts statt. Um die Teilnahme 
an den Prüfungen bestmöglich si-
cherzustellen, können die Länder bei 
Bedarf zusätzliche Prüfungstermine 
innerhalb des Abschlusshalbjahres 
anbieten und gesonderte Regelungen 
zu Veränderungen in der Prüfungs-
durchführung erlassen.
Bei der Vergabe (weiterführender) 
allgemeinbildender Abschlüsse ori-
entieren sich die Regelungen zu Ver-
änderungen in der Prüfungsdurch-
führung an den Regelungen der 
Allgemeinbildung (z. B. ESA-, MSA-, 
Abitur-Prüfungen).“
(Pressemeldung der KMK vom 21. Ja-
nuar 2021)

10 Jahre Migranetz
Das niedersächsische Netzwerk für 
Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte 
trägt seit zehn Jahren dazu bei, die 
Anzahl der Lehrkräfte zu erhöhen, 
die mit ihrer eigenen Migrationsge-
schichte für eine Schule der Vielfalt 
stehen. Das Netzwerk bietet eine Ba-
sis für den persönlichen Austausch 
und für die gemeinsame Arbeit an 
der Verwirklichung einer demokra-
tischen inter- und transkulturellen 
Schule. (Pressemitteilung des MK 
vom 30. November 2020)
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Die Wahlkommission für den 29. 
ordentlichen Gewerkschaftstag der 
GEW, der Mitte Juni 2021 zweitä-
gig online stattfinden wird, hat sich 
gemäß den Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung am 7. Dezember 
2020 konstituiert.
Der Hauptvorstand der GEW hatte in 
seiner Sitzung am 13./14. November 
2020 eine Wahlkommission für den 
Gewerkschaftstag eingesetzt und 
folgende Kolleginnen und Kollegen 
als Mitglieder der Wahlkommission 
benannt: Sebastian Freudenberger 
(Niedersachsen), Klaus-Peter Ham-
mer (Rheinland-Pfalz), Astrid Henke 
(Schleswig-Holstein), Natalie Schäfer 
(Hessen) und Kathrin Vitzthum (Thü-
ringen).
Die Wahlkommission wählte auf der 
Sitzung am 7. Dezember 2020 Kolle-
gin Kathrin Vitzthum zur Sprecherin 
und Kollegin Astrid Henke zur stell-
vertretenden Sprecherin der Wahl-
kommission. Die Geschäftsführung 
der Wahlkommission obliegt dem 
Geschäftsführer des GEW-Hauptvor-
stands.
Die Wahlkommission beschloss ge-
mäß geltender Geschäftsordnung 
den folgenden Terminplan:
Die Bekanntgabe der Ämter, die 
durch Wahlen auf dem Gewerk-
schaftstag zu besetzen sind, erfolgt 
in der Januar-Ausgabe 2021 der 
GEW-Mitgliederzeitschrift „E&W“ 
sowie in den Landeszeitungen der 
GEW.
Bis zum 8. März 2021 besteht die 
Möglichkeit, Wahlvorschläge bei der 
Geschäftsführung der Wahlkommis-
sion einzureichen.
Die Wahlkommission gibt bekannt, 
dass gemäß geltender Satzung auf 

Die Vorbereitungen zum 29. Gewerkschaftstag 
der GEW laufen

GEW-Gewerkschaftstag 2021: Die Wahlkommission informiert

dem Gewerkschaftstag 2021 nach-
stehende Ämter durch Wahlen zu 
besetzen sind:
1. Geschäftsführender Vorstand
Die Vorsitzende oder der Vorsitzen-
de (gemäß § 20.1.a der GEW-Sat-
zung).

Die Mitglieder der Arbeitsbereiche
• Finanzen
• Frauenpolitik
• Tarif- und Beamtenpolitik
(gemäß § 20.1.b der GEW-Satzung).

Vier Mitglieder für die Organisati-
onsbereiche
• Jugendhilfe und Sozialarbeit
• Schule
• Hochschule und Forschung
• Berufliche Bildung und Weiterbil-

dung
(gemäß § 20.1.c der GEW-Satzung).

Gemäß § 20.4 der GEW-Satzung wird 
aus der Mitte der Mitglieder des Ge-
schäftsführenden Vorstands nach § 
20.1.b und § 20.1.c die stellvertre-
tende Vorsitzende oder der stell-
vertretende Vorsitzende in einem 
gesonderten Wahlgang gewählt. 
Eine der beiden Vorsitzenden nach § 
20.1.a und § 20.4 soll eine Frau sein.

2. Bundesschiedskommission
Drei ständige und drei stellver-
tretende Mitglieder der Bundes-
schiedskommission (nach § 9 der 
GEW-Satzung).
Gemäß Geschäftsordnung und Wahl-
ordnung der GEW sowie den Be-
schlüssen der Wahlkommission kön-
nen die GEW-Landesverbände sowie 
die Bundesausschüsse der GEW bis 
zum 8. März 2021 Wahlvorschläge 

bei der Sprecherin der Wahlkommis-
sion, zu Händen des Geschäftsfüh-
rers, GEW-Hauptvorstand, Postfach 
90 04 09, 60444 Frankfurt am Main, 
einreichen.
Nach Prüfung der Gültigkeit der ein-
gereichten Wahlvorschläge und Ein-
holung der Zustimmung der Kandi-
datinnen und Kandidaten erfolgt die 
Bekanntgabe der rechtzeitig vorge-
schlagenen Kandidaturen im Vormo-
nat des Gewerkschaftstages, also in 
der Mai-Ausgabe 2021 von „E&W“.

3. Mögliche Satzungsänderung
Für den Gewerkschaftstag 2021 liegt 
ein satzungsändernder Antrag vor, 
der sich auf die durch Wahlen zu 
besetzenden Ämter auswirkt. Soll-
te dieser Antrag die erforderliche 
Mehrheit auf dem Gewerkschaftstag 
finden, wird anstelle des Mitglieds 
im Geschäftsführenden Vorstand 
für den Arbeitsbereich Frauenpolitik 
(gemäß § 20.1.a der Satzung) statt-
dessen ein Mitglied im Geschäfts-
führenden Vorstand für den Arbeits-
bereich Frauen-, Gleichstellungs-, 
Geschlechterpolitik (gemäß § 20.1.a 
der Satzung) zu wählen sein.
Die Wahlkommission macht vorsorg-
lich darauf aufmerksam, dass in die-
sem Fall Wahlvorschläge sowohl für 
beide Ämter als auch nur für eines 
der beiden Ämter möglich sind. 

Kathrin Vitzthum
Sprecherin der Wahlkommission

Astrid Henke
stellvertretende Sprecherin der 

Wahlkommission
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Unsere Kollegin Christa Burbat ist am 18. Dezember 2020 
im 84. Lebensjahr gestorben. 60 Jahre war sie in der GEW. 
Ihr Leben war gekennzeichnet durch ein hohes Engage-
ment im Beruf und in der GEW. Sie hat die bildungspoliti-
schen Vorstellungen der GEW weiterentwickelt und poli-
tisch wirksam werden lassen, insbesondere die Integration 
von benachteiligten und behinderten Schüler*innen.

Christa wurde Lehrerin in der Grundschule Wesendorf/ 
Landkreis Gifhorn und wechselte später nach Wolfsburg. 
Zusätzlich absolvierte sie das Studium der Sonderpädago-
gik. Als Leiterin des neu gegründeten Ausbildungssemi-
nars für Grund- und Hauptschulen in Wolfsburg gestaltete 
sie die neu eingerichtete Ausbildungsphase partnerschaft-
lich mit den Anwärter*innen, von denen viele den Weg 
in die GEW fanden. Gemeinsam mit Christian Mierke or-
ganisierte sie in Wolfsburg die Integration behinderter 
Schüler*innen, zunächst in Form von Kooperation und 
räumlicher Zusammenlegung von Förderschulen und Re-
gelschulen.

Die Entwicklung der Integration setzte sie auch im Schul-
aufsichtsamt Salzgitter fort.
Da die Aufgabe der Integration landesweit entwickelt 
werden sollte, berief Kultusminister Prof. Rolf Wernstedt 
Christa als Referentin ins Kultusministerium. Ihr Referat 
bekam den Namen „Sonderpädagogik und Integration“. 

Ein engagiertes Leben in Beruf und Gewerkschaft
Es gelang ihr, die niedrigschwellige Zusammenarbeit von 
Grund- und Förderschulen zu ermöglichen und den Weg 
zur Integration zu öffnen.

1981 wurde Christa zur stellvertretenden Bezirksvorsitzen-
den in Braunschweig gewählt. Im GEW-Landesvorstand 
leitete sie das Referat Schulrecht und arbeitete eng mit 
Irmelin Schachtschneider und Richi Wilmers zusammen, 
um bildungspolitische Reformen zu initiieren, insbeson-
dere die Integration behinderter Schüler*innen, die Wei-
terentwicklung der Grundschulen und das KITA-Gesetz. 
Christa verstand es, die Reformvorstellungen der GEW so 
zuzuspitzen, dass sie in Erlassen und Gesetzen umsetzbar 
wurden. Sie stellte sich nicht in den Vordergrund und ko-
operierte intensiv mit bildungspolitischen Fachleuten aus 
Schule, Schulbehörde und Kultusministerium, die in der 
GEW und SPD verankert waren.

Nach ihrer Pensionierung arbeitete Christa 14 Jahre im 
Wolfsburger Kreisvorstand und leitete auch im Bezirk die 
Seniorenarbeit. 

Sie war immer um Ausgleich bemüht, ohne ihre eigene 
Linie zu verlassen.
So haben wir sie erlebt und so werden sie in Erinnerung 
behalten.

Eberhard Brandt

Die GEW trauert um Christa Burbat
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Abschied von 
Ludwig Brouwer
Der Kreisverband Grafschaft Bentheim nimmt 
Abschied von seinem langjährigen Mitglied 
Ludwig Brouwer, der am 31. Dezember 2020 
im Alter von 72 Jahren verstorben ist.
Mit 27 Jahren trat Ludwig in die GEW ein und 
hat sich seit Mitte der 1970er Jahre bis zu sei-
ner Pensionierung im Kreisvorstandsteam als 
Schriftführer und Kassenwart engagiert. Aber 
auch für die Organisation geselliger Veranstal-
tungen wie Weihnachtsfeiern und Radtouren 
zeigte er sich mitverantwortlich. Nach seinem 
Eintritt in den Ruhestand organisierte und be-
gleitete Ludwig noch lange Zeit die Fahrten zur 
Didacta und brachte sich in die Planungen für 
die Pensionärstreffen ein.
Respekt und Anerkennung haben ihm sein au-
ßerordentliches Engagement, seine besondere 
Zuverlässigkeit gepaart mit seiner stets guten 
Laune sowie der erkennbaren Freude an sei-
nem Tun eingebracht. Wir werden Ludwig sehr 
vermissen.

Abschied von  
Hans-Hermann Rode
Mit Bestürzung musste die GEW zur Kenntnis 
nehmen, dass Hans-Hermann Rode am 10. 
Januar 2021 verstorben ist. Er war über viele 
Jahrzehnte ein aktiver Kämpfer für die Sache 
der Gewerkschaft. Im Bezirkspersonalrat hat er 
nie den Blick für die Kolleginnen und Kollegen 
aus den Augen verloren und ihre Interessen 
mit großem Engagement vertreten. Als Vorsit-
zender der Bezirksfachgruppe Realschule We-
ser-Ems hat er mit großem Sachverstand seine 
und die Positionen der Fachgruppe vertreten. 
Es wird in Erinnerung bleiben, wie er über vie-
le Jahre streitbar, leidenschaftlich und mit viel 
Humor auch die Landesdelegiertenkonferen-
zen der Fachgruppe in Jeddingen mitgestaltet 
hat. Wir werden sein Andenken bewahren.

Thomas Glauche
ehememaliger Vorsitzender der 

Landesfachgruppe Realschule
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Kulturangebot zum Internationalen Frauentag

„Die Frauen und Horst Janssen“

8. März 2021, 15.30 bis 17.00 Uhr
Eine Telefon-Führung mit Geraldine Dudek vom Horst Jans-
sen Museum Oldenburg.
Angesichts der aktuellen Situation will der Landesfrauen-
ausschuss ein neues Format anbieten. Die Plätze für die 
Teilnahme sind begrenzt, daher bitte möglichst bald an-
melden. Anschließend werden per Post die benötigten 
Abbildungen sowie eine Kurzbiografie und der Zugang zur 
Telefonkonferenz verschickt. Gemeinsam mit der Kunstver-
mittlerin Geraldine Dudek können die Angemeldeten von 
zu Hause aus über die Beziehungen des Künstlers zu seinen 
Frauen ins Gespräch kommen und vielfältige Einblicke in 
die unterschiedlichen Biografien gewinnen.

Anmeldung bitte bis Freitag, den 26. Februar 2021
an Birgit Engelke: B.Engelke@GEW-Nds.de

GEW-Bezirksverband Weser-Ems, Ausschuss Fachpraxis-
lehrkräfte und ARBEIT und LEBEN Nds. Nord gGmbH

Tagung

Situationsbedingten Veränderungen 
in der Schule und neuen Schüler-
persönlichkeiten mit Empathie 
und Gelassenheit begegnen!

Dienstag, 27. April 2021, 9.30 bis etwa 16.30 Uhr
Evangelisches Bildungshaus Rastede
Mühlenstr. 126, 26180 Rastede
Telefon 04402/ 9284 - 0, www.hvhs.de

Impulse zur Erweiterung der eigenen Methodenkompe-
tenzen 
Methoden aus der Kinesiologie erlernen, erleben und an-
wenden können!
Referent*in: Imke Schwarz, Vertriebstrainerin, Kinesiolo-
gin (Kinesiologie = Lehre der Bewegung)

Verbindliche Anmeldung bis zum 13. April 2021 unter 
fachpraxis@gewweserems.de
Begrenzte Teilnehmerzahlen!

Fahrtkosten werden nicht erstattet.
GEW-Mitglieder können Kinderbetreuungskosten auf An-
trag erstattet bekommen. 

Nichtmitglieder entrichten 40 Euro vor Ort in bar. Sonder-
urlaub für gewerkschaftliche Zwecke bitte umgehend be-
antragen!

Termine
 Landesfrauenausschuss

Resilienztraining für Frauen
Chancen nutzen, an Krisen wachsen, 
Veränderungen wagen

Freitag, 7. Mai 2021, 9.45 bis 17.30 Uhr 
(evtl. leichte Veränderungen möglich – in Abgleich mit der 
Erreichbarkeit durch den öffentlichen Nahverkehr)
Pastor-Behrens-Haus, Ritterstraße 15, 21682 Stade 
(Örtlichkeit ist fußläufig vom Bahnhof Stade aus erreichbar)

Eine Krisenzeit wie die Corona-Pandemie bringt Bedrohung 
und Unsicherheit. Krisen sind schicksalhafte Angebote des 
Lebens, die nicht zu umgehen sind. Sie lassen alte Gewiss-
heiten brüchig werden. In Krisenzeiten steht das Immun-
system der Seele, das den Menschen beim Umgang mit 
Stress, Belastungen und Krisen unterstützt, auf dem Prüf-
stand. Die Forschung hat innere und äußere Schutzfakto-
ren identifiziert. In diesem Seminar werden diese Schutz-
faktoren vorgestellt – das Resilienz-Zirkel-Training kennen 
lernen, Selbstwirksamkeit erhöhen und Seele stärken.

Leitung: Landesfrauenausschuss 
Referentin: Bernhild Schrand (Managementtrainerin, 
-coach, Supervisorin und Genderexpertin)
Anmeldung bis zum 23. April 2021 an: 
b.engelke@gew-nds.de

Der Kreis der Teilnehmerinnen ist auf 30 begrenzt. Für 
GEW-Mitglieder ist die Veranstaltung kostenlos. Kinderbe-
treuungskosten können auf Antrag übernommen werden. 
Auch Frauen ohne Mitgliedschaft sind willkommen, der 
Teilnahmebetrag liegt dann bei 15 Euro pro Person.
Fahrtkosten können nicht erstattet werden.

Aktuelle Informationen zum Thema Corona sind auf der Homepage der GEW Nieder-sachsen zu finden. Die dor-tigen FAQs werden täglich  aktualisiert.

www.gew-nds.de/corona-faq



Ihre Anzeige in der E&W
Erziehung und Wissenschaft

www.erziehungundwissenschaft.de
oder rufen Sie uns an:

0201 / 843 00 - 32
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brot-fuer-die-
welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe.

Selbsthilfe.

sea-watch.org/spenden/

Sea-Watch e.V. · BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88   
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Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de 

 

In wunderschönem Ambiente bieten wir Ihnen: 
 Intensive, individuell ausgerichtete Einzel– und Gruppentherapie 
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials 
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort 
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter 
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, 
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Telefon: 07221/39 39 30 

 

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
www.leisberg-klinik.de 

Telefon: 
07221/39 39 30 

Von hier an geht es aufwärts!  

Private Akutklinik 
für intensive und persönliche  

Psychotherapie in freundlicher, 
unterstützender Umgebung 

 

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung 
Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängigen Indikatio-
nen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und per-
sönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen. 

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe  

Gesundwerden in freundlicher Umgebung! 

Info-Telefon 02861/80000 
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland) 
 www.schlossklinik.de 

 

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken 
www.schlossklinik.de 

Telefon: 
02861/8000-0 

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!  

Schlossklinik Pröbsting 
Private Akutklinik mit intensi-
ver Psychotherapie, wunder-

schön gelegen im Münsterland 

91 mm x 68,6 mm

91 mm x 41,6 mm

91 mm x 80,6 mm

91 mm x 41,7 mm

Klassenfahrt gerettet!

Alle aktuellen Reisen auf www.schulfahrt.de

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde

Tel.: 0 35 04/64 33-0
info@schulfahrt.de

Klassenfahrt 2021?
Aber sicher!

Einzigartiges Corona Schutz- und Sicherheitspaket –
nur bei schulfahrt.de!
Jetzt Angebot mit allen Infos online oder per Telefon
anfordern! 
Die besten Reiseziele für Schulen ohne Risiko buchen
und mit uns sicher reisen!

GEW 10-2020-Klassenfahrt gerettet_90x50  27.08.20  18:51  Seite 2

Für das Jahr 2020 werden die Jahresbeiträge der 
GEW wieder auf den Kontoauszügen der Mitglie-
der erscheinen. Da der Regeleinzug quartalsweise 
erfolgt, ist die ausgewiesene Jahressumme dem 
Kontoauszug der ersten Abbuchung für 2021 zu 
entnehmen. Ab dem 1. März wird der Mitglieds-
beitrag zudem entsprechend der Entgelterhöhung 
angepasst.

Beitragsquittungen für 2020

Viele Blutkrebspatienten auch.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!
Rette Leben und registrier’ Dich auf dkms.de

An die Redaktion

Mit Abstand betrachtet

Unter Umständen
entspricht es dem Anstand
den Abstand zu halten.
Unter anderen
fordert der Anstand
den Beistand für Nahestehende,
das Einstehen für Außenstehende,
das Aufstehen für das Anstehende.
Mit Abstand betrachtet,
weckt das Halten von Abstand
Widerstand
gegen Zustände,
die, entstanden aus Missständen,
dem Anspruch auf Anstand
nicht standhalten.
Zum Innehalten,
nicht zum Aushalten
sie uns anhalten.
Missstände einstellen, abstellen,
unter Umständen
Einstellungen und Zuständigkeiten
neu aufstellen,
mit Abstand betrachtend,
mit Anstand
und
Verstand.

Elisabeth Lücken, Oldenburg
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